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0 Zusammenfassung

Anlass und Vorgehensweise

„Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten stark veränderten Rahmenbedingungen für die Rheinschiff-
fahrt stehen derzeit nicht mehr genug sichere Liege- und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.
[...] Um die Situation für die Rheinschifffahrt zu verbessern, führen daher die im Bereich der GDWS Ast.
Südwest für den Ober- und Mittelrhein zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter (WSA) Bin-
gen, Mannheim und Freiburg zwischen Brohl und Iffezheim den Ausbau bzw. den Neubau von Liege-
stellen durch (GRBV 2014)“.

Auch die Liegestelle am Zollhafen Mainz soll modernisiert und erweitert werden. Sie befindet sich am
linken Ufer von ca. Rhein-km 499,3 bis 500,1 auf dem Gebiet der Stadt Mainz. Vorgesehen sind Dalben-
Liegeplätze auf einer Gesamtlänge von ca. 633 m mit 7 Landgangstegen sowie einem Autoabsetzplatz.
Außerdem wird der Liegestelle ein Stellplatz mit vier Parkplätzen zugeordnet.

Die geplanten Maßnahmen können Auswirkungen auf die Umwelt bzw. ihre Schutzgüter sowie vor allem
auf vorhandene Schutzgebiete (z.B. Natura-2000-Gebiete) haben. Im Umfeld des Vorhabensbereichs
befinden sich 2 FFH-Gebiete und 1 Vogelschutzgebiet auf rheinland-pfälzischer Seite sowie 2 FFH- und
2 Vogelschutzgebiete stromabwärts bzw. am gegenüberliegenden Ufer auf hessischer Seite. Weiterhin
können europäisch geschützte Arten von dem Vorhaben betroffen sein.

Die nachfolgende Einschätzung soll gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG1)
mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt beschreiben und der Einschätzung dienen, ob
eine Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen ist.

Desweiteren erfolgt eine Beurteilung möglicher Eingriffe gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG2).

Auch die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele, Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne gem. Wasserrahmenrichtlinie werden überschlägig ermittelt.

Ergebnis

Nach Prüfung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die einzelnen Schutzgüter sowie die Schutzge-
biete ist festzustellen, das unter Berücksichtigung der Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen und
aufgrund des geringen Ausmaßes und geringen zeitlichen Umfangs der Baumaßnahme keine Beein-
trächtigungen der Schutzgegenstände und Schutzzwecke der jeweiligen Schutzgebiete und keine
erheblichen Beeinträchtigungen gem. § 14 Abs.1 BNatSchG zu erwarten sind.

Ebenso sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten. Die
naturhaushaltlichen Funktionen bleiben somit weiterhin erhalten. Aus Sicht des Gutachters ist keine
Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.

1 UVPG i.d.F. vom 24.02.2010, zuletzt geändert am 25.07.2013.
2 BNatSchG i.d.F. vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 07.08.2013.
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Die artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1
BNatSchG bei Ausführung des geplanten Vorhabens nicht eintreten.

Im Rahmen der Einschätzung zur Betroffenheit der Aspekte der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
wurde festgestellt, dass die prognostizierten Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten Qualitäts-
komponenten für den Oberflächenwasserkörper „Unterer Oberrhein“ sowie für den Grundwasserkörper
DE_GB_RP20 nicht geeignet sind, die derzeitige, im Bewirtschaftungsplan niedergelegte Einstu-
fung des Istzustandes der betroffenen Wasserkörper derartig zu verändern, dass eine Abstufung
in die nächst schlechtere Zustandsklasse einer Qualitätskomponente zu erwarten ist oder anvi-
sierte Maßnahmen des Maßnahmenprogramms be- oder gar verhindert werden. Das Vorhaben ist
mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27 und 47 WHG vereinbar.
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1 Veranlassung und Vorhaben

1.1 Veranlassung

Um die Situation für die Rheinschifffahrt in Bezug auf sichere und den modernen Anforderungen ent-
sprechende Liege- und Übernachtungsmöglichkeiten zu verbessern, planen die im Bereich der GDWS
Ast. Südwest für den Ober- und Mittelrhein zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Bingen,
Mannheim und Freiburg zwischen Brohl und Iffezheim den Ausbau bzw. den Neubau von Liegestellen
(GRBV 2014).

Die Modernisierung der Liegestelle am Zollhafen Mainz, deren mittelbare und unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Umwelt im Folgenden eingeschätzt werden soll, ist einer dieser Vorhaben. Die Liegestelle
befindet sich am linken Ufer von Rh-km 499,30 bis 500,10. Von Rh-km 499,410 bis 499,585 sind ledig-
lich das Autoabsetzen sowie Havarieabwicklungen zulässig. Oberstromig des Autoabsetzplatzes wird
von Rh-km 499,30 bis 499,53 die vorhandene Steinschüttung zur Anpassung an die Anforderungen des
Autoabsetzplatzes verstärkt.

1.2 Vorhaben

Die Beschreibung des Vorhabens ist dem technischen Erläuterungsbericht zum Vorentwurf entnommen
(GRBV 2014). Weiterführende Beschreibungen und Lagepläne siehe dort.

Beschreibung der geplanten Liegestelle

„Die Liegestelle Mainz soll modernisiert und erweitert werden und befindet sich am linken Ufer von ca.
Rhein-km 499,30 bis 500,10 auf dem Gebiet des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz, Gemar-
kung Mainz.

Von ca. Rhein-km 499,50 bis 502,00 erstreckt sich gegenüber der Liegestelle die Insel Petersaue, wel-
che auf der anderen Seite durch den Kasteler Arm umflossen wird. Die Petersaue und das gegenüber-
liegende Rheinufer befinden sich im Bundesland Hessen. Die Landesgrenze verläuft in der Mitte des
südwestlichen Rheinarms.

Im Bereich des ehemaligen Hafengebiets am Zoll- und Binnenhafen Mainz soll ein neues Stadtquartier
entstehen.“ […] Der Vorhabensbereich zur Modernisierung der Schiffsliegestelle grenzt unmittelbar an
den Geltungsbereich des dazugehörigen Bebauungsplans „Neues Stadtquartier Zoll- und Binnenhafen
(N84)“, an. Dieser ist als Satzung beschlossen und mit seiner Veröffentlichung am 12. Juni 2015 im
Amtsblatt Nr. 23 der Landeshauptstadt Mainz wirksam geworden. Die Belange der WSV insbesondere
zur Modernisierung und zum Betrieb der Liegestelle an der Südmole wurden in dem o.g. Verfahren von
der WSV als Träger öffentlicher Belange (TÖB) eingebracht und auch berücksichtigt.

Im Uferbereich ist außerdem eine historische Hafenmauer vorhanden, welche jedoch zurzeit durch eine
vorgelagerte Spundwand verdeckt wird. Der Zwischenraum zwischen ursprünglicher Ufermauer und
Spundwand ist mit Erdreich verfüllt. Im Zuge der Entstehung des neuen Stadtquartiers soll die Spund-
wand unterhalb des Mittelwassers abgebrannt und die historische Ufermauer freigelegt werden. Hierfür
ist eine Verstärkung der historischen Wand notwendig. Diese wird durch eine vor die Spundwand gela-
gerte Steinschüttung realisiert. Die Verstärkung der Uferwand wird ebenfalls durch die Zollhafen Mainz
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GmbH & Co. KG geplant und umgesetzt.“ […] Der Vorhabensbereich zur Modernisierung der Liegestelle
überschneidet sich mit dem Vorhabensbereich der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG (ZM) zur Umgestal-
tung dieser Ufermauer. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der ZM an der Mauer im Bereich ab
ca. Rh-km 499,53 bis zum Ende der Südmole des ehemaligen Zoll- und Binnenhafen Mainz, werden
von der ZM auf der Grundlage des Bescheides der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd vom
21.08.2013 über die Erteilung einer Genehmigung nach § 68 WHG für die „Umgestaltung der Kaimauer
im Bereich K0-K1 des Zoll- und Binnenhafens Mainz“ durchgeführt. Auch hier wurden im Verfahren die
Belange der WSV zur Modernisierung und zum Betrieb der Liegestelle als TÖB eingebracht und auch
berücksichtigt.

„Der hier beschriebene Vorentwurf bezieht sich ausschließlich auf die baulichen Maßnahmen, die durch
das WSA Bingen geplant und umgesetzt werden. Dies sind alle Bestandteile der Liegestelle, im Einzel-
nen der PKW-Absetzplatz einschl. Parkplatz, die Dalben und die Landgänge incl. Auflagerung sowie die
Verstärkung der Steinschüttung von ca. Rh-km 499,30 bis 499,53 als Anpassung an die Anforderungen
des PKW-Absetzplatzes (ohne Verklammerung).

Im Bereich der geplanten Liegestelle Mainz ist bereits jetzt eine Liegemöglichkeit für die Schifffahrt vor-
handen. Als Festmachvorrichtung dienen Poller am Ufer. Diese Poller fallen im Zuge der Freilegung der
historischen Ufermauer weg.“ […]

 „Für die Liegestelle einschl. PKW-Absetzplatz sind Dalben auf einer Länge von 633 m vorgesehen. Sie
werden in ihrer Lage festgelegt durch einen Polygonzug bestehend aus zwei Geraden, die sich dem
Uferverlauf anpassen.

Eine der Geraden reicht auf einer Länge von ca. 450 m im Bereich von ca. Rhein-km 499,58 bis 500,09.
In diesem Bereich werden jeweils mittig zwischen zwei Dalben sieben Landgänge in einem Abstand von
70 m angeordnet. Hier ist vorgesehen, den Schiffen ein dauerhaftes Anlegen zu ermöglichen.

Die andere Gerade befindet sich auf einer Länge von ca. 183 m zwischen Rhein-km 499,41 und 499,58.
In diesem Bereich wird bei Rhein-km 499,54 ein PKW-Absetzplatz als stählerne Fahrzeugbrücke ange-
ordnet. Er erhält zusätzlich eine Treppenkonstruktion, so dass im Bereich des Autoabsetzplatzes ein
sicheres Aus- und Einsteigen ermöglicht wird. Weitere Landgänge sind in diesem Bereich nicht vorge-
sehen. Er soll nur zum Absetzen der Fahrzeuge und nicht als dauerhafter Liegeplatz dienen.

Die Dalben stehen in einem Abstand von in der Regel 35,0 m. Im Bereich zwischen der eigentlichen
Liegestelle und dem PKW-Absetzplatz beträgt der Dalben-Abstand allerdings nur ca. 18 m. Weiterhin
wird der Dalben-Abstand im Bereich der Fahrzeugbrücke auf ca. 26 m verkürzt, um diese vor Schiffsan-
fahrungen zu schützen.

Die gesamte Liegestelle wird dafür ausgelegt, dass bis zu einer Breite von ca. 55 m Schiffe nebenei-
nander anlegen können. Dies entspricht in etwa drei nebeneinander liegenden Schiffen mit einer Breite
von 17,7 m und bis zu vier nebeneinander liegenden schmaleren Schiffen. Eine Nutzung der Liegestelle
in seiner maximalen Nutzungsbreite ist aber nur in seltenen Fällen wie bei Überschreitung des Hoch-
wassermarke II zu erwarten. Durch die Anordnung der Dalben entlang der beschriebenen zwei Geraden
und der regelmäßigen Verteilung der Landgänge ergibt sich eine flexible Nutzung der Liegestelle. Auch
größere und kleinere Schiffseinheiten können die Liegestelle problemlos nutzen. Unter Annahme eines
Schiffs mit einer Länge von 135 m können im Bereich von Rhein-km 499,58 bis 500,09 drei Schiffe hin-
tereinander im Bereich der Liegestelle festmachen. Alternativ wäre auch eine Belegung durch vier klei-
nere Schiffe möglich.

Die Wassertiefe im Bereich der geplanten Liegeplätze einschließlich der Zufahrten beträgt jeweils ³
2,10 m unter GlW, dies entspricht der Fahrrinnentiefe im Rhein. Im Bereich von ca. Rhein-km 499,41 bis
499,58, in welchem der PKW-Absetzplatz angeordnet ist, wird zur Havarieabwicklung eine größere Tiefe
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von 0,4 m unter Fahrrinnentiefe festgelegt, dies entspricht einer Tiefe von 2,50 m unter GlW. Diese Tiefe
ist bereits heute vorhanden.“

„Da der Bereich der geplanten Liegestelle von der Schifffahrt schon langjährig als Liegemöglichkeit ge-
nutzt wird, ist mit einer Zunahme des Schiffsverkehrs hier nicht zu rechen. Durch die neuen Anlege-
dalben und den Autoabsetzplatz werden lediglich die Bedingungen für die Schiffe und deren Besatzun-
gen verbessert.“

Dalben, Festmacheeinrichtungen

„Für die gesamte Liegestelle werden insgesamt 20 Anlegedalben mit einem Abstand von in der Regel
35 m in die Rheinsohle eingerüttelt. Im Bereich des Schnittpunkts der beiden Geraden des Polygon-
zugs, an dem die Anordnung der Dalben ausgerichtet wird, werden geringere Abstände der Dalben
gewählt, um die Fahrzeugbrücke und den Landgang vor einem Anprall durch Schiffe zu schützen.

Die Dalben erhalten eine Kopfplatte aus Stahl, die Oberkante befindet sich 1,00 m über HW 200, um
den Schiffen auch bei höheren Wasserständen über HSW ein sicheres Liegen zu ermöglichen.“ […]

„Die Gestaltung und der Farbanstrich erfolgen zur Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege
gemäß der abgestimmten Niederschrift in enger Abstimmung mit der Stadt Mainz. An den Dalben wer-
den Reibflächen aus Kunststoff montiert.“ […]

„Die Oberkante der untersten Poller befinden sich 1,50 m über NNW, die weiteren Poller sind in Abstän-
den von jeweils ca. 1,50 m vorgesehen.“

Das Einbringen der Dalben und Pfähle erfolgt möglichst erschütterungsarm. Es werden Bohrungen in
der Gewässersohle vorgenommen und die Dalben und Pfähle anschließend in ein Kies-Sand-Gemisch
eingerüttelt. Zur Sicherheit werden entlang der Ufermauer Schwingungsmessungen durchgeführt.

Stege und Treppen

„Die Treppenkonstruktionen mit anschließenden Landgangstegen werden jeweils auf zwei zusätzlichen
Tragpfählen gegründet. Der Landgang wird landseitig auf Gewi-Pfählen gelagert, die mittig in die vor-
handene Uferwand eingebohrt werden. Zusätzliche Fundamente an Land sind nicht erforderlich. Was-
serseitig wird der Steg auf einem Pfahl gelagert, der außerhalb der Böschung angeordnet wird, die zur
Verstärkung der vorhandenen Uferwand dient. Für die Treppenkonstruktion wird ein zusätzlicher Aufla-
gerpfahl benötigt. Der Landgangsteg wird als Fachwerkkonstruktion ausgebildet, um die Stützböschung
vor der alten Uferwand ohne zusätzliche Zwischenstütze zu überbrücken. Die Landgangstege sind vor
einer unsachgemäßen Benutzung zu sichern indem an den landseitigen Zugängen selbstsichernde
Türen angeordnet werden, die sich zur Landseite öffnen.

Bei den Treppenkonstruktionen handelt es sich jeweils um eine einläufige Treppe mit einer lichten Breite
von 1,0 m. Das untere Treppenpodest befindet sich knapp oberhalb des Mittelwassers, dies entspricht
ca. 1,50 m über GIW und es erhält eine Steigeleiter, die bis 1,00 m unter NNW geführt wird. Nach je-
weils 2,00 m werden Zwischenpodeste angeordnet.“ […] „Die lichte Breite des Landgangsteges beträgt
1,0 m.“[…] „Der Landgangsteg als auch die Dalben werden mit einem Farbanstrich versehen. Bezüglich
der Gestaltung der Stege und Treppen (insbesondere hinsichtlich Konstruktionsdetails und Beschich-
tung) erfolgt eine enge Abstimmung mit der Zollhafen Mainz GmbH und Co. KG und der Stadt Mainz.

Für die Auflagerung der Landgangstege mit Gewi-Pfählen an Land befindet sich die Oberkante der vor-
handenen Uferwand in der Regel bei ca. 84,10 mNN. Zur Herstellung der Pfähle ist die vorhandene
Uferwand durch Kernbohrungen zu durchbohren. Die Gewi-Pfähle werden durch die Mauer geführt und
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in den darunter anstehenden Boden gebohrt und verpresst. Auf der historischen Wand wird ein Stahlbe-
tonsockel angeordnet, der die Gewi-Pfähle umschließt, auf dieser Konstruktion lagert der Landgang auf.
Der Höhenunterschied zwischen dem Steg und der Ufermauer wird über Stufen in dem Landgangsteg
überwunden.

Nahe der Hafeneinfahrt liegt die Oberkante der Wand höher bei ca. 85,60 mNN. Die Höhenlagen des
Stegs sind in diesem Bereich entsprechend anzupassen.

Im Bereich von ca. Rhein-km 499,87 bis 499,99 ist die Oberkante der Ufermauer abgesenkt. Die Ober-
kante der Wand liegt bis zu 2 m unter der Geländeoberkante. In diesem Bereich befindet sich ein Land-
gangsteg. Er soll die gleiche Höhenlage mit einer Oberkante der Gitterroste bei 85,0 mNN erhalten, wie
in der Regel bei den anderen Landgangstegen geplant. Der Landgang wird auch hier mithilfe von Gewi-
Pfählen auf der alten Ufermauer aufgelagert. Der Höhenunterschied wird durch eine Abtreppung des
Steges im Auflagerbereich überwunden.“

PKW-Absetzplatz

„Der PKW-Absetzplatz liegt mit der Vorderkante um ca. 1 Meter von der Vorderkante der Anlegedalben
zurück gesetzt. Es kommt eine aufgeständerte, stählerne Fahrzeugbrücke zum Einsatz, die als Fach-
werk ausgebildet wird, um eine Zwischenstützung im Bereich der Stützböschung zu vermeiden. Die
Oberkante befindet sich entsprechend dem vorhandenen Gelände und der Zuwegung bei ca. NN +
85,6 m. Ein PKW (VW Passat) mit einer Länge von ca. 4,8 m und einer Breite von ca. 2,10 m hat die
Diagonale von 5,20 m. Diese Aufstellbreite ist für das Autoabsetzen auf beiden Seiten um jeweils 1 m zu
ergänzen und als sichere und ausreichende Manövrierfläche zur Verfügung zu stellen. Der Autoabsetz-
platz erhält somit eine Breite von ca. 7,50 m. Diese Breite ermöglicht auch im Bedarfsfall den Einsatz
eines Mobilkranes, der eine Nettoaufstellfläche von 10 m Länge und 6 m Breite benötigt. Die Fachwerk-
konstruktion wird unter der Fahrbahn angeordnet. Seitlich wird die Fahrbahn durch ein Geländer mit
einer Höhe von 1 m begrenzt. Stirnseitig erhält der Autoabsetzplatz einen ca. 0,50 m hohen Anprall-
schutz.“

Böschungs- und Sohlsicherung

„Im Bereich der geplanten Liegeplätze ist bereits eine ausreichende Wassertiefe vorhanden, Nassbag-
gerarbeiten sind daher nicht erforderlich.

Das Ufer wird zurzeit durch eine Spundwand gesichert. Hinter der Spundwand befindet sich eine histori-
sche Ufermauer. Im Zuge der Umplanung soll die Uferwand freigelegt werden. Dazu wird die vorhande-
ne Spundwand gekürzt und die bisher vorhandene Verfüllung zwischen Spundwand und Mauer entfernt.
Um die vorhandene Konstruktion zu ertüchtigen wird eine Stützböschung aus Wasserbausteinen mit
einer Neigung von 1:2,5 vor der Spundwand angeordnet. Diese Böschung wird durch die Zollhafen
Mainz GmbH & Co. KG fertig erstellt.“ […]

„Gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Mainz wird das WSA Bingen im Bereich von ca. Rhein-km
499,300 bis 499,530 die zur Sicherung der Ufermauer vorgelagerte Steinschüttung durch eine Verstär-
kung der Steinschüttung an die Anforderungen des PKW-Absetzplatzes anpassen.

Eine Sohlsicherung ist nicht vorgesehen. Die Sohle bleibt in Hinblick auf Unterhaltungsbaggerungen
entsprechend des derzeitigen Zustands unbefestigt.“
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Zuwegung

„Jeder Landgangsteg muss über eine Zufahrt, die durch ein Fahrzeug mit Achslasten von bis zu 3,5 t
befahren wird, erreichbar sein. Die Festlegung der genauen Lage der Zuwegung erfolgt durch die Zoll-
hafen Mainz GmbH & Co. KG im Rahmen der Freiraumplanung.“ […]

„Der geplante PKW-Absetzplatz ist über das öffentliche Straßennetz (Taunusstraße) […] zu erreichen.

Der Liegestelle wird ein Parkplatz mit 4 Stellplätzen zugeordnet, der ausschließlich durch das WSA und
die Nutzer der Liegestelle belegt werden darf. Der Parkplatz befindet sich zwischen der Freitreppe und
der Fahrzeugbrücke des PKW-Absetzplatzes.“

Technische Ausrüstung

 „Die Beleuchtung der Landgänge und des Autoabsetzplatzes von Land wird durch die Zollhafen Mainz
GmbH & Co. KG und die Stadt Mainz durchgeführt.

Außerhalb des Uferbereichs sind Landgangstege, sofern nicht durch die Umgebungsbeleuchtung eine
ausreichende Sichtbarkeit sichergestellt ist, gesondert zu beleuchten. Treppenabgänge und Autoab-
setzplatz sind zusätzlich zu beleuchten. Weiterhin wird der oberste und unterste Dalben durch eine
Leuchte gekennzeichnet. Diese Beleuchtung ist jeweils Bestandteil der beschriebenen Maßnahme.

Sämtliche neuen Leuchten werden blendfrei für die Schifffahrt angeordnet.“[…]

„Als weitere Ver- oder Entsorgungseinrichtung für die Liegestelle werden Stromtankstellen geplant. Je-
der Steg erhält auf den Dalben eine Stromtankstelle.“ […] „Die Kabelführung im Bereich des Kais kann
gemeinsam mit den notwendigen Beleuchtungskabeln des Kais geführt werden.

Die Kabelführung zu den Landgangstegen erfolgt im Bereich der geplanten Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung. Diese Verkehrsflächen erstrecken sich auf einem Streifen von ca. 5 m von der Vor-
derkante der aktuell vorhandenen Spundwand. Die endgültige Lage der Leitungen wird mit der Stadt
Mainz bzw. der Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG abgestimmt.“

Baugrund- und Grundwasserverhältnisse

„Für den Umbau der Ufersituation und somit das Freilegen der Bestandswand und Herstellung der Bö-
schung zur Verstärkung liegt ein Bodengutachten der ITUS GmbH und Co. KG vor. Der Untergrund im
Bereich der geplanten Liegestelle besteht aus tertiären Bodenbildungen. In den oberen Schichten finden
sich in unterschiedlicher Mächtigkeit Sande und Kiese. Diese Schichten stehen bis ca. 2,5 m unter der
vorhandenen Rheinsohle an. Unterlagert wird diese Schicht von tertiären Tonen, die durch vereinzelte
Lagen aus Kalksteinen durchzogen werden. Die Kalksteinbänke weisen Mächtigkeiten im Zentimeter bis
Dezimeterbereich, zum Teil in größerer Tiefe auch im Meterbereich auf. Für die Herstellung der Aufla-
gerpfähle und Dalben werden Einbringhilfen in Form von Lockerungs- oder Austauschbohrungen erfor-
derlich.“

Bauzeit

Nach Bauzeitenplan (Stand März 2013) ist grob eine Bauzeit von 12 Wochen vorgesehen. Die lärmin-
tensiven Arbeiten (Vorbohren und Einbringen der Dalben und Tragpfähle) beschränken sich auf ca. 7 - 8
Wochen. Hierbei ist berücksichtigt, dass parallel vorgebohrt und eingebracht wird, also zwei große Pon-
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tons im Einsatz sind. Beim Einsatz eines Pontons müssten die Arbeiten hintereinander stattfinden und
die Bauzeit würde sich entsprechend um ca. 4 - 5 Wochen verlängern.

1.3 Vorgehensweise

Die geplanten Maßnahmen können Auswirkungen auf die Umwelt haben. Nachfolgend soll eine Ein-
schätzung bezüglich der mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt erfolgen. Dies betrifft die Auswirkungen auf:

· Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

· Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft

· Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie

· die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Die Bearbeitungstiefe im Rahmen dieser Einschätzung ist dabei nicht gleichzusetzen mit der Bearbei-
tungstiefe im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung und ersetzt diese nicht, sofern weiter-
gehende naturschutzrechtliche Anforderungen gestellt werden.

Die möglichen Beeinträchtigungen werden – aufgrund der vorhandenen Datenbasis und auf Grundlage
der einmaligen Ortsbegehung3 – als erheblich oder nicht erheblich4 für den Naturhaushalt eingestuft (s.
Kap. 4 und Kap. 5) und damit eingeschätzt, ob es zu Eingriffen gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG (erhebli-
che Beeinträchtigung) kommt. Zudem erfolgt auch eine Beurteilung, ob die möglichen Beeinträchti-
gungen in ihrer Gesamtheit zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG führen
können, die nicht gleichzusetzen sind mit der Definition der Beeinträchtigungen nach BNatSchG.

Neben den Auswirkungen auf die Umwelt sollen nachfolgend auch die Auswirkungen auf relevante
Natura 2000-Gebiete geprüft werden (Kap. 3.2). Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie und § 34
BNatSchG (März 2009) sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit
den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder des Europä-
ischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen.

Für das Vorhaben sind darüber hinaus die Belange des besonderen Artenschutzes zu prüfen. Juristi-
sche Grundlage dafür bilden die §§ 44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dabei sind Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Europäische Vogelarten Gegenstand der Betrachtungen (vgl.
Kap. 6).

Da das geplante Vorhaben zu keinen Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG
führt (s. Kap. 4), entfällt die artenschutzrechtliche Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Daher ist
zusätzlich zu den Europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie für besonders
(und streng) geschützte Arten gemäß Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ein mög-
liches vorhabensbedingtes Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG zu prüfen ist.

3  Eine detaillierte Kartierung des Vorhabensbereichs war nicht vorgesehen.
4  Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn das Selbstregenerationsvermögen der Natur überfordert ist oder der vorhan-

dene Entwicklungsprozess verändert wird (LANA 1995).
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Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

für Tiere

1. „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

für Pflanzen

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören

(Zugriffsverbote).“

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der vorkommenden geschützten Arten können geeignete Ver-
meidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen vorgesehen werden (vgl. 7). Vermeidungs- bzw. Minimie-
rungsmaßnahmen setzen am Vorhaben an und verhindern bzw. mindern die Entstehung von Beein-
trächtigungen. Zu diesen Maßnahmen zählen z. B. Bauzeitenregelungen, Erhalt von relevanten
Habitatstrukturen wie Vegetationsbestände etc.

In der artspezifischen Wirkungsprognose wird geprüft, welche der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände für die relevanten Arten zutreffen bzw. zu erwarten sind. Hierbei werden die projektspezifischen
Wirkfaktoren den artspezifischen Empfindlichkeiten gegenübergestellt.

Werden die Schädigungs- und Störungstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt, müssen für die betroffe-
nen Arten die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG dargelegt werden. Gemäß
§ 45 Abs. 7 BNatSchG kann eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten erteilt werden,

· sofern das Vorhaben aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art erforderlich ist.

· Darüber hinaus darf die Ausnahme nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht
gegeben sind...

· ...und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Arti-
kel 16 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG weiterge-
hende Anforderungen enthält (s. § 45 Abs. 8 BNatSchG).

Bei der Beurteilung werden auch kompensatorische Maßnahmen bewertet. Im Gegensatz zu CEF-
Maßnahmen ist der Bezugsraum gelockert. Die Realisierung der Maßnahme muss nicht eingriffsnah
stattfinden (betroffene Lebensstätte bzw. der betroffenen lokalen Population), sondern kann innerhalb
des Naturraums erfolgen. Die Maßnahme sollte dem Eingriff vorgezogen umgesetzt werden. Im Einzel-
fall kann ein Zeitverzug toleriert werden, wenn dieser keine irreversible Schädigung der Population zur
Folge hat.
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Zur Einschätzung der Betroffenheit der Vorgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird in
Kap. 9 geprüft, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen nach Wasserhaushaltsgesetz verein-
bar ist. Diese Einschätzung setzt sich zusammen aus

· der Prognose der vorhabensbedingten Auswirkungen,

· der Bewertung, ob die vorhabenbedingten Auswirkungen zu einer Verschlechterung des ökologi-
schen Zustands führen und/ oder

· das Vorhaben dem Verbesserungsgebot entgegensteht.

In der folgenden Tabelle sind die generell möglichen Auswirkungen der zu modernisierenden Liegestelle
auf Natur und Umwelt dargestellt.

Tabelle 1: Mögliche Auswirkungen durch die neuen Liegeplätze der geplanten
Liegestelle

Potentiell betroffene
Schutzgüter

Mögliche konfliktver-
ursachende Wirkungen
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Bauphase

Beeinträchtigung angrenzender Flächen
durch Bautätigkeiten x x x x x x x

Lärmimmissionen x x

Schadstoffimmissionen x x x x x x x

Erschütterung x x x

Optische Reize/Beleuchtung x x x

Anlage (Bauwerk)

Flächenverlust/ -inanspruchnahme x x x x x x

Veränderung der Oberflächengestalt/
visuelle Beeinträchtigungen x x  x

Betrieb

Schadstoffimmissionen x x x x x x x

Lärmimmissionen x x

Optische Reize/ Beleuchtung x x x x
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2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet umfasst neben dem eigentlichen Vorhabensbereich von Rhein-km 499,30 bis
500,10 jeweils einen Bereich von ca. 5 km stromauf- und stromabwärts, um mögliche Auswirkungen auf
die umgebenden Schutzgebiete und ihre Arten einschätzen zu können.

Das Untersuchungsgebiet ist der naturräumlichen Haupteinheit 237 „Ingelheim-Mainzer Rheinebene“
zuzuordnen. Dabei handelt es sich um einen von der Stromaue des Rheins und seinen linksrheinisch
breit entwickelten Niederterrassen gebildeten, teils schlickig-feuchten, teils trockenen Vorlandsaum des
Rheinhessischen Tafel- und Hügellandes im sehr sommerwarmen und trockenen Klima des Mainzer
Beckens (BFLR, 1971).

Die Untereinheit 237.0 „Mainz-Gaulsheimer Rheinaue“ wird folgendermaßen beschrieben (Quelle:
http://map1.naturschutz.rlp.de, Abfrage vom 12.05.2014): „Rückgestaut vor der Verengung und dem
scharfen Knick im Durchbruch des Binger Lochs erreicht der Rhein hier mit bis zu 1 km seine größte
Breite im Oberrheinischen Tiefland. Der Rhein fächert in diesem Abschnitt mehrfach in parallele Arme
mit zwischenliegenden Inseln auf. [...] In der Aue auf rheinland-pfälzischer Seite hat sich durch natürli-
che Anlandungen ein etwas erhöhter Streifen entlang des Rheins herausgebildet. [...]
Landseits folgt ein tiefer gelegenes Ried, das sich als Grünlandband mit Feucht- und Nasswiesen, Röh-
richten und Auwaldresten rheinparallel entlang zieht. [...] Der höher gelegene Bereich am Rhein und die
südlichen Übergangsbereiche zum Mainz-Ingelheimer Sand werden für Ackerbau und Obstbau genutzt.“

Das Untersuchungsgebiet wird von der Stadt Mainz eingenommen, deren Stadtkern etwas erhöht im
Landschaftsraum auf einem Gleithang am Anstieg zur Bretzenheimer Höhe liegt. Die Stadt hat sich
ebenso wie die Siedlungsbereiche Budenheim, Heidesheim, Nackenheim und Ingelheim-Nord im westli-
chen sowie Bodenheim im südlich angrenzenden Bereich stark in die Rheinauen ausgedehnt. Dennoch
sind große Teile der Rheinaue zwischen Ingelheim und Budenheim sowie bei Mainz-Mombach und
Laubenheim als Naturschutzgebiet erhalten geblieben.

Den nördlichen und östlichen Teil des Untersuchungsgebietes bildet das Stadtgebiet Wiesbaden. Auch
hier ist das Rheinufer überwiegend bebaut. Nur ein schmaler Grünstreifen, teils als Grünanlage, teils als
Baum- / Strauchbestände, erstreckt sich entlang des Rheinufers. Westlich grenzen die Siedlungsberei-
che Wackernheim, Essenheim, Ober-Olm und Klein-Winternheim sowie im Süden Nieder-Olm,
Zornheim, Harxheim, Gau-Bischofsheim und Bodenheim an das Untersuchungsgebiet an.

Unmittelbar nordöstlich der Liegestelle befindet sich die Insel Petersaue, weiterhin entlang des rechten
Rheinufers ein Sportboothafen sowie landeinwärts sich ausdehnend das Gewerbegebiet Rheingau-
strasse. In südöstlicher Richtung über eine Grünfläche sowie verschiedene Parkplätze angeschlossen
erstreckt sich im weiteren Verlauf eine Rheinpromenade parkartig entlang des linken Rheinufers und
weist einen Spielplatz sowie zahlreiche Grünflächen auf. In südliche Richtung erstreckt sich Wohnbe-
bauung, die mit parkartigen Platzsituationen sowie mit Alleebäumen gesäumten Straßenzügen einen
stark durchgrünten Charakter vermittelt. In direkter nordwestlicher Richtung der Liegestelle grenzt der
Industriehafen an. Hier „plant die Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG ein neues Wohn- und Geschäfts-
quartier. In Abhängigkeit der zeitlichen Umsetzung der Maßnahme kann sich die umgebende Situation
der Bebauung somit bis zur Realisierung der neuen Liegestelle noch verändern. Die Planungen zum
Wohn- und Geschäftsquartier sind noch nicht abschließend bearbeitet.“ (GRBV 2014) Derzeit finden
überwiegend Abriss- bzw. Rückbaumaßnahmen statt.
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Beschreibung Vorhabensbereich

Die zu modernisierende Liegestelle selbst befindet sich größtenteils an der südlich gelegenen Landzun-
ge auf dem Gelände des ehemaligen Zoll- und Binnenhafens (vgl. Abbildung 1). Hier ist bereits jetzt
eine Liegemöglichkeit für Schiffe vorhanden. Auf der Landzunge sind entlang der Zuwegung „Am Ge-
treidespeicher“ ein Gebäude, weiterhin befestigte (gepflastert, asphaltiert) und teilbefestigte Wege (ge-
schottert) sowie Lager- und Brachflächen vorhanden. Eine auf das Hafengelände führende, nicht mehr
genutzte Gleisanbindung wird rückgebaut.

„Von der alten Uferwand, welche im Zuge des Umbaus freigelegt werden soll, ist im Bereich der Gelän-
deoberfläche die Krone zum Teil deutlich erkennbar […]. In anderen Bereichen wurde die alte Uferkon-
struktion bereits durch eine Stahlbetonkonstruktion ersetzt […]. Vor der bestehenden, alten Ufermauer
ist eine Spundwand vorgelagert und der Zwischenraum zwischen alter und bestehender Wand ist ver-
füllt. Auf der Spundwand ist ein Stahlbetonholm vorhanden, auf dem die Poller montiert sind, die aktuell
zum Vertäuen der anlegenden Schiffe dienen […].“ (grbv 2014)

Die Liegestelle wird in südöstliche Richtung – entlang einer ca. 55 m langen, aus Naturstein bestehen-
den Freitreppe – weiter fortgeführt und endet im Bereich der dort verlaufenden Rheinpromenade in
Höhe des Spielplatzes. Aktuell ist das Gelände im Bereich der Freitreppe überwiegend asphaltiert und
bereichsweise gepflastert. Die Rheinpromenade wird als Fuß- und Radweg stark frequentiert und weist
Baumalleen, Grünflächen und einen Spielplatz auf.

Im zu beurteilenden Rheinabschnitt ist der Rhein frei fließend. Der Uferbereich wird durch eine histori-
sche Hafenmauer gesichert, die durch eine vorgelagerte Spundwand verdeckt wird, und ist überwiegend
strukturarm. Das Hafengelände ist nur kleinflächig mit Heckenstrukturen sowie mit wenigen Einzelbäu-
men bestanden. Zum überwiegenden Teil setzt sich die Vegetation auf den unversiegelten  Flächen,
Ritzen und Mauerfugen aus Gräsern und Kräutern zusammen. Der ufernahe Bereich der Rheinprome-
nade weist Einzelbäume, Baumreihen, Sträucher, Rasenflächen und krautige Vegetation auf.

Nordöstlich im Rhein liegt die Insel „Petersaue“. Auf ihr befinden sich eine Trinkwasseranlage zur Förde-
rung von Uferfiltrat für die Trinkwasserversorgung der Stadt Mainz sowie eine Abwasserreinigungsanla-
ge.

Gemäß Abstimmung mit der Stadt Mainz endet der Vorhabensbereich der Maßnahmen für die Moderni-
sierung der Liegestelle an der Uferkante und umfasst den Abschnitt Rhein-km 499,30 bis 500,10. Die
Stege werden direkt auf der alten Uferwand gegründet. Einzige Ausnahme ist der Parkplatz nahe der
Freitreppe. Die Herstellung der Zuwegung über die Flächen der Zollhafen GmbH bzw. der Stadt Mainz
ist nicht Bestandteil des Vorhabens.

Durch die Bautätigkeiten auf dem ehemaligen Zollhafengelände sind die angrenzenden Flächen mo-
mentan einer ständigen Veränderung unterworfen.

Der Vorhabensbereich sowie die nähere Umgebung wurden im Rahmen einer Ortsbegehung am
10.07.2013 begutachtet und fotodokumentiert (s. folgende Fotos, Abb. 2 bis Abb. 11, alle Grontmij [jetzt
Sweco] 2013).
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Abbildung 1:  Lage der zu modernisierenden Liegestelle Mainz (o. Maßstab, Quelle: grbv 2013),
Luftbild aus LANIS (Aufnahmedatum 17.09.2014)

geplante Liegestelle Mainz

geplante Liegestelle Mainz
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Abbildung 2:
Rheinpromenade, südlicher Vorha-
bensbereich

Abbildung 3:
Festungsturm (Kaponniere), Nahbe-
reich zur Freitreppe

Abbildung 4: Freitreppe
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Abbildung 5:
An Freitreppe in nördliche Richtung
angrenzende Parkplatzflächen

Abbildung 6:
Übergangsbereich von Parkplatzflä-
chen zu ehemaligem Hafengelände
in nördliche Richtung

Abbildung 7:
Altes Weinlager auf dem Hafenge-
lände, vorgelagert derzeitiger Rück-
bau eines Gleisanschlusses
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Abbildung 8:
Uferbereich Hafengelände in nördli-
cher Richtung

Abbildung 9:
Uferbereich Hafengelände in nördli-
cher Richtung

Abbildung 10:
Nördliche Abgrenzung der Landzun-
ge
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Abbildung 11:
Schuttablagerungen entlang des
Gehölzstreifens auf dem Hafenge-
lände

Aufgrund der fortschreitenden Baumaßnahmen hat sich der unmittelbare Vorhabensbereich stark ver-
ändert. Die folgenden Fotos (alle grbv 2016) zeigen den Zustand im Bereich der Hafenmauer im Januar
2016.

Abbildung 12:
Bereich der Hafenmauer mit neu
errichtetem Gebäude, Blick rhein-
aufwärts
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Abbildung 13:
Bereich der freigelegten Hafenmauer
mit neu errichtetem Gebäude, Blick
rheinabwärts

Abbildung 14:
Bereich der zukünftigen Stellplätze,
Blick rheinabwärts
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3 Einschätzung der Auswirkungen auf Schutzgebiete/ Programme

Im Untersuchungsgebiet (ca. 5 km stromauf- und abwärts) befinden sich 4 Naturschutzgebiete, 4 Land-
schaftsschutzgebiete sowie 4 FFH- und 3 Vogelschutzgebiete. Die Naturschutzgebiete sind überwie-
gend Teil der FFH-Gebiete. Nachfolgend werden die einzelnen Schutzgebiete aufgeführt und die mögli-
che Betroffenheit durch das geplante Vorhaben geprüft.

Betrachtet werden hier nur Schutzgebiete, die aufgrund ihrer Lage (v.a. unterstromig), ihrer Nähe oder
ihrer besonderen Artenausstattung von dem Vorhaben betroffen sein können. D.h. es findet innerhalb
des 5 km-Radius schon eine Vorauswahl statt.

Die Einschätzung der Auswirkungen aus die Schutzgebiete und Programme erfolgt unter der Berück-
sichtigung der im Kap. 7 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen.

3.1 Natur-/ Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope, Biotopverbund

Folgende Quellen wurden für die Beschreibung der Schutzgebiete, geschützten Biotope und des Bio-
topverbunds ausgewertet:

· Für Rheinland-Pfalz: http://map1.naturschutz.rlp.de (Abfrage vom 14.01.2015)

· Für Hessen: http://natureg.hessen.de/natureg/index.html (Abfrage vom 14.01.2015, http://www.rp-
darmstadt.hessen.de (Abfrage vom 14.01.2015)

· außerdem: INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DES RHEINS (IKSR) (2006): Atlas Biotopverbund
am Rhein.

3.1.1 Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Im Umfeld der zu modernisierenden Liegestelle befinden sich folgende Landschaftsschutzgebiete (Lage
und Abgrenzungen s. Anhang, Abbildungen A1 bis A4):

Rheinland-Pfalz

· gesamtes Rheinufer ober- und unterstromig außerhalb des Stadtgebietes und südlich angrenzende
Gebiete LSG „Rheinhessisches Rheingebiet“

Hessen

· LSG „Wiesbaden“

· LSG „Hessische Mainauen“

· LSG „Landschaftsschutzgebiet Hessische Rheinuferlandschaften“

Der Schutzzweck der Landschaftsschutzgebiete ist die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der Land-
schaft, die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft sowie die Erhaltung eines ausgewogenen
Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft,
Klima, Pflanzen- und Tierwelt.
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Das geplante Vorhaben führt aufgrund des geringen räumlichen und zeitlichen (Bauzeit ca. 12 Wochen)
Umfangs sowie der Vorbelastung (Uferbereich wird bereits als Anlegestelle genutzt), unter Berücksichti-
gung der in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, zu keinen Beeinträchti-
gungen der o.g. Landschaftsschutzgebiete oder ihrer Schutzgegenstände.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG zu erwarten.

3.1.2 Naturschutzgebiete (NSG)

Im Umfeld der zu betrachtenden Liegestelle befinden sich folgende Naturschutzgebiete (Lage und Ab-
grenzungen s. Anhang, Abbildungen A1 bis A4):

Rheinland-Pfalz

· NSG „Mombacher Rheinufer“ (Entfernung ca. 3.400 m): Stromtal-Auenbereich mit Silberweiden-
Auenwald, Hartholzauenwald, Stromtalwiesen, Röhricht, Gewässern, Schlammfluren, Einzelbäu-
men, Baumgruppen, Gebüschen

· NSG „Mainzer Sand“ und „Mainzer Sand Teil II“ (Entfernung ca. 3.600 m) sowie daran anschließen-
de NSGs (außerhalb der Karte, alle im FFH-Gebiet DE 6014-302 „Kalkflugsandgebiet Mainz-
Ingelheim“): reich strukturiertes Gebiet mit Kalkflugsandflächen, Dünen, Sandpionierfluren, Mager-
rasen, Brachflächen unterschiedlichster Art, Streuobstwiesen, Obstanlagen unterschiedlichster Aus-
prägung und Nutzungsintensität, Ackerflächen, Hecken, Gebüsche und Waldflächen

· NSG „Lennebergwald“ (Entfernung ca. 4.400 m): an Kalkflugsande gebundene Lebensgemeinschaf-
ten und Lebensräume, insbesondere Dünen- und Sand-Trockenwälder, mosaikartig wechselnde
Kiefernheiden mit Übergangszonen zwischen Wald- und Offenlandbiotopen, Sandheiden (Trocken-
und Steppenrasen), offene Dünen- und Sandflächen mit Sandpionierfluren; naturnahe Teiche, Quel-
len, Quellbach- und Quellbereichen, obstbaulich genutzte Flächen, Brachflächen unterschiedlichster
Ausprägung, Einzelgehölze, Alt- und Totholz; naturnahe, standortheimische Eichen-, Buchen- und
Buchenmischwälder sowie Feucht- und Nasswäldern

Hessen

· NSG „Rettbergsaue bei Wiesbaden“ (Entfernung ca. 2.200 m, Insel stromabwärts): Rheininsel mit
Silberweiden-Auenwald, Hartholzaue, Nass- und Feuchtwiesen; gleichzeitig gleichnamiges FFH-
Gebiet DE 5915-301.

Der Schutzzweck dieser Gebiete liegt jeweils in der Erhaltung und Entwicklung der unter den NSGs
aufgeführten Lebensräumen und den dazugehörigen typischen seltenen und zum Teil gefährdeten Tier-
und Pflanzenarten, der besonderen Eigenart und Schönheit sowie aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen und landeskundlichen Gründen.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Das geplante Vorhaben führt aufgrund der Entfernung zu den Schutzgebieten, des geringen räumlichen
und zeitlichen (Bauzeit ca. 12 Wochen) Umfangs der Auswirkungen sowie der Vorbelastung (Uferbe-
reich wird bereits als Anlegestelle genutzt), unter Berücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Vermei-
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dungs- und Minimierungsmaßnahmen, zu keinen Beeinträchtigungen des Schutzzwecks oder der
Schutzgegenstände der o.g. Naturschutzgebiete.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG zu erwarten.

3.1.3 Geschützte Biotope/ Biotopkataster nach § 30 BNatSchG

Die Lage und die Abgrenzung der im Rahmen des landesweiten Biotopkatasters erfassten geschützten
und schützenswerten Biotope findet sich im Anhang, Abbildung A5 und A6. Die Flächen liegen alle au-
ßerhalb des Vorhabensbereichs, es besteht keine direkte Betroffenheit.

Rheinland-Pfalz

· im Wesentlichen Flächen innerhalb der Naturschutz- bzw. FFH-Gebiete, keine direkte Betroffenheit

Hessen

· keine Betroffenheit von Flächen des Biotopkatasters

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Von dem geplanten Vorhaben sind die umliegenden gem. § 30 BNatSchG geschützten Biotope auf-
grund ihrer Art oder der Entfernung zum Vorhabensbereich weder direkt noch indirekt betroffen. Es
kommt zu keinen Beeinträchtigungen der umliegenden Flächen i.S. des § 30 Abs.2 BNatSchG.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG zu erwarten.

3.1.4 Biotopverbund

Der Rhein ist in Rheinland-Pfalz vollständig als Kernfläche/ Kernzone für den landesweiten Biotopver-
bund dargestellt.

Der länderübergreifend geltende Atlas „Biotopverbund am Rhein“ formuliert für die jeweiligen Flussab-
schnitte Entwicklungsziele und Maßnahmen. Nähere Angaben dazu finden sich in dem Kapitel 3.5 Pro-
gramm zur nachhaltigen Entwicklung des Rheins.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Von dem geplanten Vorhaben gehen aufgrund seines geringen räumlichen und zeitlichen (Bauzeit ca.
12 Wochen) Umfangs sowie der Vorbelastung (Uferbereich wird bereits als Anlegestelle genutzt), unter
Berücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen i.S. des BNatSchG auf die Verbundstrukturen aus.

Es sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG zu erwarten.

3.2 Natura 2000 - Gebiete

Im Folgenden wird eine Übersicht über die im Untersuchungsgebiet liegenden Natura 2000-Gebiete
(FFH- und Vogelschutzgebiete) mit ihren Erhaltungs- bzw. Entwicklungszielen gegeben. Eine detaillierte
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Darstellung der Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen sowie Übersichtspläne mit Lage der Natura 2000-Gebiete befinden sich im Anhang B. Dort sind
auch die detaillierten Erhaltungsziele für die einzelnen Lebensraumtypen und Anhang-Arten aufgeführt.

Grundlage sind die folgenden Quellen (alle Abfragen vom 14.01.2015):

Quellen Rheinland-Pfalz:

· http://natura2000.rlp.de (Standarddatenbögen)

· Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natu-
ra-2000-Gebieten vom  22. Dezember 2008, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rhein-
land-Pfalz vom 14. Januar 2009

· Anlage 1 (zu §17 Abs.2) des Landesnaturschutzgesetzes vom 06.10.2015 (Gebiete mit Arten und
Lebensraumtypen), in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 15. Okto-
ber 2015, S.299-343.

Quellen Hessen:

· http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html (Standarddatenbögen)

· http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm

3.2.1 FFH-Gebiete

Rheinland-Pfalz

FFH-Gebiet DE 6014-302 Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim (1.304 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Trockenstandorte mit subkontinentalem Charakter auf Kalkflug-
sand mit Sand- und Halbtrockenrasen, Kiefern- und Mischwaldbeständen.

Erhaltungsziele: Erhaltung oder Wiederherstellung einer Biotop- und Strukturvielfalt mit Sandrasen,
Kalkmagerrasen, Silbergrasfluren, artenreichen Wiesen, offenen Dünen und Trockenwäldern, auch für
seltene Pflanzen wie die Sand-Silberscharte.

FFH-Gebiet DE 6116-304 Oberrhein von Worms bis Mainz (465 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Wasserkörper und Ufer des Rheins.

Erhaltungsziele: Erhaltung oder Wiederherstellung von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich-
und Rasthabitate für Fischarten, der Durchgängigkeit des Wasserkörpers für Wanderfische und einer
guten Wasserqualität.

Hessen

FFH-Gebiet DE 5915-301 Rettbergsaue bei Wiesbaden (68 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Insel im Bereich des sog. „Inselrheins“: Insel des Rheinstroms
mit Weichholz- und Hartholzauen, Gebüsch-Säumen sowie Auewiesen, Saum- und Schleiervegetation,
Ufer- und Spülsaum-Biotopen sowie Pionier- und Flutrasen, nitrophile Staudengesellschaften und An-

http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html
http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm
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landungs-Biotopen; Überlagerung mit DE 5914-450 VSG Inselrhein, von FFH-Gebiet DE 5914-351
Wanderfischgebiete im Rhein umgeben.

Entwicklungsziele: Erhalt und Entwicklung der Auewälder, Umwandlung der Pappelplantagen in
standortheimische Auewälder, Förderung der resistenten Feldulmen.

FFH-Gebiet DE 5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein (1.270 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): „Trittsteine“ im Rheinverlauf für Langdistanzwanderfische unter
Einbeziehung geeigneter Lebensräume im Bereich der Rheininseln mit differenzierten Substrat und
Strukturelementen, Überlagerung mit DE 5914-450 VSG Inselrhein.

Entwicklungsziele: Sicherung der bestehenden Fischpopulationen und Lebensräume, insbesondere der
Langdistanzwanderer, Verbesserung der Biotopstruktur, natürlichen Dynamik, verschiedene Sedim. u.
Schlammufern.

Einschätzung möglicher Auswirkungen auf die FFH-Gebiete

Die Einschätzung der Auswirkungen auf die FFH-Gebiete beruht auf der Auswertung vorhandener Da-
ten sowie der Berücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men.

FFH-Gebiet Mindestentfer-
nung zur Lie-
gestelle

Mögliche Auswirkungen auf relevante
Lebensraumtypen (LRT) und Anhang II-
Arten

Beeinträchtigungen der
Erhaltungsziele und
der maßgeblichen Be-
standteile

Rheinland-Pfalz

DE 6014-302
Kalkflugsand-
gebiet Mainz-
Ingelheim

ca. 3.700 m aufgrund der Entfernung und der Art der
maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten
(Trocken- bzw. Sand- und Halbtrockenra-
sen, Kiefern- und Mischwaldbestände)
auszuschließen

keine

DE 6116-304
Oberrhein von
Worms bis
Mainz

ca. 3.450 m
oberstromig

aufgrund der Entfernung und
oberstromigen Lage auszuschließen

keine

Hessen

DE 5915-301
Rettbergsaue
bei Wiesbaden

ca. 2.100 m
unterstromig

Lebensraumtypen im Planungsraum nicht
betroffen, Entwicklungsziele werden durch
die geplante Maßnahme nicht berührt

keine

DE 5914-351
Wanderfisch-
gebiete im
Rhein

ca. 150 m baubedingte Beeinträchtigungen von Fi-
schen und Neunaugen (Störung, Verlust
von Nahrungshabitaten außerhalb des
FFH-Gebietes), ggf. kurzfristige, baube-
dingte Gewässerverunreinigungen (baube-
dingte Schadstoffeinträge vermeidbar,
Trübung durch baubedingte Sedimentein-
träge zeitlich und räumlich begrenzt)

keine (mögliche Beeinträch-
tigungen zeitlich und räum-
lich begrenzt, nicht erheb-
lich)



51

3        Einschätzung der Auswirkungen auf Schutzgebiete/ Programme

Seite 28

3.2.2 Vogelschutzgebiete

Rheinland-Pfalz

Vogelschutzgebiet DE 6014-401 Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim (2.417 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Vorwiegend durch Obstanbau geprägtes Sandgebiet sowie Kie-
fern-Trockenwald. Im Offenland kleinräumiges Nutzungsmosaik aus Obstanlagen, Streuobstwiesen,
Sandrasen, Brachen, Hohlwegen und Ackerflächen. Das strukturreiche Nutzungsmosaik vor allem aus
Streuobstwiesen, Obstanlagen und spezifischen Sandbiotopen in warmtrockenem Klima begünstigt die
Arten. Wichtigstes Brutgebiet des Wiedehopfs und zweitwichtigstes Brutgebiet der Heidelerche in Rhein-
land-Pfalz.

Erhaltungsziele: Erhaltung oder Wiederherstellung der Strukturvielfalt durch Sonderkulturen einschließ-
lich der Vernetzung mit Sandrasen, Magerrasen, Dünenflächen, Streuobstwiesen und Steppenheide-
Kiefernwäldern.

Hessen

Vogelschutzgebiet DE 5914-450 Inselrhein (1.675 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Abschnitt des Rheins mit mehreren z. T. landwirtschaftlich ge-
nutzten, z. T. mit Auwald u. Hybridpappelkulturen bestockten Inseln, in deren Umfeld sich Still- und
Flachwasserzonen, Sand- und Schlickbänke, Pionierrasen, kleine Röhrichtstreifen befinden.

Entwicklungsziele: Erhalt und Verbesserung der Lebensbedingungen für die Vögel, schwerpunktmäßig
der rastenden und überwinternden Wasservögel, insbesondere durch Sicherung großer störungsarmer
Bereiche.

Vogelschutzgebiet DE 6016-401 Mainmündung und Ginsheimer Altrhein (792 ha)

Kurzcharakteristik (zusammengefasst): Mainmündung und Rheinauelandschaft im Bereich des
Ginsheimer Altrheins.

Entwicklungsziele: Schutz und Erhalt der seltenen Auenwälder durch Sicherung der Überflutungsdyna-
mik, extensive Nutzung der Grünlandes, Schutz als Habitate der Arten VSRL/FFH-RL.
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Einschätzung möglicher Auswirkungen auf die Vogelschutzgebiete

Die Einschätzung der Auswirkungen auf die Vogelschutzgebiete beruht auf der Auswertung vorhande-
ner Daten sowie der Berücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen.

Vogelschutz-
gebiet

Mindestent-
fernung zur
geplanten
Liegestelle

Mögliche Auswirkungen auf die für
die Erhaltungsziele des Gebietes
maßgeblichen Arten

Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele und der wertgeben-
den Bestandteile

Rheinland-Pfalz

DE 6014-401
Dünen- und
Sandgebiet
Mainz-Ingelheim

ca. 3.500 m aufgrund der Entfernung weitgehend
auszuschließen

keine

Hessen

DE 5914-450
Inselrhein

ca. 150 m mögliche baubedingte visuelle und
akustische Störungen v.a. rastender
und überwinternder Wasservögel
(kurze Dauer, ggf. vermeidbar durch
Bauzeitenregelung)
anlage- und betriebsbedingte Stö-
rungen sind aufgrund vorhandener
Belastungen (Bereich wird bereits als
Liegestelle genutzt, vorhandener
Schiffsverkehr) und Umfang der
Anlage nicht zu erwarten

keine (mögliche Beeinträchtigun-
gen zeitlich begrenzt, nicht erheb-
lich)

DE 6016-401
Mainmündung
und Ginsheimer
Altrhein

ca. 3.300 m
oberstromig

aufgrund der Entfernung weitgehend
auszuschließen

keine

3.3 Sonstige Schutzgebiete

Rheinland-Pfalz

Der Vorhabensbereich befindet sich im ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet (gem. LWG § 88
Abs. 1) des Rheins (Quelle: http://www.geoportal-wasser.rlp.de, Abfrage vom 14.01.2015).

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind im näheren Umfeld des Vorhabensbereiches nicht vor-
handen.

Hessen

Unmittelbar nordöstlich der geplanten Liegestelle befindet sich die Insel Petersaue, die größtenteils als
Trinkwasserschutzgebiet (Zone 1 und 2) festgesetzt ist (Quelle: http://hessenviewer.hessen.de, Abfrage
vom 14.01.2015). Weiter entfernt in nördlicher Richtung erstreckt sich auf der Insel ein Heilquellen-
schutzgebiet (quantitative Heilquellenschutzzone B4-neu).
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Von dem geplanten Vorhaben sind aufgrund des geringen räumlichen und zeitlichen (Bauzeit ca. 12
Wochen) Umfangs, der Vorbelastung (Uferbereich wird bereits als Anlegestelle genutzt) und unter Be-
rücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf das Wasserschutzgebiet sowie auf das Heilquellenschutzgebiet zu
erwarten.

Durch den Bau des Autoabsetzplatzes als stählerne Fahrzeugbrücke ergibt sich kein nennenswerter
Retentionsraumverlust (GRBV 2014), so dass auch für das Überschwemmungsgebiet mit keinen Be-
einträchtigungen zu rechnen ist.

Somit sind auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG zu erwarten.

3.4 Artenschutzprogramme

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit keine noch laufenden, die hier relevanten Arten betreffende Arten-
schutzprojekte (Quelle: www.luwg.rlp.de/Aufgaben/Naturschutz-und-Landschaftspflege/Arten-und-
Biotopschutz/Artenschutzprojekte, Abfrage vom 14.01.2015).

Hessen

Folgende – die hier relevanten Arten betreffende - landesweite Artenhilfskonzepte wurden in Hessen
aufgestellt (Quelle: http://natureg.hessen.de/natureg/index.html, Abfrage vom 14.01.2015):

· Landesweites Artenhilfskonzept Steinbeißer (Cobitis taenia), 2009

· Landesweites Artenhilfskonzept Bachmuschel (Unio crassus), 2008

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Die Maßnahmenbereiche sowie die hier behandelten Arten sind von dem geplanten Vorhaben nicht
betroffen.

3.5 Programm zur nachhaltigen Entwicklung des Rheins

 „Das Programm „Rhein 2020 – Programm zur nachhaltigen Entwicklung des Rheins” folgt dem erfolg-
reichen Aktionsprogramm Rhein. Im Mittelpunkt der Rheinschutzpolitik stehen als Hauptziele die weitere
Verbesserung des Ökosystems Rhein, die Verbesserung der Hochwasservorsorge und des Hochwas-
serschutzes sowie der Grundwasserschutz“ (IKSR 2001). Dafür sind einzelne Maßnahmen konkretisiert
und Instrumente zur Zielerreichung festgeschrieben worden. Der dazugehörige Atlas „Biotopverbund am
Rhein“ (IKSR, 2006) stellt für das gesamte Rheingebiet Maßnahmen zur Verbesserung des Biotopver-
bundes dar.

Der Rheinabschnitt, in dem sich die Liegestelle befindet, wird als Defizitraum mit sehr großen Auswir-
kungen für den Biotopverbund dargestellt. Konkrete Maßnahmen für diesen Bereich sind aber nicht
dargestellt.
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Die Baumaßnahmen und der Betrieb der geplanten Liegestelle haben keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die o.a. Maßnahmenplanungen, da diese nicht direkt betroffen sind und durch die sehr klein-
räumigen (nur unmittelbarer Uferbereich) und kurzzeitigen Beeinträchtigungen keine Wechselwirkungen
zu erwarten sind. Außerdem wird der Bereich momentan schon als Liegeplatz genutzt.

3.6 Mögliche Kumulationswirkungen durch andere Pläne und Projekte auf
die Schutzgebiete/ -programme

Der Vorhabensbereich gehört zum Gelände des alten Zollhafens Mainz, der sich aktuell durch die Pläne
zur Entwicklung eines neuen Stadtquartiers in der Umgestaltung befindet. Die Baumaßnahmen für die
Modernisierung der Liegestelle werden gleichzeitig mit den Baumaßnahmen zum neuen Stadtquartier
durchgeführt. Für die Baumaßnahmen zum neuen Stadtquartier gibt es umfangreiche Regelungen5 (v.a.
Bauzeitenregelungen) zur Vermeidung/ Minimierung von Auswirkungen auf die Schutzgüter und
Schutzgebiete.

Aufgrund des geringen räumlichen und zeitlichen Umfangs der Baumaßnahme für die Liegestelle in
Verbindung mit den in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie den für
die Baumaßnahmen zum neuen Stadtquartier festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men kommt es zu keiner Kumulation von Auswirkungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen/
Auswirkungen auf die Schutzgebiete, deren Erhaltungs- bzw. Schutzziele oder auf Schutzprogramme
führen könnte.

Die Untere Naturschutzbehörde6 liefert noch folgende Hinweise zu weiteren Plänen und Projekten im
Umfeld der geplanten Liegestelle:

· Aktuelle Projekte der Stadtentwicklung in der südwestlich angrenzenden Neustadt finden im Be-
stand der bebauten Ortslage statt.

· Die Umgestaltung des nördlich angrenzenden Containerhafens, vor allem der Bau der dortigen An-
legestellen, ist abgeschlossen und fand auf der Fläche im Bestand des Industriegebiets statt.

· Der Umbau der nordwestlich liegenden Bahnlinien im Kreuzungsbereich der Richtungen Alzey und
Wiesbaden findet ebenso im Bestand der Bahnanlagen statt.

Auch sie bedingen keine Kumulation von Auswirkungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigun-
gen/ Auswirkung auf die Schutzgebiete, deren Erhaltungs- bzw. Schutzziele oder Schutzprogramme
führen könnte.

Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Pläne und Projekte bekannt, die geeignet sind durch ein
Zusammenwirken mit der Modernisierung der Liegestelle (Kumulationswirkung) zu erheblichen Auswir-
kungen zu führen.

5  vgl. JESTAEDT + PARTNER 2014.
6  schriftliche Mitteilung Fr. Hammerschmitt (Grün- und Umweltamt der Stadt Mainz) vom 03.02.2015.
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4 Einschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter

4.1 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Der Betriebsweg „Am Getreidespeicher“ innerhalb des ehemaligen Hafengeländes entlang des betroffe-
nen Rheinufers dient hauptsächlich als Zufahrtsweg zum dort vorhandenen Firmengebäude, ein Betre-
ten des Geländes ist (z.B. für Erholungssuchende) nicht gestattet. Das Rheinufer wird bereits als Liege-
stelle für Schiffe genutzt, Freizeitboote liegen hier nicht.

Fuß- und Radwege entlang von „Taunusstraße“ und Rheinpromenade südlich der geplanten Liegestelle
sowie im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung werden von Erholungssuchenden stark frequen-
tiert. Jogger, Radfahrer und Spaziergänger nutzen hierbei vor allem die direkt am Rheinufer verlaufende
Wegeführung. Die großzügig gestaltete Freitreppe am Ufer sowie die vorhandenen Spielplatz- und Ra-
senflächen entlang der Rheinpromenade laden zum Verweilen ein. Im Nahbereich der Freitreppe befin-
det sich innerhalb eines Festungsturms (Kaponniere) ein Restaurant. In einer Entfernung von ca.
1.200 m am rechten Rheinufer liegt beiderseits der Kaiserbrücke ein Sportboothafen.

Die nächstgelegene vorhandene Wohnbebauung befindet sich südwestlich der Schiffsliegestelle und
wird durch die Straßen „Am Zollhafen“, „Taunusstraße“, „Frauenlobstraße“ und „Hafenstraße“ begrenzt.
In der Mitte befindet sich der Feldbergplatz südwestlich der Kaponniere am Rheinufer. Die Bebauung
besteht hier aus mehrgeschossigen Gebäuden, die überwiegend geschlossene Häuserblöcke bilden. Es
handelt sich überwiegend um reine Wohnbebauung, teilweise sind im Erdgeschoss aber auch kleine
Geschäfte und gastronomische Betriebe vorhanden. Zukünftig gibt es darüber hinaus Wohnbebauung
auf dem Gelände des ehemaligen Zollhafens, das sich unmittelbar südwestlich anschließt.

Vorbelastungen in Form von Lärm, Abgasen und visuellen Beeinträchtigungen bestehen bereits durch
die jetzt schon vorhandenen Anlegemöglichkeiten für Schiffe an dem betreffenden Uferabschnitt, den
Schiffsverkehr auf dem Rhein, die Kaiserbrücke als Eisenbahnquerung über den Rhein sowie die Nut-
zung der Uferwege als Betriebsweg. Zum Teil sind die vorhandenen Wegeführungen und Gebäude
durch städtische Beleuchtung ausgestattet.

Auf dem Gelände des ehemaligen Zollhafens kommt es durch die Bautätigkeiten für das Stadtquartier
momentan ebenfalls zu Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und visuelle Unruhe.

Das ehemalige Hafengelände hat momentan eine geringe Bedeutung für die Erholung /das Schutzgut
Mensch. Nach Realisierung des Bauvorhabens zum neuen Stadtquartier wird der Bereich allerdings
eine hohe Bedeutung haben. Der Bereich entlang der Rheinpromenade südlich der geplanten Liegestel-
le hat bereits jetzt eine hohe Bedeutung für die Erholung /das Schutzgut Mensch.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Während der Bauphase bleiben die entlang der Rheinpromenade vorhandenen Wegeführungen nutzbar
und weitgehend unbeeinträchtigt. Einschränkungen/ Auswirkungen in Bezug auf die räumliche Nutzbar-
keit öffentlicher Flächen durch Erholungssuchende entstehen demnach nicht. Flächenhafte Verluste
von Flächen für die Erholungsnutzung sind ebenfalls nicht gegeben.
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Im Hinblick auf die Auswirkungen durch bau- und betriebsbedingten Lärm- und Schadstoffimmissio-
nen auf das Schutzgut Mensch wurde die gesamte, auch zukünftig vorhandene Wohnbebauung im
Untersuchungsgebiet berücksichtigt. Die Entfernung der nächstgelegenen Dalben des PKW-
Absetzplatzes zur aktuell vorhandenen Wohnbebauung an der „Taunusstraße“ beträgt jeweils ca. 75 m.
Der Abstand der Fahrzeugbrücke des PKW-Absetzplatzes zum nächstgelegenen Gebäude an der Ecke
„Taunusstraße“/ „Am Zollhafen“ beträgt ca. 105 m. Weitere Wohnbebauungen wie z.B. südwestlich der
„Rheinallee“ oder auf der gegenüberliegenden Rheinseite in Wiesbaden sind deutlich weiter entfernt.

Für die Beurteilung der Auswirkungen des Lärms und der Luftschadstoffe auf das Schutzgut Mensch
können Gutachten sowie dazugehörige Stellungnahmen der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BFG
2014) genutzt werden, die im Rahmen der Planung zum neuen Stadtquartier am ehemaligen Zollhafen
im Auftrag der Stadt Mainz erstellt wurden. Dabei handelt es sich um Untersuchungen zum Schiffslärm
(IBK 2014)7 und zu einer möglichen Zusatzbelastung in Bezug auf Luftschadstoffe (ÖKOPLANA 2014)8

durch die Schiffsanlegestelle an der Südmole, jeweils vervollständigt um Untersuchungen durch die BFG
(vgl. Anhang F) in Bezug auf die Auswirkungen durch den Autoabsetzplatz, da dieser eine Ergänzung
zu den bereits vorhandenen Liegeplätzen darstellt. Die Rahmenbedingungen zur Ermittlung der Belas-
tungen (Anzahl der an- und abfahrenden Schiffe, Anzahl der Autoabsetzvorgänge) finden sich in den
jeweiligen Zusammenstellungen der BFG im Anhang E.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass für die geplante Bebauung von einer Einhaltung bzw. Unterschrei-
tung der Immissionsrichtwerte (Lärm und Schadstoffe) auszugehen ist und keine Schallschutzmaßnah-
men für die Liegestelle notwendig sind. Dieses Ergebnis kann auf die vorhandene Bebauung (die noch
weiter weg liegt, als die zukünftige Bebauung auf dem ehem. Hafengelände) weitestgehend übertragen
werden.

Die möglichen baubedingten Auswirkungen durch Erschütterungen, die v. a. durch das Einbringen der
20 Dalben entstehen, werden durch den Einsatz von Einbringhilfen weitestmöglich minimiert (grbv
2014). Während der Durchführung werden Schwingungsmessungen im Bereich der benachbarten bauli-
chen Anlagen durchgeführt. Die Regelungen der DIN 4150 - Erschütterungen im Bauwesen - werden
beachtet. Für umliegende Bauwerke und Anlagen, bei denen Auswirkungen aufgrund der Bauarbeiten
nicht ausgeschlossen werden können, wird eine objektbezogene Beweissicherung, vor sowie nach Ab-
schluss der Bauarbeiten, durchgeführt.

Für das Schutzgut Mensch sind demnach folgende Auswirkungen zu betrachten:

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Lärmimmissionen
· Schadstoffimmissionen
· Erschütterung
· visuelle Beeinträchtigungen

· Umfang der Beeinträchtigungen in Bezug auf
Lärm und Luftschadstoffe sehr gering, lokal
und zeitlich sehr begrenzt (Bauzeit insgesamt
ca. 12 Wochen, Bautätigkeit überwiegend
vom Wasser aus)

· weitestgehende Minderung und Überwachung
der Auswirkungen durch Erschütterungen

· Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimie-
rungsmaßnahmen (s.o.)

· Vorbelastung des Vorhabensbereichs durch
bereits vorhandene Liegeplätze und Baube-
trieb für das neue Stadtquartier

7  IBK Ingenieur- und Beratungsbüro, Freinsheim, Stand 16.06.2014.
8  ÖKOPLANA Mannheim, Stand 24. Juni 2014.
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Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

anlagebedingt · visuelle Beeinträchtigungen
· Beleuchtung

· Umfang sehr gering, bereits technisch über-
prägte Uferzone/ bereits vorhandene Liege-
plätze

· zusätzliche Beleuchtung bedingt kaum weite-
re Beeinträchtigung, da nur punktuell und
städt. Beleuchtung im Hintergrund

betriebsbedingt · Lärmimmissionen
· Schadstoffimmissionen
· visuelle Beeinträchtigungen

unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe, sehr
gering und nur kurzzeitig9 bzgl. der Nutzung des
Autoabsetzplatzes10,11

Durch die lärm- und schadstoffbedingten sowie visuellen Beeinträchtigungen sind aufgrund ihres ge-
ringen Ausmaßes und der bestehenden Vorbelastungen12, in Verbindung mit den in Kap. 7 aufgeführten
Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
gem. UVPG zu erwarten.

4.2 Schutzgut Boden

Bestand

Quelle: http://www.lgb-rlp.de, Abfrage vom 12.05.2014

Der Vorhabensbereich befindet sich innerhalb der Bodengroßlandschaft der Auen und Niederterrassen
und weist Vegen und Gley-Vegen aus carbonatischem Auenschluff auf. Außerdem handelt es sich in
Bezug auf das Biotopentwicklungspotenzial um Standorte mit potenzieller Auendynamik und mit Grund-
wassereinfluss im Unterboden. In unmittelbarer Nähe grenzt in südwestlicher Richtung die Bodengroß-
landschaft der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete an, die über Pararendzinen aus
Flusssand verfügt. Zur Archivfunktion gibt es keine Aussagen.

Die grundwassergeprägten Böden haben eine hohe Bedeutung, die anthropogen überformten Böden im
Uferbereich und die versiegelten/ teilversiegelten Flächen sind als mittel- bis geringwertig einzustufen.

Der Untergrund im Bereich der geplanten Liegestelle besteht voraussichtlich aus Sanden und Kiesen,
die von tertiären Tonen unterlagert werden und vereinzelt von ggf. existierenden Kalksteinhorizonten
durchzogen werden (GRBV 2014).

Vorbelastungen bestehen durch die vollständige Sicherung des Ufers in Form einer historischen Ufer-
mauer, die zurzeit zusätzlich durch eine vorgelagerte Spundwand verdeckt wird sowie durch die einge-
bundene Freitreppe. Ein Lückensystem innerhalb dieser Uferbefestigungen ist nicht erkennbar. Die vor-
handenen Wegeführungen und Lagerflächen innerhalb des Hafengeländes bzw. entlang der Rheinpro-
menade sind gepflastert, asphaltiert oder geschottert. Dementsprechend liegt eine Teil- oder Vollversie-
gelung als Ausgangszustand vor. Im Bereich des geplanten Parkplatzes ist die Fläche momentan ge-
schottert.

9  Dauer des Liegens für einen Autoabsetzvorgang ca. 30 Minuten (BFG 2014d).
10 „In Analogie zu 16. BImSCHV ist die Errichtung des Autoabsetzplatzes nicht als wesentliche Änderung infolge einer Erhöhung

des Schallpegels um 3dB(A) (bzw. mehr als 2 dB(A)) zu betrachten.“ (BFG 2014b), vgl. Anhang E 2.
11 „eine Überschreitung der in der 39. Bundesimmissionsschutzverordnung festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht zu erwarten“

(BfG 2014a), vgl. Anhang E 1.
12  Liegestelle wird schon lange Jahre genutzt, mit einer Zunahme des Schiffsverkehrs ist nicht zu rechnen (GRBV 2014).
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Schadstoffimmissionen entstehen durch die bereits jetzt schon anlegenden Schiffe und die Nutzung der
Wegeführungen mit Fahrzeugen sowie den Baustellenbetrieb im Rahmen des neuen Stadtquartiers.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Für die Betrachtung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind hinsichtlich möglicher Flächenver-
luste der geplante Parkplatz sowie die Gründungen/Auflagerungen für die Landgangstege und den Au-
toabsetzplatz relevant. „Jeder Landgangsteg muss über eine Zufahrt, die durch ein Fahrzeug mit Achs-
lasten von bis zu 3,5 t befahren wird, erreichbar sein. Die Festlegung der genauen Lage der Zuwegung
erfolgt durch die Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG im Rahmen der Freiraumplanung. Die Planung und
Herstellung der Zuwegung ist somit nicht Bestandteil dieser Vorplanung.“ (GRBV 2014)
Änderungen im Bereich der Uferbefestigung (Freilegung historische Ufermauer, Stützböschung mit
Wasserbausteinen) sind ebenfalls nicht Bestandteil dieser Planung.

Der geplante Parkplatz befindet sich zwischen der Freitreppe und der Fahrzeugbrücke des PKW-
Absetzplatzes. Hier befindet sich momentan eine Schotterdecke. Nach gegenwärtigem Sachstand ist für
die Befestigung des Parkplatzes ein durchlässiges Pflaster vorgesehen. Es wird davon ausgegangen,
dass die Herstellung der Parkplätze im Rahmen des Baus der Liegestelle erfolgen wird.

Arbeiten mit Bodenaushub/ -umlagerung sind nicht vorgesehen. Durch teilweises Arbeiten vom Wasser
aus können die Auswirkungen auf den Boden weiter minimiert werden.

Neben den Beeinträchtigungen durch Flächenverluste oder Verdichtung sind mögliche Schadstoffein-
träge in den Boden zu betrachten. Bezüglich der Auswirkungen durch Luftschadstoffe sei auf die Aus-
führungen beim Schutzgut Mensch verwiesen (Kap. 4.1).

In Bezug auf das Schutzgut Boden sind somit folgende Auswirkungen relevant:

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Verdichtung/ Veränderung des Bo-
dengefüges

· Schadstoffimmissionen
· Eintrag von Ölen/ Schmiermitteln

· Umfang von Verdichtung/Veränderungen
des Bodengefüges sehr gering, lokal und
zeitlich sehr begrenzte Auswirkungen, da-
her vernachlässigbar

· Gelände im Bereich der Baustelle überwie-
gend teil-/ vollversiegelt, bereits vorbelastet

· Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Mini-
mierungsmaßnahmen

anlagebedingt Flächenverlust/Teilversiegelung durch
· 7 Landgangstege und 1 Autoabsetz-

platz mit entsprechenden Tragpfahl-
gründungen sowie Auflagerung Gewi-
Pfähle

· 4 Parkplätze mit teil-durchlässigem
Pflaster

· Störung und Veränderung des Bodengefü-
ges durch Verdichtung/Überfüllung: dauer-
haft, sehr kleinflächig und daher vernach-
lässigbar

· Verlust der Bodenfunktionen bei Teil-
Versiegelung durch Parkplätze, Untergrund
aber bereits geschottert: dauerhaft, kleinflä-
chig, vernachlässigbar

betriebsbedingt · Schadstoffimmissionen · nahezu unverändert bzgl. der anlegenden
Schiffe

· sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden
Fahrzeuge von den Schiffen
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Insgesamt sind für das Schutzgut Boden, in Verbindung mit den in Kap. 7 aufgeführten Vermeidungs-/
Minimierungsmaßnahmen, keine erheblichen Beeinträchtigungen i.S. des § 14 Abs. 1  BNatSchG zu
erwarten. Es sind auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwar-
ten.

4.3 Schutzgut Wasser

4.3.1 Grundwasser

Bestand

Quellen: http://www.geoportal-wasser.rlp.de, http://www.luwg.rlp.de/Aufgaben/ Wasserwirt-
schaft/Wasserwirtschaft-Gewaesserschutz/Hydrologischer-Atlas. (Abfrage vom 12.05.2014)

Der Oberrheingraben mit dem Mainzer Becken ist gekennzeichnet durch quartäre und pliozäne Sedi-
mente mit einer mittleren bis starken Ergiebigkeit des silikatisch/ karbonatisch geprägten Porengrund-
wasserleiters. Die Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung wird als ungünstig eingestuft. Die
Grundwasserneubildungsrate (Zusickerung des in den Boden infiltrierten Niederschlagswassers zum
Grundwasser) ist gering. Der Grundwasserstand korrespondiert voraussichtlich mit dem Rheinwasser-
stand.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Analog zum Schutzgut Boden kann es zu folgenden Auswirkungen kommen:

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Verdichtung/Veränderung des Boden-
gefüges und damit Veränderungen der
Grundwasserversickerung

· Schadstoffimmissionen
· Eintrag von Ölen/Schmiermitteln

· Umfang sehr gering, lokal und zeitlich sehr
begrenzte Auswirkungen, vernachlässigbar

· Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Mini-
mierungsmaßnahmen

anlagebedingt Flächenverlust/Teilversiegelung durch
· 7 Landgangstege und 1 Autoabsetz-

platz mit entsprechenden Tragpfahl-
gründungen sowie Auflagerung Gewi-
Pfähle

· 4 Parkplätze mit durchlässigem Pflas-
ter

· Störung und Veränderung des Grundwas-
serflusses/ der Neubildung durch Verdich-
tung/ Überfüllung: dauerhaft, sehr kleinflä-
chig, vernachlässigbar

· Reduzierung Grundwasserneubildung bei
Teil-Versiegelung: dauerhaft, sehr kleinflä-
chig, vernachlässigbar

betriebsbedingt · Schadstoffimmissionen · nahezu unverändert bzgl. der anlegenden
Schiffe

· sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden
Fahrzeuge von den Schiffen

Vgl. auch Kap 4.1 bzgl. Schadstoffimmissionen.

Die derzeit vorhandenen Grundwasserstände sowie die Grundwasserbeschaffenheit werden aufgrund
der Kleinräumigkeit und Kurzzeitigkeit des Bauvorhabens insgesamt nicht verändert. Mögliche Einträge
durch Luftschadstoffe sind vernachlässigbar (vgl. auch Kap  4.1). Unter Berücksichtigung der in Kap. 7
aufgeführten Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen entstehen somit keine erheblichen Beeinträch-
tigungen gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG und keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
gem. UVPG.

http://www.luwg.rlp.de/Aufgaben/
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4.3.2 Oberflächengewässer (Rhein)

Bestand

Der Rhein ist in Bezug auf die biozönotische Gewässertypologie als kiesgeprägter Strom einzuordnen
(Quelle: http://www.luwg.rlp.de/Aufgaben/Wasserwirtschaft/Wasserwirtschaft-Gewaesserschutz/ Hydro-
logischer-Atlas, Abfrage vom 12.05.2014). Er ist in dem zu betrachtenden Abschnitt technisch ausge-
baut. Das Ufer ist mit der dort vorhandenen Ufermauer vollständig befestigt. Das Gewässer ist frei flie-
ßend.

Die Gewässerstrukturgüte (http://www.geoportal-wasser.rlp.de, Abfrage vom 12.05.2014) wird im Ein-
zelnen wie folgt bewertet:
· Gesamtbewertung = sehr stark verändert
· Laufentwicklung = stark verändert
· Längsprofil = vollständig verändert
· Querprofil = vollständig verändert
· Sohlenstruktur = stark verändert
· Uferstruktur = sehr stark verändert

Vorbelastungen bestehen durch den starken Uferverbau und die bereits vorhandene Nutzung als Liege-
platz an dem betreffenden Uferabschnitt.

In Bezug auf den physiklisch-chemische Parameter werden die nationalen Bewertungskriterien an
der Messstelle Mainz alle unterschritten (IKSR 2014). Der chemische Zustand ist für den zu betrach-
tenden Rheinabschnitt als gut (ohne ubiquitäre Stoffe) einzustufen (MULEWF 2014).

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflächengewässer sind zu erwarten:

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Schadstoffimmissionen
· Sedimentaufwirbelung/Wassertrübung
· Eintrag von Ölen/Schmiermitteln

· Umfang der Schadstoffimmissionen sehr
gering, lokal und zeitlich sehr begrenzte Aus-
wirkungen, daher vernachlässigbar

· Sedimentaufwirbelungen/Trübungen bei Ein-
bringung der Dalben nur temporär und klein-
räumig, vernachlässigbar

· Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimie-
rungsmaßnahmen

anlagebedingt · Veränderungen Abflussquerschnitt
durch Bauwerke (Dalben, ggf. Stein-
schüttung beim PKW-Absetzplatz)

· Teil-Versiegelung durch Parkplätze
· Verschattungswirkung durch Anlege-

dalben (20 Stück) und Steganlagen (7
Stück)

· keine relevanten Änderungen des Abfluss-
querschnitts13

· Verschattungswirkung mit potentieller Beein-
trächtigung der Primärproduktion: sehr gering,
daher vernachlässigbar

· Materialeinbringung: keine bzw. nur sehr
geringe Auswirkungen auf den Gewässer-

13  gemäß der Stellungnahme der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW 2015) kann von einer ausreichenden Hochwasserneutralität
für die einzubringenden Dalben (auch für eine Reihe von Dalben), ausgegangen werden (vgl. Anhang G).
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Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen
· Materialeinbringung durch Dalben

(Beschichtung noch unklar, Reibflä-
chen aus Kunststoff), Steinschüttung

chemismus bei ausschließlicher Verwendung
unbelasteter, für den Einbau in Gewässer ge-
eigneter Materialien für Dalben und Ufersi-
cherung (Vermeidung/ Minimierung)

betriebsbedingt · Schadstoffimmissionen
· Sedimentaufwirbelung/Wassertrübung

· nahezu unverändert bzgl. der anlegenden
Schiffe

· sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden
Autos von den Schiffen

Vgl. auch Kap 4.1 bzgl. Schadstoffimmissionen.

Betrachtet man die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen in der Summe, ist aufgrund ihres
geringen räumlichen und zeitlichen Umfangs von keinen erheblichen Beeinträchtigungen i. S. des
§ 14 Abs. 1 BNatSchG für das Schutzgut Oberflächengewässer auszugehen. Es sind keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

4.4 Schutzgut Luft/ Klima

Bestand

Quelle: www.klimadiagramme.de, Abfrage vom 12.05.2014.

Die mittlere jährliche Durchschnittstemperatur innerhalb der Stadt Mainz beträgt 10,1 °C und liegt damit
deutlich über der ganz Deutschlands. Der Jahresniederschlag beträgt 613 mm und liegt damit im unte-
ren Viertel der in Deutschland erfassten Werte. Der trockenste Monat ist der Februar, die meisten Re-
genfälle sind im Juni zu verzeichnen. In diesem Monat ist der Niederschlag im Schnitt 1,7-mal höher als
im Februar. Die Niederschläge variieren kaum und sind gleichmäßig übers Jahr verteilt.

Vorbelastungen in Bezug auf Schadstoffe bestehen v.a. bereits durch die Schifffahrt, den innerstädti-
schen Straßenverkehr sowie die Bahnstrecke.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Die Größe der Wasserfläche wird durch das Vorhaben nicht wesentlich verändert, es werden ebenso
keine Maßnahmen umgesetzt, welche die Luft (z. B. durch Luftschadstoffe) verschlechtern (vgl. Hinwei-
se zu Schadstoffuntersuchungen in Kap. 4.1) oder Hindernisse für den Luftaustausch bilden. Bau- und
betriebsbedingt kommt es zu Schadstoffimmissionen durch Baumaschinen und die dort liegenden Schif-
fe, die vom Umfang her allerdings zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen i.S. des § 14 Abs. 1
BNatSchG von Luft und Klima führen. Es sind ebenso keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen gem. UVPG zu erwarten.

4.5 Schutzgut Landschaftsbild/ Stadtbild

Bestand

Der Vorhabensbereich befindet sich am Rheinufer an einer Landzunge zwischen Rhein und dem ehe-
maligen Hafengelände Zollhafen Mainz sowie im weiteren südöstlichen Verlauf entlang der Rheinpro-
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menade der Stadt Mainz. Das weitere Umfeld ist geprägt von der Großstadt Wiesbaden im Norden,
wobei sich, vom rechten Rheinufer ausgehend, das Gewerbegebiet Rheingaustrasse landeinwärts er-
streckt. Im Rhein liegt in ca. 300 m Entfernung die Insel „Petersaue“, die den betreffenden Bereich nach
Nordosten in Richtung Wiesbaden etwas abschirmt und deren Ufer strukturreich ausgeprägt und mit
Ufergehölzen bestanden sind. Auf der Insel sind eine Trinkwasser- sowie eine Abwasserreinigungsanla-
ge vorhanden. Die Insel wird von der Kaiserbrücke gequert. Beiderseits der Kaiserbrücke befindet sich
in einer Entfernung von ca. 1.200 m am rechten Rheinufer ein Sportboothafen. Im Nordwesten der zu
modernisierenden Liegestelle liegt der Industriehafen.

Die Landzunge selbst ist über einen im Südosten an die Straße „Am Zollhafen“ anschließenden Be-
triebsweg („Am Getreidespeicher“) erschlossen. Parkplätze säumen teilweise das dort vorhandene Ge-
bäude. Der entlang des Rheins verlaufende Uferbereich wird hauptsächlich von Brachflächen geprägt.
Die auf dem Betriebsgelände in geringem Umfang vorhandenen Gehölzstrukturen sind linienförmig
nordwestlich des Gebäudes angeordnet. Weiterhin finden sich zahlreiche Lagerflächen, auf denen Bau-
schutt lagert. Das Betriebsgelände des ehemaligen Hafens ist insgesamt strukturarm ausgeprägt.

Südöstlich, an den Hafenbereich angrenzend, verläuft die Rheinpromenade mit Spielplatz-, Rasen- und
Liegeflächen, verschiedenen Wegeführungen (Straßen, Rad-/Fußwege), einem Festungsturm
(Kaponniere) mit integrierter Gastronomie, einer großzügig gestalteten Freitreppe und Parkplätzen. Die
Rheinpromenade ist ebenso wie die sich nach Süden erstreckende Wohnbebauung (hauptsächlich ge-
schlossen, mehretagig) strukturreich mit Allee- und Einzelbäumen (zum Teil alter Baumbestand) und
sonstigem Stadtgrün durchzogen. Innerhalb der Wohnbebauung finden sich, vereinzelt angeordnet,
weitere parkartige, den Siedlungsbereich auflockernde Platzsituationen. Wohnbebauung und Rheinpro-
menade weisen einen insgesamt stark durchgrünten Charakter auf.

Der betreffende Uferabschnitt ist durch eine historische Hafenmauer, die durch eine vorgelagerte
Spundwand verdeckt wurde und nun wieder freigelegt wird, vollständig befestigt und wird im Bereich
des Hafengeländes überwiegend von Gras-/Krautfluren geprägt. Vereinzelt stehen im Bereich der
Rheinpromenade größere Einzelbäume direkt am Ufer. Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens-
bereichs ist durch die Bautätigkeiten zum neuen Stadtquartier momentan mit einer ständigen Verände-
rung des Erscheinungsbildes zu rechnen. Das zukünftige Erscheinungsbild dieses Uferabschnittes ist
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend ermittelbar/ beschreibbar.

Teile des Zoll- und Binnenhafens sowie der Feldbergplatz sind als Denkmalzone in das nachrichtliche
Verzeichnis der Kulturdenkmäler der Stadt Mainz eingetragen, die Kaponniere V und das ehemalige
Weinlagergebäude als Einzeldenkmal (JESTAEDT + PARTNER 2014).

Im ufernahen Bereich haben, neben den denkmalgeschützten Anlagen, vor allem die größeren Gehölze
(überwiegend Pappeln und Platanen) eine besondere Bedeutung für das Landschafts-/ Stadtbild.

Als Vorbelastungen sind v.a. die vorhandenen Anlegemöglichkeiten für die Schiffe, das Hafengelände
mit dem dazugehörigen Betriebsverkehr und den großen voll- oder teilversiegelten Flächen sowie die
Schuttablagerungen zu nennen.
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Abbildung 15:
Spielplatzbereich innerhalb der
Rheinpromenade

Abbildung 16:
Gastronomischer Außenbereich zwi-
schen Kaponniere und Freitreppe
zum Rhein

Abbildung 17:
Von Großbäumen umsäumte
Kaponniere
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Abbildung 18:
Zahlreiche Parkplätze entlang des
Ufers

Abbildung 19:
Altes Weinlager auf dem ehemaligen
Hafengelände
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Bewegungsunruhe
· Flächenverlust durch Bautätigkeit

· Umfang sehr gering, lokal und zeitlich
sehr begrenzte Auswirkungen

· relevanter Uferbereich bereits durch Teil-/
Vollversiegelung sowie Baustellenbetrieb
für das neue Stadtquartier vorbelastet

anlagebedingt Teil-Versiegelung und optische Beeinträchti-
gung durch
· Anlegedalben (20 Stück) und Steganla-

gen (7 Stück) mit entsprechender Veran-
kerung am Ufer sowie Tragpfählen im
Wasser

· Autoabsetzplatz als stählerne Fahrzeug-
brücke einschließlich Treppenkonstruktion

· 4 Parkplätze
· optische Reize durch zusätzliche Be-

leuchtung

· Flächenverlust: dauerhaft, kleinflächig
· techn. Anlagen: auffällig, größerer Um-

fang14

· Beleuchtung nur punktuell und kleinflächig
(bereits Beleuchtung an Straßen und Ge-
bäuden vorhanden)

betriebsbedingt · optische Reize, Bewegungsunruhe · unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe
· sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden

Autos von den Schiffen

Das derzeitige Erscheinungsbild des Vorhabenbereichs sowie des unmittelbaren Umfeldes weist ein
technisch überprägtes Rheinufer mit bereits vorhandenen Liegeplätzen für Schiffe auf. Im weiteren Um-
feld sind jedoch denkmalgeschützte Bereiche/ Gebäude und im Süden ein mit Wohnbebauung und Er-
holungsbereichen ansprechendes Stadtbild von dem Vorhaben betroffen. Eine Ausweitung der Liege-
stelle (mit Autoabsetzplatz) in südliche Richtung führt beim Anlegen von Schiffen im Bereich von Frei-
treppe und Kaponniere kleinräumig und temporär zu einem veränderten Erleben des Stadtbildes. Wei-
terhin bringen die technischen Bauwerke (7 Steganlagen, 20 Dalben, Autoabsetzplatz) Beeinträchtigun-
gen des Uferbereiches mit sich.

Aus diesem Grund fand eine intensive Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Mainz statt. Es
wurden die Belange des Denkmalschutzes in die techn. Planung integriert. Der Autoabsetzplatz, und
damit auch die Anlegedalben, wurden nach oberstrom verschoben. Ein Anlegedalben verbleibt damit
mittig vor der Freitreppe. Die Dalben, die Fahrzeugbrücke und die Landgangstege erhalten einen Farb-
anstrich, der mit der Stadt Mainz (inkl. Abteilung Denkmalpflege) abgestimmt wird.

Somit sind aus Sicht des Stadtplanungsamtes die „denkmalpflegerischen Belange gewahrt“ und den
Planungen der WSV wird zugestimmt15. Damit verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen i.S.
des § 14 Abs. 1 BNatSchG für das Schutzgut Landschaftsbild/ Stadtbild. Es sind ebenso keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

14  gem. der abgestimmten Niederschrift zur Besprechung „Liegestelle Mainz-Zollhafen“ vom 27.06.2014 (WSV, Hr. Ponath, s.
Anhang F),  zu den Belangen der Denkmalpflege ist davon auszugehen, dass trotz der Tatsache, dass ein Dalben vor der Frei-
treppe errichtet werden soll, die „denkmalpflegerischen Belange gewahrt sind und den Planungen der WSV zugestimmt werden
kann“.

15  gem. der abgestimmten Niederschrift zur Besprechung „Liegestelle Mainz-Zollhafen“ am 27.06.2014 (WSV, Hr. Ponath) zu den
Belangen der Denkmalpflege, vom 07.07.2014 (s. Anhang F).
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4.6 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen

Die Kultur- und sonstigen Sachgütern können v.a. Gebäude (Denkmäler, historische Gebäude, architek-
tonisch oder technisch wertvolle Bauten), historisch bedeutsame Gegenstände, aber z.B. auch Sport-
und Gartenanlagen, Landwirtschaftsflächen oder Wald sowie Naturschutzflächen sein (vgl. HOPPE,
2007).

Bestand

Bereits 1873-79 wurde von Stadtbaumeister Kreyßig das neu aufgeschüttete Rheinufer befestigt. Im
Zuge der Neustadterweiterung wurde diese Befestigungslinie auch nach Norden fortgesetzt. Dazu ge-
hört auch die Kaponniere am Feldbergplatz, an die das Feldbergtor angrenzte. Die Kaponniere wurde
1887 errichtet (Quelle: http://www.festung-mainz.de/nc/aktuelles/nachrichten/detailseite/article/eine-
kaponniere-als-cafe.html, Abfrage vom 13.05.2014). Im Hintergrund der Liegestelle („Am Getreidespei-
cher“) befindet sich außerdem das ehemalige Weinlagergebäude.

Teile des Zoll- und Binnenhafens sowie der Feldbergplatz sind als Denkmalzone in das nachrichtliche
Verzeichnis der Kulturdenkmäler der Stadt Mainz eingetragen, die Kaponniere V und das ehemalige
Weinlagergebäude als Einzeldenkmal (JESTAEDT + PARTNER 2014).

Sonstige planungsrelevante Sachgüter sind im näheren Umfeld des Vorhabensbereichs nicht vorhan-
den.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Als Auswirkungen aus Kultur- und Sachgüter werden im Allgemeinen Änderungen ihrer physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit (z.B. Zerstörung oder Beschädigung) betrachtet.

Die Erschütterungen während der Bauphase, die durch das Einbringen der Dalben und Pfähle entste-
hen und Beeinträchtigungen für die umliegenden Bauwerke mit sich bringen könnten, werden durch den
Einsatz von Einbringhilfen weitestmöglich reduziert. Somit sind keine schädlichen Auswirkungen auf
Gebäude und andere Bauwerke zu erwarten (GRBV 2014).

Weiterhin gibt es die Vereinbarung zwischen der WSV und dem Stadtplanungsamt zum Umgang mit
den denkmalpflegerischen Belangen (im Einzelnen s. Schutzgut Landschafts-/ Stadtbild, Kap. 4.5), auf-
grund derer bestimmte Auswirkungen reduziert werden können. In Verbindung mit der überwiegend
relativ großen Entfernung der o.g. Kulturdenkmäler zum Vorhabensbereich und der bestehenden Vorbe-
lastungen (bereits Anlegemöglichkeiten für Schiffe vorhanden) kommt es zu keinen erheblichen Beein-
trächtigungen i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG der Kulturgüter. Es sind ebenso keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

4.7 Wechselwirkungen

Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Funktionen innerhalb eines Schutzgutes
bzw. zwischen zwei Schutzgütern werden, soweit vorhanden, bei der Auswirkungsprognose unter den
jeweiligen Schutzgütern abgehandelt.
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5 Einschätzung der Auswirkungen auf Habitate, Flora und Fauna

5.1 Flora und Vegetation

Bestand

Die Beschreibung der im Vorhabensbereich vorkommenden Vegetation basiert auf einer Ortsbegehung
vom 10.07.2013. Detaillierte Vegetationsaufnahmen wurden dabei nicht gemacht. Die Ufer- und angren-
zenden Vegetationsbereiche sowie die Gehölzstrukturen waren zum Zeitpunkt der Begehung aufgrund
hoher Tagestemperaturen der vorangegangenen Tage Hitze und Trockenheit ausgesetzt. Die Beschrei-
bung beschränkt sich auf den unmittelbaren Uferbereich wasserseits des Betriebsweges. Zur Besied-
lung des Gewässers mit Pflanzenarten liegen keine Daten vor.

Abbildung 20:
Vegetation entlang der Rheinprome-
nade

Abbildung 21:
Vegetation entlang der Rheinprome-
nade, angrenzend zur Freitreppe
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Abbildung 22:
Parkplatzflächen nördlich der Frei-
treppe

Abbildung 23:
Schüttere Ruderalflur im Übergangs-
bereich zum Hafengelände

Abbildung 24:
Schüttere Ruderalflur im Uferbereich
des Hafengeländes
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Abbildung 25:
Nördliches Ende der Landzunge

Abbildung 26:
Linienförmiger Gehölzbestand nörd-
lich des Betriebsgebäudes

Abbildung 27:
Linienförmiger Gehölzbestand nörd-
lich des Betriebsgebäudes
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Der Uferbereich innerhalb des Hafengeländes ist befestigt (teilweise engfugig ausgeprägtes Naturstein-
oder Betonpflaster; Asphalt) oder geschottert. Das Ufer wird durch eine historische Hafenmauer gesi-
chert, die durch eine vorgelagerte Spundwand verdeckt wird. Die Schotter- und Brachflächen wurden
zeitweise überschwemmt und in Teilbereichen leicht verschlammt. Die Flächen werden von krautiger,
trocken-lückiger Ruderalflur besiedelt, die z.B. von Beifuß (Artemisia vulgaris), Brennnessel (Urtica dioi-
ca), Hundskamille (Anthemis austriaca), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Schafgarbe (Achillea
millefolium), Wegwarte (Cichorium intybus), Weißem Steinklee (Melilotus alba) und Wilder Möhre (Dau-
cus carota) dominiert wird.

Daneben kommen Arten wie z.B. Berufkraut (Erigeron annuus), Bocksbart (Tragopogon dubius),
Eisenkraut (Verbena officinalis), Gänsefuß (Chenopodium polyspermum), Hopfenklee (Medicago lupuli-
na), Hundsrauke (Erucastrum gallicum), Klette (Arctium tomentosum), Leinkraut (Linaria vulgaris),
Mauerpfeffer (Sedum acre), Mäusegerste (Hordenum murinum), Nachtkerze (Oenothera biennis), Nat-
ternkopf (Echium vulgare), Spitz-Wegerich  (Plantago lanceolata), Sprossende Felsennelke (Petrorhagia
prolifera), Stachel-Distel (Carduus acanthoides) und Weiß-Klee (Trifolium repens) vor.

Der im rückwärtigen Geländebereich vorhandene, linienförmige Gehölzbestand setzt sich aus wenigen
Baum- und Straucharten, wie z.B. Bergahorn (Acer platanoides), Birke (Betula pendula), Feldahorn
(Acer campestre), Kiefer (Pinus spec.), Robinie (Robinia pseudoaccaci), Weide (Salix spec.) sowie
Brombeere (Rubus spec.) und Rose (Rosa spec.) zusammen. Als Rankpflanze findet sich die Waldrebe
(Clematis vitalba). Vereinzelt tritt auf den Brachflächen der Sommerflieder (Buddleja spec.) auf.

Eigenständig aufkommende krautige Vegetation ist im Nahuferbereich der Rheinpromenade in geringem
Umfang vorhanden und ähnelt in ihrer Zusammensetzung dem Artenspektrum des Hafengeländes. Die
Freitreppe ist aufgrund des engen Fugenbildes vegetationsfrei. Die z.T. als Liegewiesen genutzten Ra-
senflächen werden intensiv gemäht und sind artenarm ausgeprägt. Aufkommende Gehölze entlang des
Ufers sind v.a. Pappel-Arten (wahrscheinlich meist Populus x canadensis = Hybridpappel) und Platane
(Platanus spec.), weiterhin  Esche (Fraxinus excelsior), Feldahorn (Acer campestre), Hartriegel (Cornus
sanguinea) und Liguster (Ligustrum vulgare). Im Bereich der Freitreppe stehen große Hybrid-Pappeln.

Durch die bereits bestehende Nutzung als Liegeplatz für Schiffe und die Lage an der Bundeswasser-
straße unterliegt die aufkommende Ufervegetation entlang des Uferbereiches regelmäßigen Schnitt-/
Mahdmaßnahmen. Außerdem haben sich aufgrund der Fortschreitung der Bebauung des Geländes am
Zollhafen die Vorkommen von Pflanzenbeständen stark verändert bzw. sind mittlerweile nicht mehr vor-
handen. Insbesondere im Bereich der Ufermauer, d.h. im direkten Vorhabensbereich, ist durch die Frei-
legung der Mauer keine Vegetation mehr vorhanden (vgl. Abbildung 12 bis Abbildung 14).

Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen und Arten der Anhänge der FFH-Richtlinie sind aufgrund der
Standortbedingungen nicht vorhanden.
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Schutzgutbezogene Auswirkungen Einschätzung der Auswirkungen

baubedingt · Verdichtung/Veränderung des Bodenge-
füges und damit Veränderungen des
Pflanzenstandortes

· Schadstoffimmissionen
· Wassertrübung

· Umfang sehr gering, lokal und zeitlich
sehr begrenzte Auswirkungen; Bauflä-
chen werden wieder hergestellt und kön-
nen wieder besiedelt werden

· Wassertrübung durch geringen Umfang
(räumlich/zeitlich) und Verdünnungseffek-
te ohne nachhaltige Beeinträchtigung

anlagebedingt Flächenverlust/Teil-Versiegelung durch
· 7 Landgangstege mit entsprechender

Auflagerung  am Ufer
· Autoabsetzplatz als stählerne Fahrzeug-

brücke einschließlich Treppenkonstruktion
· 4 Parkplätze

· die betroffenen Bereiche sind mittlerweile
überbaut bzw. im Rahmen der Mauerfrei-
legung verändert, d.h. keine Auswirkun-
gen auf Vegetationsbestände

betriebsbedingt · Schadstoffimmissionen
· Wassertrübung

· unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe,
sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden
Autos von den Schiffen

Die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Flora/ Vegetation werden als nicht erheblich i.S. des
§ 14 Abs. 1 BNatSchG eingestuft, da seltene und wertgebende Arten augenscheinlich nicht vorkommen
und die Vegetationsbestände entlang der Ufermauer durch andere Baumaßnahmen unabhängig von
dem hier zu betrachtenden Vorhaben entfernt wurden.

Bei den Großbäumen (Pappeln, Platanen) handelt es sich um eingebürgerte Neophyten bzw. Kultur-
pflanzen, denen eher faunistische Funktionen (vgl. Kapitel 5.2) sowie Funktionen für das Landschafts-
bild/ Stadtbild zukommen. Diese sind von der Baumaßnahme aber nicht direkt betroffen.

In der Gesamtschau sind dementsprechend auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen gem. UVPG zu erwarten.

5.2 Fauna

Eine Erhebung von Tierarten erfolgte nicht im Rahmen dieses Gutachtens. Zur Ermittlung des potenziel-
len Artenspektrums wurden vorhandene Bestandserhebungen (ARTeFAKT, BFG 2013, JESTAEDT +
PARTNER 2014) im näheren Umfeld des Vorhabensbereiches mit den vorhandenen Lebensräumen ab-
geglichen.

Die Betrachtung der Auswirkungen auf die Fauna bezieht sich in diesem Kapitel auf den direkten Vor-
habensbereich bzw. die unmittelbare Umgebung. Mögliche Auswirkungen auf Arten der FFH- und Vo-
gelschutzgebiete werden in dem entsprechenden Kapitel 3.2 beschrieben.
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5.2.1 Makrozoobenthos

Bestand

Für die Darstellung des Makrozoobenthos wurden Literaturangaben von Beprobungen im näheren Um-
feld des Vorhabensbereichs genutzt (hier: Probestelle Rhein-km 495,000 bis 511,000, DR. FRANZ
SCHÖLL– BFG 2013) sowie die Daten aus ARTeFAKT (Abfrage vom 30.05.2016). Demnach wird dieser
Uferbereich von 22 Taxa des Makrozoobenthos besiedelt und ist somit als verarmt zu bezeichnen (vgl.
Tabelle D1 im Anhang). Eine Überprüfung dieser Arten bei http://fliessgewaesserbiologie.kliwa.de/ indi-
katoren/neobiota/hypania-invalida/ hat ergeben, dass die meisten hier aufgeführten Arten zu den
Neobiota16 gehören.

Der Rhein weist in diesem Abschnitt somit eine deutlich degradierte Makrozoobenthosfauna auf, v.a.
durch eine naturferne Gewässer- und Uferstruktur bedingt.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Folgenden Auswirkungen auf das Makrozoobenthos sind möglich:

· baubedingter Verlust von Habitaten, anlagebedingter Verlust von Habitaten im Bereich der Dalben
(glatte Oberfläche erlaubt nur geringe Besiedlungsdichten!) und ggf. Steinschüttung am Autoab-
setzplatz

· Eintrag von Gewässerverunreinigungen (z.B. Öl) durch den Baubetrieb

Im Bereich nur baubedingt beeinträchtigter Lebensräume ist eine rasche Wiederbesiedlung im Zeitraum
von ein bis zwei Jahren zu erwarten (SCHMIDT et al. 2007). Die nur kleinflächigen dauerhaften Lebens-
raumverluste durch die Dalben und ggf. der Steinschüttung am Autoabsetzplatz sind als nicht erheblich
zu werten. Die Steinschüttung bietet bestenfalls Wiederbesiedlungspotenzial. Der Eintrag von Bodense-
dimenten ist aufgrund der ohnehin schon bestehenden Sedimentfracht des Rheins und der hohen strö-
mungsbedingten Verdünnungswirkung als unerheblich zu werten.

Bei Vermeidung von Öl- und Schadstoffeintrag (s. Kap. 7) sind die die beschriebenen Auswirkungen als
nicht erheblich i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu werten. In der Gesamtschau sind dementsprechend
auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

5.2.2 Fische und Neunaugen

Bestand

Da die Fische nicht gesondert erhoben wurden und für den direkten Vorhabensbereich keine Daten zur
Fischfauna vorliegen (Auskunft BFG vom 17.07.2013), erfolgte die Bestandszusammenstellung für das
Ufer auf der Basis vorliegender Beprobungen im weiteren Umfeld des geplanten Vorhabens. Für die zu
betrachtende Liegestelle wurden daher die Meßstellen-Nr. 12470 (Rüdesheimer Aue) und 12468
(Rhein-km 508,6-508,7) (nach NZO GMBH 2009) ausgewählt. Die Daten finden sich in der Tabelle D2
im Anhang.

Demnach ist im Vergleich zum Referenzartenspektrum der „Barbenregion Kiesgeprägter Ströme (10 D)“
mit 9 Referenzarten sowie 3 Neozoen zu rechnen. In Gewässern mit optimaler Ausprägung wären 37

16 Arten, die von Natur aus nicht in Deutschland vorkommen und damit als gebietsfremd/ nicht heimisch bezeichnet werden
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Referenzarten möglich. Somit ist der Gewässerzustand als ökologisch unbefriedigend und strukturarm
zu werten. Ursache hierfür sind die verbauten Ufer (Spundwand!) und die damit einhergehende fehlende
Uferdynamik. Es sind somit keine essentiellen Habitate (insbesondere Laichhabitate in Flachwasserbe-
reichen) für gefährdete Arten im Uferbereich zu erwarten.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Folgenden Auswirkungen auf die Fische/Neunaugen sind möglich:

· bau- und betriebsbedingte Störung und dadurch Vertreibung von Individuen, insbesondere bei der
Errichtung der Dalben

· baubedingter temporärer Verlust von Nahrungshabitaten, anlagebedingter, kleinflächiger Verlust von
Nahrungshabitaten im Bereich der Dalben bzw. der ggf. erforderlichen Steinschüttung am Autoab-
setzplatz

· Eintrag von Gewässerverunreinigungen (z.B. Öl) durch den Baubetrieb.

Eine Tötung von Individuen ist unwahrscheinlich, da innerhalb des Gewässerkörpers lediglich Dalben
gesetzt werden und die Löcher hierfür vorgebohrt werden. Die ggf. erforderliche Ertüchtigung der Stein-
schüttung am Autoabsetzplatz ist von geringem Ausmaß. Nassbaggerarbeiten sind im Bereich der ge-
planten Liegeplätze nicht erforderlich. Bei Vermeidung von Öl- und Schadstoffeintrag (s. Kap. 7) sind die
die beschriebenen Auswirkungen als nicht erheblich i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu werten. In der
Gesamtschau sind dementsprechend auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
gem. UVPG zu erwarten.

5.2.3 Vögel

Bestand

Der Vorhabensbereich umfasst das stark anthropogen überformte Ufer. Hier sind keine Strukturen vor-
handen, die Gebäude-, Gehölz- oder Bodenbrütern Brutrequisiten (Gebäudenischen, Gehölze, dichte
Saumstrukturen) bieten. Randbrüter, die in angrenzenden Lebensräumen (Gehölzen, Gebäuden, rude-
rale Säume) ggf. brüten, können den Vorhabensbereich als Nahrungshabitat nutzen. Rote-Liste-Arten
treten allenfalls als Nahrungsgäste und Durchzügler auf. Bei Letzteren handelt es sich im Wesentlichen
um Greifvögel und gewässergebundene Vogelarten. Der potenzielle, hier zu betrachtende Vogelbestand
ist in der Tabelle D3 im Anhang aufgeführt.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Der Vorhabensbereich besitzt bereits eine erhebliche Vorbelastung, insbesondere hinsichtlich Störun-
gen durch den innerstädtischen Straßenverkehr, den Freizeitbetrieb und die Nutzung des Betriebsge-
ländes. Als Beeinträchtigung der Avifauna sind die bau- und anlagebedingte Störung von nahrungssu-
chenden Vögeln sowie der kleinflächige Verlust von Nahrungshabitaten (schüttere Ruderalfluren) zu
erwarten.

Die beschriebenen Auswirkungen sind als nicht erheblich i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu werten. In
der Gesamtschau sind auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu
erwarten.
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5.2.4 Fledermäuse

Bestand

Im Vorhabensbereich ist mit dem Auftreten von potenziell sieben Arten zu rechnen (vgl. Tabelle D4 im
Anhang). Hierbei spielt das Gewässer, insbesondere das angrenzende Hafenbecken, als Nahrungshabi-
tat eine Rolle. Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse finden sich außerhalb der Vorhabensbereichs.
Quartierraum ist in Bäumen (Baumhöhlen- und -spalten, dachziegelartig abgeplatzte Rinde), vor allem in
Pappeln und Platanen entlang des Ufers, für fünf Arten potenziell vorhanden. Weiterhin können Ritzen
und Spalten in und an Gebäuden, z.B. dem Betriebsgebäude auf dem Hafengelände, der Kaponniere
am Feldbergplatz sowie der Wohnbebauung entlang des Rheinufers, geeignete Quartiere bieten. Bei
einer Erhebung im Jahr 2006 wurden im Bereich des Zoll- und Binnenhafens keine Individuen nachge-
wiesen (JESTAEDT + PARTNER 2014).

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Es sind keine erheblichen vorhabensbedingten Auswirkungen für Fledermäuse zu erwarten. Die klein-
flächige Beeinträchtigung von ruderalen Säumen (Nahrungshabitate) ist als nicht erheblich i.S. des
§ 14 Abs. 1 BNatSchG zu werten. In der Gesamtschau sind dementsprechend auch keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

5.2.5 Herpetofauna

Für Amphibien ist der Rhein im Vorhabensbereich kein geeignetes Laichgewässer (zu starke Strömung,
steil abfallende Spundwand am Ufer). Im Bereich der geplanten Parkplätze bzw. am Absetzplatz finden
sich keine Gewässer. Es sind somit keine Amphibienarten zu erwarten (vgl. auch JESTAEDT + PARTNER
2014).

Für Reptilien hingegen finden sich insbesondere durch die Bautätigkeit im Bereich des Zollhafens Sand-
und Gesteinshügel, Mauerspalten sowie verbrachte, teilweise mit Gehölzen bewachsene Säume, die ein
Vorkommen von Mauereidechse oder Zauneidechse ermöglichen könnten. Bei Erhebungen in den Jah-
ren 2006 und 2012 wurden im Bereich des Zoll- und Binnenhafens keine Individuen nachgewiesen
(JESTAEDT + PARTNER 2014). Angrenzend zum Vorhabensbereich sind jedoch Vorkommen beider Arten
belegt. Daher wurde jährlich geprüft, ob die Arten einwandern. Bislang (Stand 2014) wurden jedoch
keine Individuen nachgewiesen.17

Es sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG und dement-
sprechend auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten.

5.2.6 Libellen

Unter den artenschutzrechtlich relevanten Libellenartenarten wird in ARTeFAKT (Abfrage vom
21.01.2015) die Asiatischen Keiljungfer (Gomphus flavipes) für das betreffende TK-Blatt genannt. Die
Art reproduziert in flachen, langsam fließenden Uferbereichen (Buchten, Buhnenfelder, Rückstauberei-
che) mit feinem, von organischem Feinmaterial überlagerten Sand. Für die Art ist das Rheinufer im Vor-
habensbereich kein geeignetes Eiablagesubstrat (zu starke Strömung, steil abfallende Spundwand am
Ufer). Sie wird somit nicht weiter betrachtet. Es sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen i.S.
des § 14 Abs. 1 BNatSchG und dementsprechend auch keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen gem. UVPG zu erwarten.

17  mdl. Mitteilung Hr. Zantopp-Goldmann (Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG) vom 04.11.2014.
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5.2.7 Weitere Artengruppen

Nach JESTAEDT + PARTNER 2014 ist mit keinen weiteren wertgebenden faunistischen Artvorkommen im
Vorhabensbereich zu rechnen.
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6 Artenschutzrechtliche Einschätzung im Hinblick auf § 44 Abs. 1
BNatSchG

6.1 Auswirkungen auf Pflanzen

Bestand

Die Einschätzung zu möglichen Vorkommen von relevanten Pflanzenarten basiert auf der Auswertung
von Nachweisen in der näheren Umgebung (v.a. Biotopkataster) sowie von ARTeFAKT (Abfrage vom
30.05.2016) in Abgleich mit dem Vorhandensein geeigneter Lebensräume.

Die in ARTeFAKT für das betreffende Kartenblatt (TK 25-Nr. 5915 Wiesbaden) aufgeführten Arten be-
finden sich im Anhang in der Tabelle D5. Hinweise zu den jeweiligen Lebensräumen der Arten wurden
in der Tabelle ergänzt.

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Aufgrund der Ausprägung des Uferbereichs in Abgleich mit den jeweiligen Lebensraumansprüchen der
hier relevanten Pflanzenarten, des Einflusses regelmäßiger Unterhaltungsmaßnahmen sowie häufiger
Störungen (z.B. Baustellenaktivitäten, Hochwasserereignisse), kann ein Vorkommen geschützter
Pflanzenarten im Vorhabensbereich nahezu ausgeschlossen werden. Es gibt auch im weiteren
Uferbereich keine erfassten Flächen (z.B. aus dem landesweiten Biotopkataster, vgl. Kapitel 3.1.3), die
entsprechende Vorkommen vermuten lassen würden.

Fazit

Die artenschutzrechtliche Prüfung in Bezug auf die Pflanzenarten (s. Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. D5 im Anhang) ergibt, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG bei Ausführung des geplanten Vorhabens nicht eintreten.

6.2 Auswirkungen auf Europäische Vogelarten und Tierarten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie

Bestand

Die Einschätzung zu möglichen Vorkommen von relevanten Tierarten (Europäische Vogelarten und
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) basiert auf der Auswertung von Nachweisen in der näheren
Umgebung sowie von ARTeFAKT (Abfrage vom 21.01.2015) in Abgleich mit dem Vorhandensein geeig-
neter Lebensräume (s. Kapitel 5).

Im Vorhabensbereich bzw. der unmittelbaren Umgebung ist demnach mit dem Vorkommen von 7 Arten
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Fledermäuse) und 67 europäischen Vogelarten zu rechnen (vgl.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. im Anhang).
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Einschätzung möglicher Auswirkungen

Die möglichen Auswirkungen auf relevante Arten und Prognosen zum daraus resultierenden Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbote werden in der Tabelle D6 im Anhang beschrieben. Relevante Wirkungen
auf die Arten wurden bereits in Kapitel 5.2 dargelegt. Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Mini-
mierung von Beeinträchtigungen sind Kapitel 7 zu entnehmen.

Zusammenfassend kann für die hier relevanten Europäischen Vogelarten und Tierarten des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie unter diesen Voraussetzungen festgestellt werden, dass artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nicht eintreten, da

· die Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten aufgrund des geringen räumlichen und/ oder zeitlichen
Ausmaßes des Vorhabens als unerheblich einzustufen sind,

· die relevanten Vogelarten keine bedeutsamen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens haben oder

· die relevanten Arten im unmittelbaren Vorhabensbereich nicht auftreten.

Fazit

Die artenschutzrechtliche Prüfung in Bezug auf die europäischen Vogelarten und Tierarten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie ergibt, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei
Ausführung des geplanten Vorhabens nicht eintreten.

6.3 Auswirkungen auf besonders geschützte Tierarten nach BArtSchV

Da das geplante Vorhaben zu keinen Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG
führt, entfällt die artenschutzrechtliche Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Daher ist zusätzlich zu
den Europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie für besonders (und streng)
geschützte Arten gemäß Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ein mögliches
vorhabensbedingtes Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG zu prüfen.

Das mögliche Vorkommen von relevanten Arten im unmittelbaren Vorhabensbereich wurde durch Ab-
gleich der in der ARTeFAKT-Datenbank gelisteten Arten (Abfrage vom 30.05.2016) in Abgleich mit dem
Vorhandensein geeigneter Lebensräume ermittelt (vgl. Tabelle D7 im Anhang).

Einschätzung möglicher Auswirkungen

Die Überprüfung der hier relevanten Arten ergab, dass nicht mit dem Auftreten besonders (und streng)
geschützter Arten gemäß Anlage 1 BArtSchV (ohne Europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie) zu rechnen ist.

Zu begründen ist dies dadurch, dass

· keine geeigneten Lebensräume im Wirkraum des Vorhabens vorhanden sind bzw.

· auch keine geeigneten Lebensräume im weiteren Umfeld des Vorhabens vorzufinden sind.



www.sweco-gmbh.de

6        Artenschutzrechtliche Einschätzung im Hinblick auf § 44 Abs. 1 BNatSchG

Seite 55

Fazit

Die Umsetzung des geplanten Vorhabens führt nicht zu Beeinträchtigungen von besonders (und streng)
geschützten Arten gemäß Anlage 1 BArtSchV (ohne Europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie), so dass die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Hinblick auf
diese Arten nicht eintreten.
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7 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter

Mit dem allgemeinen Grundsatz, erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu
vermeiden (§ 13 BNatSchG), wird der Vorhabensträger veranlasst, vorsorgliche Überlegungen und
Maßnahmen zu treffen, die gewährleisten sollen, dass erhebliche Beeinträchtigungen nicht eintreten.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (teilweise aus BFN 2010)

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind bei der weiteren Planung zur Modernisie-
rung der Liegestelle zu berücksichtigen:

Vorbereitend:

· In Abstimmung mit der Stadt Mainz bei der Regelungen der Zufahrt zur Baustelle sind, je nach Lage
der Zufahrt, Abgrenzungen wertgebender Gehölzbestände oder anderer Lebensräume an den Zu-
fahrten zur Baustelle durch Bauzäune oder entsprechend wirkungsvolle Maßnahmen (gem. DIN
18920) vorzunehmen, um Eingriffe in diese Bereiche zu vermeiden.

Baubetrieb:

· Verkürzung der Bauzeit durch den Einsatz von zwei großen Pontons (anstatt einem), so dass für die
Dalben und Tragpfähle das Vorbohren und Einbringen parallel stattfinden kann. Dadurch kann die
Bauzeit um ca. 4 - 5 Wochen reduziert werden.

· Bauzeitenregelung: Durchführung der Bauarbeiten (v.a. Lärm- und Bewegungsunruhe verursachen-
de Rammarbeiten) außerhalb der  Wintermonate (zur Vermeidung der Störung v.a. rastender und
überwinternder Wasservögel).

· Die möglichen baubedingten Auswirkungen durch Erschütterungen, die v. a. durch das Einbringen
der 20 Dalben entstehen, werden durch den Einsatz von Einbringhilfen weitestmöglich minimiert
(grbv 2014). Außerdem werden während der Durchführung der Baumaßnahmen Schwingungsmes-
sungen im Bereich der benachbarten baulichen Anlagen durchgeführt. Die Regelungen der DIN
4150 - Erschütterungen im Bauwesen - werden beachtet. Für umliegende Bauwerke und Anlagen,
bei denen Auswirkungen aufgrund der Bauarbeiten nicht ausgeschlossen werden können, wird eine
objektbezogene Beweissicherung, vor sowie nach Abschluss der Bauarbeiten, durchgeführt.

· Bei landseitigem Maschineneinsatz Vermeidung möglicher Bodenverdichtungen durch den Einsatz
von Geräten mit großer Auflastfläche.

· Baumaschinen und Geräte sind so zu warten, bedienen und abzustellen, dass keine Verunreinigun-
gen des Untergrundes und des Rheins erfolgen.

· Keine Lagerung wassergefährdender Stoffen (Treib- und Schmiermittel etc.) am Fluss und im Ufer-
bereich.

· Es wird darauf geachtet, dass kein Eintrag von Beton, Zementmörtel, Zementsuspension oder sons-
tigen Stoffen (v.a. Mineralölen), welche die physikalische, chemische oder biologische Beschaffen-
heit des Wassers gefährden, in den Rhein erfolgt.

· Durchführung der Baumaßnahmen, soweit möglich, vom Wasser aus.

· Die Bodenaushubmassen sind ggf. nach geltenden abfall-, wasser- oder bodenschutzrechtlichen
Vorgaben zu untersuchen. Dabei müssen auch landesspezifische Vorgaben berücksichtigt werden.
Mögliche Unterbringungswege sind frühzeitig zu erkunden und abzusichern. Eine unmittelbare Ver-
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wendung vor Ort ist dabei einer Verwertung und/ oder Beseitigung vorzuziehen, sobald die stoffli-
chen Eigenschaften des Baggergutes dies erlauben.

Anlage:

· Befestigung Parkplätze mit wasserdurchlässigem Pflaster.

· Verwendung/ Einbau von unbelasteten Materialien bzw. Materialien mit einer entsprechenden Zu-
lassung zum Einbau in Gewässern zur Verringerung von nachteiligen Veränderungen des chemi-
schen Zustandes des Gewässers und der Sedimente.

· Unauffällige Farbgestaltung für Dalben, Landgangstege und Autoabsetzplatz (kein auffälliger An-
strich)18.

· Verwendung von fledermaus- und insektenfreundlicher Beleuchtung (Einsatz monochromatischer
Natrium-Dampflampen; nur nach unten gerichtetes, auch seitlich abgeschirmtes Licht).

18 dazu erfolgt eine Abstimmung mit der Stadt Mainz (vgl. Kap. 4.5).



15

8        Zusammenfassende Bewertung im Hinblick auf die Schutzgüter, Habitate sowie die Belange des Artenschutzes

Seite 58

8 Zusammenfassende Bewertung im Hinblick auf die Schutzgüter,
Habitate sowie die Belange des Artenschutzes

8.1 Bewertung Schutzgüter

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der zu erwartenden Auswirkungen für die einzelnen Schutzgü-
ter.

Tabelle 2: Bewertung im Hinblick auf die geprüften Schutzgüter

Schutzgut Begründung

Mensch/ menschliche Gesundheit Bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß; Spaziergänger können während der
Bauphase auf Parallelwege ausweichen; Vorbelastungen durch bestehende
Anlegemöglichkeiten für Schiffe und Nutzung des ehemaligen Hafengelän-
des sind bereits vorhanden; es  werden daher keine erheblichen Beein-
trächtigungen für die Erholungsnutzung/ das Schutzgut Mensch erwartet.

Boden Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem zeitlichen
und räumlichen Ausmaß: Schadstoffimmissionen nur gering (Vorbelastun-
gen vorhanden), Bauflächen werden nach Abschluss der Arbeiten wieder-
hergestellt.
Anlagebedingt: Teil-Versiegelung von geringem Umfang, Herstellung von 4
Parkplätzen + Befestigung Landgangstege und Autoabsetzplatz: in der
Fläche nur sehr geringes Ausmaß, maßgebliche Flächen sind bereits teil-
versiegelt. In der Summe sind daher keine erheblichen Beeinträchtigungen
zu erwarten.

Grundwasser Bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß: es werden keine Beeinträchtigungen
des Grundwasserstands oder der Grundwasserbeschaffenheit erwartet; die
entstehenden Schadstoffimmissionen sind von geringem Umfang.

Oberflächengewässer Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem zeitlichen
und räumlichen Ausmaß: Schadstoffimmissionen von geringem Umfang,
zudem Vorbelastungen; Verschattungswirkung durch Dalben sehr gering;
Sedimentaufwirbelung/ Wassertrübung sehr gering.

Luft/ Klima Bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß: keine Verschlechterung der Luftqualität
und des Luftaustausches zu erwarten, Vorbelastungen durch bestehende
Anlegemöglichkeiten für Schiffe und Nutzung des ehemaligen Hafengelän-
des vorhanden. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für das
Schutzgut Luft/ Klima zu erwarten.

Landschaftsbild/ Stadtbild Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem zeitlichen
und räumlichen Ausmaß: keine Auswirkungen in größerem Umfang, zudem
größere Vorbelastungen vorhanden.
Anlagebedingt kommt es zu Veränderungen des Stadtbildes durch die
technischen Anlagen an dem sonst sehr monotonen, gleichförmigen Ufer-
abschnitt, jedoch Abstimmung mit Stadtplanungsamt zur Vermeidung/ Mi-
nimierung bereits erfolgt und in Planung berücksichtigt, daher keine erhebli-
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Schutzgut Begründung
chen Beeinträchtigungen

Kultur- und Sachgüter Keine bau-, anlage-, und betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten, da
Kulturdenkmäler außerhalb des Auswirkungsbereichs. Abstimmung mit
Stadtplanungsamt zur Vermeidung/ Minimierung bereits erfolgt und in Pla-
nung berücksichtigt, daher keine erheblichen Beeinträchtigungen.

Flora und Vegetation Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem zeitlichen
und räumlichen Ausmaß: Schadstoffimmissionen nur gering (Vorbelastun-
gen), Wassertrübung durch Verdünnungseffekt ohne nachhaltige Wirkung,
Bauflächen können nach Abschluss der Arbeiten wiederbesiedelt werden.
Anlagebedingte Auswirkungen: von dem Ausbau/Neubau der Parkplätze
sind keine seltenen und wertgebenden Arten betroffen. In der Summe sind
daher keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Fauna

Makrozoobenthos Bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß, wenn Gewässerverunreinigungen wei-
testgehend vermieden werden; Lebensraumverluste sind nicht erheblich, da
rasche Wiederbesiedlung der wiederhergestellten Strukturen möglich ist;
wertgebende, seltene Arten sind nicht betroffen.

Fische und Neunaugen Bau-, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen sind nur von geringem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß, wenn Gewässerverunreinigungen wei-
testgehend vermieden werden. Lebensraumverluste und kleinflächige Be-
einträchtigungen sind nicht erheblich, da wertgebende, seltene Arten dort
keine essentiellen Habitate besitzen.

Vögel Die Störung von nahrungssuchenden Vögeln bzw. der kleinflächige Verlust
von Nahrungshabitaten wird als nicht erheblich eingestuft.  Bruthabitate
sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Fledermäuse Es sind keine erheblichen vorhabensbedingten Auswirkungen für Fleder-
mäuse zu erwarten. Die kleinflächige Beeinträchtigung von ruderalen Säu-
men (Nahrungshabitate) ist als nicht erheblich zu werten.

Einschätzung möglicher Eingriffe

Nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) werden Eingriffe folgendermaßen definiert:

„(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können“.

Wie in Kapitel 1.3 erläutert liegt eine erhebliche Beeinträchtigung vor, wenn das Selbstregenerations-
vermögen der Natur überfordert ist oder der vorhandene Entwicklungsprozess verändert wird (LANA
1995). Auch im Falle geringer Beeinträchtigungen von Funktionsausprägungen von besonderer Bedeu-
tung für den Naturschutz ist von einer Erheblichkeit auszugehen.

Nach Prüfung der möglichen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter und unter Be-
rücksichtigung der in Kap. 7 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind
keine erheblichen Beeinträchtigungen i.S. des § 14 Abs. 1 BNatSchG durch das Bauvorhaben zu
erwarten.
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Einschätzung möglicher erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Nach § 3a Satz 1 UVPG ist auf Antrag der zuständigen Behörde festzustellen, ob für ein Vorhaben nach
den §§ 3b bis 3f UVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht (UVP-Vorprüfung). Im Rahmen dieser Vorprüfung wird unter Beachtung der in der Anlage 2 UVPG
aufgeführten Kriterien überschlägig ermittelt, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann. Dabei ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger
des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlos-
sen werden.

Nach Prüfung der möglichen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter unter Berück-
sichtigung der Anlage 2 UVPG und der in Kap. 7 beschriebenen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG
durch das Bauvorhaben zu erwarten.

Mögliche Kumulationswirkungen durch andere Pläne und Projekte

Nähere Erläuterungen zu möglichen Kumulationswirkungen finden sich bereits in Kap.3.6.

Auch in Bezug auf die zu betrachtenden Schutzgüter kommt es, in Verbindung mit den Baumaßnahmen
zum neuen Stadtquartier, zu keiner Kumulation von Auswirkungen, die zu erheblichen Beeinträchti-
gungen/ Auswirkungen führen könnten.

8.2 Bewertung im Hinblick auf Habitate/ Natura 2000-Gebiete

Für die folgenden im Untersuchungsraum liegenden Natura 2000-Gebiete können Beeinträchtigungen
ihrer Erhaltungsziele und maßgeblichen Bestandteile gemäß § 34 BNatSchG aufgrund der Entfernung
und/ oder Art und Umfang der möglichen Auswirkungen ausgeschlossen werden:

· FFH-Gebiet DE 6014-302 Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim (Rheinland-Pfalz)

· FFH-Gebiet DE 6116-304 Oberrhein von Worms bis Mainz (Rheinland-Pfalz)

· FFH-Gebiet DE 5915-301 Rettbergsaue bei Wiesbaden (Hessen)

· FFH-Gebiet DE 5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein (Hessen)

· Vogelschutzgebiet DE 6014-401 Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim (Rheinland-Pfalz)

· Vogelschutzgebiet DE 5914-450 Inselrhein (Hessen)

· Vogelschutzgebiet DE 6016-401 Mainmündung und Ginsheimer Altrhein (Hessen)

Für das FFH-Gebiet DE 5914-351 „Wanderfischgebiete im Rhein“ (Hessen) sind baubedingt zeitlich und
räumlich begrenzte Auswirkungen auf die Fischfauna möglich. Diese sind teilweise vermeidbar (s. Kap.
7) oder wirken nur kurzzeitig und räumlich begrenzt, weshalb davon auszugehen ist, dass keine Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele und der maßgeblichen Bestandteile gemäß § 34 BNatSchG
erfolgt.

Für das Vogelschutzgebiet DE 5914-450 „Inselrhein“ (Hessen) sind baubedingte visuelle und akustische
Störungen v.a. rastender und überwinternder Wasservögel möglich. Diese sind nur kurzzeitig wirksam
und vermeidbar (z.B. durch Bauzeitenregelung, s. Kap. 7), weshalb davon auszugehen ist, dass keine
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Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der maßgeblichen Bestandteile gemäß § 34
BNatSchG erfolgt.

8.3 Bewertung im Hinblick auf artenschutzrechtlichen Belange des § 44
Abs. 1 BNatSchG

Die artenschutzrechtliche Prüfung (s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ergab,
dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Ausführung des geplanten
Vorhabens nicht eintreten.
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9 Einschätzung hinsichtlich der Belange der WRRL

Als Grundlage für die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme wurden im Rahmen der Be-
standsaufnahme gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Oberflächen- und Grundwasserkörper hin-
sichtlich ihres Zustandes bewertet.

Für das Grundwasser wird der chemische und der mengenmäßige Zustand ermittelt, für die Oberflä-
chengewässer gelten zur Bewertung u.a. die hier relevanten biozönotischen Komponenten wie Makro-
zoobenthos, das Phytoplankton, die Makrophyten, das Phytobenthos und die Fischfauna.

Ziel der WRRL ist es, nach erfolgter Indikation des Ist-Zustandes ggf. Maßnahmen zu treffen, die für das
Erreichen eines guten ökologischen Gewässerzustandes bis zum Jahre 2015 notwendig sind. Innerhalb
stark anthropogen geprägter Gewässer (HMWB = heavily modified water body) wird das Erreichen ei-
nes guten ökologischen Potenzials angestrebt.

Bei allen Maßnahmen an Gewässern gilt zudem das „Verschlechterungsverbot“, d.h. der ökologische
Zustand des betroffenen Wasserkörpers darf sich infolge der Maßnahme nicht verschlechtern. Gleich-
zeitig gilt ein „Verbesserungsgebot“, wonach Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands zu
treffen sind (Artikel 1 der WRRL) und ein Vorhaben zu versagen ist, sofern es „eine Verschlechterung
des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung eines
guten Zustands eines Oberflächengewässers bzw. eines guten ökologischen Potenzials und eines gu-
ten chemischen Zustands eines Oberflächengewässers zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen Zeit-
punkt gefährdet.“19

Bei der nachfolgenden Betrachtung ist dementsprechend zu prüfen, ob infolge des Vorhabens bzw.
seiner Auswirkungen mindestens eine Qualitätskomponente gegenüber der derzeitigen Einstufung ver-
schlechtert werden kann20.

9.1 Zustandsbeschreibung

Folgende Quellen wurden für die Zustandsbeschreibung genutzt:

· INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DES RHEINS (IKSR) (2015): International koordinierter Be-
wirtschaftungsplan für die  internationale Flussgebietseinheit Rhein, Dezember 2015.

· MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ
(2015): Rheinland-Pfälzischer Bewirtschaftungsplan 2016-2021 vom  22. Dezember 2015.

· http://flussgebiete.hessen.de/information/bewirtschaftungsplan-2015-2021.html (Abfrage vom
22.02.2016)

· http://www.geoportal-wasser.rlp.de (Abfrage vom 22.02.2016)

19 vgl. EuGH, Urteil vom 1. Juli  2015, Rs. C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutsch-
land.

20 zum Begriff der Verschlechterung gem. EuGH, Urteil vom 1. Juli  2015, Rs. C-461/13: „Der Begriff der Verschlechterung des
Zustands eines Oberflächenwasserkörpers in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass ei-
ne Verschlechterung vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der
Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung
des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt. Ist jedoch die betreffende Qualitätskomponente im Sinne von Anhang bereits in
der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine „Verschlechterung des Zustands“ ei-
nes Oberflächenwasserkörpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar.“
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· http://www.iksr.org/de/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan-2015/index.html (Abfrage vom
22.02.2016)

· http://www.wrrl.rlp.de, (Abfrage vom 22.02.2016)

Die zu modernisierende Liegestelle liegt im Bereich des Grundwasserkörpers GWK-Nr. DERP_20
sowie des Oberflächenwasserkörpers „Unterer Oberrhein“ (OWK-Nr. 2000000000_3). Der Rhein ist
hier gem. § 28 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB =
heavily modified water body) eingestuft.

Gemäß § 27 (2) WHG sind oberirdische Gewässer, die als künstlich oder erheblich verändert einge-
stuft werden, so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden

wird und
2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Für das Grundwasser gilt nach § 47 (1) WHG, dass es so zu bewirtschaften ist, dass
3. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird;
4. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der

Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden
5. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu ei-

nem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwas-
serentnahme und Grundwasserneubildung.

Zustand Oberflächenwasserkörper

Eine genauere Beschreibung des betroffenen Oberflächenwasserkörpers „Unterer Oberrhein“ (OWK-Nr.
2000000000_3) findet sich im Anhang (Tabelle C2). Der zu betrachtende Oberflächenwasserkörper
umfasst 137 km² bei einer Länge von 32,50 km von Rhein-km 497 bis 529.

Das ökologische Potenzial wird insgesamt als „mäßig“, der chemische Zustand als „nicht gut“ bewertet,
dabei sind die einzelnen Qualitäts- und deren Hilfskomponenten in der folgenden Übersicht relevant:

ökologisches Potenzial

biologische
Komponenten

hydromorphologi-
sche Komponenten

physikalisch-chem.
Parameter

flussspezifische
Schadstoffe21

Gesamtbewer-
tung

· Makrozoobenthos
gesamt = gut

· Makrophyten =
mäßig

· Fische = mäßig
· Phytoplankton =

gut

· Wasserhaushalt
· Durchgängigkeit
· Morphologie

· Temperaturverhält-
nisse

· Sauerstoffhaushalt
· Salzgehalt
· Versauerungs-

zustand
· Nährstoffverhältnis-

se
Einzelbewertung s.
Anhang Tab. C2

Einzelbewertung s.
Anhang Tab. C2

mäßig

gesamt = mäßig gesamt = nicht gut gesamt = gut gesamt = gut

21 gem. Anlage 5, OGewV.
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chemischer Zustand22

nicht gut
Ursache für die Einstufung ist die Überschreitung der UQN23 für Quecksilber in Biota. Weiterhin liegt eine UQN-
Überschreitung für PAK24 vor (Einzelbewertung s. Anhang Tab. C2)

Zustand Grundwasserkörper

Der Grundwasserkörper umfasst 296,63 km² und reicht im Umfeld des Vorhabensbereichs bis in die
Strommitte (=Landesgrenze). Eine detaillierte Beschreibung des Grundwasserkörpers befindet sich im
Anhang, Tabelle C1.

Der Zustand des betroffenen Grundwasserkörpers DE_GB_RP20 (Name: Rhein, RLP, 8) wird folgen-
dermaßen bewertet:

chemischer Zustand mengenmäßiger Zustand

schlecht

Diese Einstufung beruht allein auf erhöhte
Stickstoffeinträge aus diffusen Quellen (i.W.
als Folge der Düngelmittelanwendung).25

gut

9.2 Maßnahmenprogramm für die relevanten Wasserkörper

Für den betroffenen Oberflächenwasserkörper „Unterer Oberrhein“ werden im international koordinier-
ten Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Rhein (SGD Süd 2015) keine konkreten Maßnah-
men vor Ort beschrieben. Allerdings wird eine Reihe von grundlegenden Maßnahmen zur Umsetzung
gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften aufgeführt. Zu den wesentlichen Maßnahmen gehören
hier:

· Wiederherstellung der Durchgängigkeit,

· besondere Maßnahmen für einzelne Fischarten (z.B. Anlage Nebengerinne, naturnahe Anbindung
der Nebenflüsse u.v.a),

· Erhöhung der Strukturvielfalt, v.a. als Habitatverbesserung,

· Reduzierung diffuser Einträge,

· Wassernutzungen mit den Umweltzielen in Einklang bringen.

Zusätzliche, konkret verortete Maßnahmen (Quelle: Mitteilung BfG vom 05.01.2016) sind außerdem

· Rhein-km 493,00 linkes Ufer: Uferentwicklung, naturnahe Auengebüsche und Wälder und

· km 501, 5 bis km 502, 5 linkes Ufer: Erhalt und Entwicklung naturnaher Uferstrukturen geplant.

Diese Maßnahmen liegen 6,4 km stromaufwärts bzw. 1,4 km stromabwärts von dem Vorhabensbereich.

22 chemische Parameter gem. Anlage 7, OGewV.
23 UQN = Umweltqualitätsnorm
24 PAK = Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe: Sie entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von organischem

Material wie Holz, Kohle oder Öl.
25 gem. Bewirtschaftungsplan (MULEWF 2015).
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Das Maßnahmenprogramm (SGD SÜD 2015) in Bezug auf den hier relevanten Grundwasserkörper
sieht die Reduzierung der Nährstoffeinträge (insbesondere Stickstoff) vor.

9.3 Einschätzung möglicher Auswirkungen auf Wasserkörper und Maß-
nahmen

Die Prüfung, ob das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen nach Wasserhaushaltsgesetz vereinbar
ist, setzt sich zusammen aus

· der Prognose der vorhabensbedingten Auswirkungen,

· der Bewertung, ob die vorhabenbedingten Auswirkungen zu einer Verschlechterung des ökologi-
schen Zustands führen und/ oder

· das Vorhaben dem Verbesserungsgebot entgegensteht.

Es ist zu prüfen, ob ein Vorhaben, unabhängig von seiner Größe, zu einer Verschlechterung des Was-
serkörpers führt. Lokal begrenzte Beeinträchtigungen, die nicht zu einer Verschlechterung des ökologi-
schen Zustands eines Wasserkörpers als Bezugsgröße führen, sind demzufolge keine Verschlechterun-
gen im Sinne des § 31 Abs. 2 WHG. (UBA 2014)

Von einer Verschlechterung des ökologischen Zustands der Oberflächengewässer wird nicht ausgegan-
gen, wenn die vorhabenbedingten Auswirkungen nur kurzfristig sind. Dabei sind vorübergehende Ver-
schlechterungen keine Verschlechterungen, wenn sich nach CIS26 (2006) der Ausgangszustand inner-
halb kurzer Zeit, ohne dass Verbesserungsmaßnahmen notwendig werden, wieder einstellt. Eine Aus-
nahme stellt dabei die Verschlechterung einer Qualitätskomponente dar, die sich bereits in einem
schlechten Zustand befindet. Dies würde zu einer Verletzung des Verschlechterungsverbots führen.

9.3.1 Mögliche Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper (OWK)

Die möglichen Auswirkungen auf den Oberflächenwasserkörper (OWK) sind hinsichtlich der einzelnen
Qualitätskomponenten unter Berücksichtigung der in Kap. 7 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung
und Minimierung in Bezug auf ihre Dauer, räumliche Ausdehnung und Intensität (Grad der Beeinträchti-
gung) zu bewerten (sofern keine Komponente gesondert aufgeführt ist, gilt die Beschreibung der mögli-
chen Auswirkungen für alle Komponenten).

Mögliche Beeinträchtigungen der biologischen Komponenten
Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten, Phytoplankton

baubedingt · v.a. bei Fischen Störung durch Erschütterung/ Lärm während der Rammarbeiten, Vertreibung
möglich: nur kurzzeitig

· Beeinträchtigung durch erhöhte Trübungswerte/ Sedimentaufwirbelung bei Rammarbeiten
und Aufbringen der Steinschüttung: nur temporär und kleinräumig

· zusätzliche Schadstoffimmissionen durch Baumaschinen: Umfang sehr gering, lokal und
zeitlich sehr begrenzt

· Eintrag von Ölen/ Schmiermitteln: s. Vermeidung/ Minimierung
· Vermeidung/ Minimierung: Einsatz von Einbringhilfen zur Reduzierung der Erschütterung,

Vorkehrung zum Schutz vor Verunreinigungen
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der kurzen Bauzeit, der
Kleinräumigkeit im Verhältnis zur Größe des OWK sowie der Vermeidung/ Minimierung; der
Ausgangszustand stellt sich nach Abschluss der Arbeiten schnell wieder ein (hoher Durchfluss/

26 CIS: Common Implementation Strategy.
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schnelle Durchmischung im Rhein); die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten
wird durch das Vorhaben nicht verändert.

anlagebedingt · Verlust von besiedelbarer Fläche im Bereich der Dalben: dauerhaft, aber sehr kleinflächig
· v.a. für Fische/ Makrozoobenthos Verlust Nahrungshabitate im Bereich der Dalben und der

neu aufzubringenden Steinschüttung: dauerhaft aber sehr kleinflächig, im Bereich der Stein-
schüttung nur temporär

· Verschattungswirkung mit potentieller Beeinträchtigung der Primärproduktion: sehr geringer
Umfang

· Vermeidung/ Minimierung: keine
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der Kleinflächigkeit; die Einstufung
der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

· Schadstoffimmissionen durch an-/ ablegende Schiffe: nahezu unverändert zum Ausgangszu-
stand

· Bewegungsunruhe durch an-/ ablegende Schiffe: nahezu unverändert zum Ausgangszustand
· Vermeidung/ Minimierung: keine
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, da nahezu unverändert zum Ausgangszu-
stand; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht
verändert.

Mögliche Beeinträchtigungen der hydromorphologischen Komponenten
Wasserhaushalt, Durchgängigkeit, Morphologie

baubedingt · Bauarbeiten vom Wasser aus
à keine Auswirkungen, da nur temporär; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskompo-
nenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

anlagebedingt · Flächenverluste im Sohlbereich durch Einbringen der Dalben: dauerhaft aber sehr kleinflä-
chig

· Einbringen von 20 Dalben in Reihe: dauerhaft, sehr kleinflächig und daher ohne relevante
Änderungen des Abflussquerschnitts27

· Vermeidung/ Minimierung: keine
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten: da sehr kleinflächig; die Einstufung der hier
relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

à unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe

Mögliche Beeinträchtigungen der physikalisch-chemischen Parameter
Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand, Nährstoffverhältnisse

baubedingt · Schadstoffimmissionen durch Baumaschinen: Umfang sehr gering, lokal und zeitlich sehr
begrenzt

· Beeinträchtigung durch erhöhte Trübungswerte/ Sedimentaufwirbelung bei Rammarbeiten
und Aufbringen der Steinschüttung: nur temporär und kleinräumig

· Eintrag von Ölen/ Schmiermitteln: s. Vermeidung/ Minimierung
· Vermeidung/ Minimierung: Vorkehrung zum Schutz vor Verunreinigungen
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der kurzen Bauzeit, der
Kleinräumigkeit im Verhältnis zur Größe des OWK sowie der Vermeidung/ Minimierung; der
Ausgangszustand stellt sich nach Abschluss der Arbeiten schnell wieder ein (hoher Durchfluss/
schnelle Durchmischung im Rhein); die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten
wird durch das Vorhaben nicht verändert.

27  gemäß der Stellungnahme der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW 2015) kann von einer ausreichenden Hochwasserneutralität
für die einzubringenden Dalben (auch für eine Reihe von Dalben), ausgegangen werden (vgl. Anhang G).
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anlagebedingt · Einbringung von versch. Materialien in das Gewässer (Dalben, Steinschüttung): sehr kleinflä-
chig, starke/ schnelle Durchmischung durch hohen Wasserabfluss im Rhein

· Vermeidung/ Minimierung: ausschließliche Verwendung unbelasteter, für den Einbau in Ge-
wässer geeigneter Materialien
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, da Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen
und starke/schnelle Durchmischung durch hohen Wasserabfluss; die Einstufung der hier rele-
vanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

à unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe.

Mögliche Beeinträchtigungen durch flussspezifische Schadstoffe gem. Anlage 5 OGewV

baubedingt à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das
Vorhaben nicht verändert.

anlagebedingt à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt und ausschließlich unbelastete, für den Einbau in Gewässer geeignete Mate-
rialien verwendet werden; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch
das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt; nahezu unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe; die Einstufung der hier
relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

Mögliche Beeinträchtigungen des chemischen Zustands (chemische Parameter gem. Anlage 7, OGewV)

baubedingt à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das
Vorhaben nicht verändert.

anlagebedingt à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt und ausschließlich unbelastete, für den Einbau in Gewässer geeignete Mate-
rialien verwendet werden; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch
das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

à keine negativen Auswirkungen, da keine Freisetzung von hier relevanten Stoffen in das
Gewässer erfolgt; nahezu unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe; die Einstufung der hier
relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.
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9.3.2 Mögliche Auswirkungen auf den Grundwasserkörper (GWK)

Die möglichen Auswirkungen auf den Grundwasserkörper (GWK) sind in Bezug auf die einzelnen Kom-
ponenten wie folgt zu bewerten (sofern keine Komponenten gesondert aufgeführt sind, gilt die Beschrei-
bung der möglichen Auswirkungen für alle Komponenten):

Mögliche Beeinträchtigungen des mengenmäßigen Zustands

baubedingt · Verdichtung/ Veränderung des Bodengefüges und damit Veränderungen der Grundwasser-
versickerung im Rahmen der Bauarbeiten: sehr kleinflächig

· Vermeidung/ Minimierung: Durchführung der Baumaßnahmen, soweit möglich, vom Wasser
aus.
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, da zu kleinflächig und Vermeidung/ Minimie-
rung; die Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht
verändert.

anlagebedingt · Verdichtung/ Veränderung des Bodengefüges und damit Veränderungen der Grundwasser-
versickerung im Bereich der Tragpfahlgründungen und des Parkplatzes: dauerhaft, aber sehr
kleinflächig

· Vermeidung/ Minimierung: keine
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, da zu kleinflächig; die Einstufung der hier
relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verändert.

betriebsbe-
dingt

à der Betrieb als Liegestelle hat keinen Einfluss auf die Grundwassermenge

Mögliche Beeinträchtigungen des chemischen Zustands

baubedingt · Schadstoffimmissionen durch Baumaschinen: Umfang sehr gering, lokal und zeitlich sehr
begrenzt

· Eintrag von Ölen/ Schmiermitteln: s. Vermeidung/ Minimierung
· Vermeidung/ Minimierung: Vorkehrung zum Schutz vor Verunreinigungen
à keine negativen Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der Kurzzeitigkeit und der
Kleinräumigkeit im Verhältnis zur Größe des GWK sowie der Vermeidung/ Minimierung; die
Einstufung der hier relevanten Qualitätskomponenten wird durch das Vorhaben nicht verän-
dert.

anlagebedingt à die Anlage der Liegestelle mit Dalben/ Autoabsetzplatz hat keinen Einfluss auf den chemi-
schen Zustand des Grundwassers

betriebsbe-
dingt

· Schadstoffimmissionen durch Schiffe und Autos am Absetzplatz: nahezu unverändert bzgl.
der anlegenden Schiffe, sehr gering bzgl. der an- und abfahrenden Fahrzeuge von den Schif-
fen
à unverändert bzgl. der anlegenden Schiffe

Mögliche Beeinträchtigungen Gewässer abhängiger Ökosysteme

baubedingt

Im näheren Umfeld befinden sich keine entsprechenden Flächen (vgl. Tab. C1 im Anhang).anlagebedingt

betriebsbe-
dingt

Mögliche Beeinträchtigungen relevanter Wasserschutzgebiete

baubedingt Das Vorhaben hat aufgrund der Kurzzeitigkeit, der Kleinräumigkeit, der bereits vorhandenen
Nutzung als Liegeplatz sowie v.a. der Entfernung (ca. 260m) keine negativen Auswirkungenanlagebedingt
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Mögliche Beeinträchtigungen des mengenmäßigen Zustands

betriebsbe-
dingt

auf die hier relevanten Schutzgebiete*. Zudem werden entsprechende Vermeidung- / Minimie-
rungsmaßnahmen ergriffen (s. Kap. 7):

* Unmittelbar nordöstlich der Liegestelle befindet sich die Insel Petersaue im Rhein, die größtenteils als
Trinkwasserschutzgebiet (Zone 1 und 2) festgesetzt ist (Quelle: http://hessenviewer.hessen.de, Abfrage
vom 14.01.2015). Weiter entfernt in nördlicher Richtung erstreckt sich auf der Insel ein Heilquellenschutz-
gebiet (quantitative Heilquellenschutzzone B4-neu).

9.3.3 Mögliche Auswirkungen auf die grundlegenden und zusätzlich Maßnahmen
zur Verbesserung

Die geplante Modernisierung der Liegestelle hat keine Auswirkungen auf die konkreten Maßnahmen
für den OWK zur naturnahen Ufergestaltung stromauf- und stromabwärts, da diese weit vom Vorha-
bensbereich entfernt liegen (s. Kap. 9.2). Auch die Umsetzung der grundlegenden Verbesserungs-
maßnahmen für den OWK werden durch das Vorhaben nicht gefährdet.

Die Verbesserungsmaßnahme für den GWK zur Reduzierung der Nährstoffeinträge (insbesondere
Stickstoff aus der Landwirtschaft) wird ebenfalls durch das Vorhaben nicht be- oder verhindert.

9.3.4 Fazit

Zusammenfassend betrachtet sind die prognostizierten Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten
Qualitätskomponenten für den Oberflächenwasserkörper „Unterer Oberrhein“ (OWK-Nr. 2000000000_3)
sowie für den Grundwasserkörper DE_GB_RP20 nicht geeignet, aufgrund ihrer Intensität, ihrer räumli-
cher Ausdehnung und ihrer Dauerhaftigkeit die derzeitige, im Bewirtschaftungsplan niedergelegte
Einstufung des Istzustandes der betroffenen Wasserkörper derartig zu verändern, dass eine Ab-
stufung in die nächst schlechtere Zustandsklasse einer Qualitätskomponente zu erwarten ist
oder anvisierte Maßnahmen des Maßnahmenprogramms be- oder gar verhindert werden.

Das Vorhaben ist somit mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27 und 47 WHG ver-
einbar.
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10 Gutachterliches Fazit zu den möglichen Auswirkungen des Vor-
habens auf die Umwelt

Nach Prüfung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die einzelnen Schutzgüter sowie die Schutzge-
biete ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
und aufgrund des geringen Ausmaßes und geringen zeitlichen Umfangs der Baumaßnahme

· keine Beeinträchtigungen der Schutzgegenstände und Schutzzwecke der jeweiligen Schutz-
gebiete,

· keine erheblichen Beeinträchtigungen gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG und

· keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gem. UVPG zu erwarten sind.

Die naturhaushaltlichen Funktionen bleiben somit weiterhin erhalten. Aus Sicht des Gutachters ist
keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.

Die artenschutzrechtliche Prüfung (s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ergab,
dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Ausführung des geplanten
Vorhabens nicht eintreten.

Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem. §§ 27 und 47 WHG vereinbar.
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A Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope

A.1 Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Abbildung A1: Natur- (rot) und Landschaftsschutzgebiete (grün) Rheinland-Pfalz (Teilbereich
nördliches UG), LSG „Rheinhessisches Rheingebiet“, NSG „Mombacher Rhein-
ufer“, NSG „Lennebergwald“, NSGs „Mainzer Sand“ und „Mainzer Sand Teil II“

geplante Liegestelle
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Abbildung A2: Natur- (rot) und Landschaftsschutzgebiete (grün) Rheinland-Pfalz (Teilbereich
südliches UG), LSG „Rheinhessisches Rheingebiet“, NSG „Mombacher Rhein-
ufer“, NSG „Lennebergwald“, NSGs „Mainzer Sand“ und „Mainzer Sand Teil II“

geplante Liegestelle
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Abbildung A3: Naturschutzgebiete Hessen, NSG „Rettbergsaue bei Wiesbaden“ (Insel)

geplante Liegestelle
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Abbildung A4: Landschaftsschutzgebiete Hessen, LSG „Wiesbaden“, LSG „Hessische
Mainauen“, LSG „Landschaftsschutzgebiet Hessische Rheinuferlandschaften“

geplante Liegestelle
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A.2 Geschützte Biotope/ Biotopkataster

Abbildung A5: Biotopkataster Rheinland-Pfalz

geplante Liegestelle
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Abbildung A6: Biotopkataster Hessen

geplante Liegestelle
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B Natura 2000-Gebiete

B.1 FFH-Gebiete Rheinland-Pfalz

Tabelle B1: FFH-Gebiete „Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim“ und „Oberrhein von Worms
bis Mainz“

DE 6014-302 Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim (1.304 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca. 3.700 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik Trockenstandorte mit subkontinentalem Charakter auf Kalkflugsand mit Sand- und
Halbtrockenrasen, Kiefern- und Mischwaldbeständen.

Lebensraumtypen nach
FFH-Richtlinie

· 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im
Binnenland]

· 2330 Silbergrasrasen
· * 6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen
· * 6120 Ausdauernder Sandtrockenrasen mit geschlossener Narbe
· * 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-

Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
· * 6210 Submediterrane Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden
· * 6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]
· 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
· 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officina-

lis)
· 91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
* = Prioritäre Lebensraumtypen

Erhaltungsziele gem.
Landesverordnung 2009

Erhaltung oder Wiederherstellung einer Biotop- und Strukturvielfalt mit Sandrasen,
Kalkmagerrasen, Silbergrasfluren, artenreichen Wiesen, offenen Dünen und Tro-
ckenwäldern, auch für seltene Pflanzen wie die Sand-Silberscharte

Anhang II-Arten der
Anhänge FFH-Richtlinie

· Heidelerche (Lullula arborea)
· Wiedehopf (Upupa epops)
· * Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)
· * Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides)
* = Prioritäre Arten

Quellen:
- http://natura2000.rlp.de
- Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura-2000-

Gebieten vom 22. Dezember 2008, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 14.
Januar 2009

- Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs.2 des Landesnaturschutzgesetzes vom
22. Juni 2010, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 9. Juli 2010, S. 106-147
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DE 6116-304 Oberrhein von Worms bis Mainz (465 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca. 3.450 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik Wasserkörper und Ufer des Rheins.

Lebensraumtypen nach
FFH-Richtlinie

· 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und
des Bidention p.p.

Erhaltungsziele gem.
Landesverordnung 2009

Erhaltung oder Wiederherstellung
· von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischar-

ten,
· der Durchgängigkeit des Wasserkörpers für Wanderfische und einer guten Was-

serqualität
Anhang II-Arten der
Anhänge FFH-Richtlinie

· Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)
· Lachs (Salmo salar)
· Maifisch (Alosa alosa)
· Meerneunauge (Petromyzon marinus)

Quellen:
- http://natura2000.rlp.de
- Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura-2000-

Gebieten vom 22. Dezember 2008, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 14.
Januar 2009

- Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs.2 des Landesnaturschutzgesetzes vom
22. Juni 2010, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 9. Juli 2010, S. 106-147

Abbildung B1: FFH-Gebiete Rheinland-Pfalz, DE 6014-302 Kalkflugsandgebiet Mainz-Ingelheim,
DE 6116-304 Oberrhein von Worms bis Mainz

geplante Liegestelle



B        Natura 2000-Gebiete

Seite 86

B.2 FFH-Gebiete Hessen

Die Datenbögen zu den hessischen FFH-Gebieten sind zurzeit in der Überarbeitung (Mitteilung Fr.
Fuchs, HMUKLV, vom 15.01.2015). Anpassungen an den bisherigen Stand der Überarbeitung wurden
vorgenommen und entsprechend gekennzeichnet.

Tabelle B2: FFH-Gebiete „Rettbergsaue bei Wiesbaden“ und „Wanderfischgebiete im Rhein“

DE 5915-301 Rettbergsaue bei Wiesbaden (71,6 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca. 2.100 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik Insel im Bereich des sog. „Inselrheins“: Insel des Rheinstroms mit Weichholz- u. Hart-
holzauen, Gebüsch-Säumen sowie  Auewiesen, Saum- u. Schleihervegetation, Ufer-
u. Spülsaum-Biotopen sowie Pionier- u. Flutrasen, nitrophile Staudenges. u. Anlan-
dungs-Biotopen;
· deckungsgleich mit NSG Rettbergsaue bei Wiesbaden (414001)
· Überlagerung mit DE 5914-450 VSG Inselrhein
· von FFH-Gebiet DE 5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein umgeben

Begründung Rheininsel mit hoher landschaftsästhetischer Bedeutung als bewaldete Barriere zw. 2
Städten. Stromauewälder mit der vollen Auedynamik des Rheinstroms. Klimatisches
Ausgleichsgebiet u. Emissionsfilter im Ballungsraum zw. 2 Landeshauptstädten

Entwicklungsziele Erhalt und Entwicklung der Auewälder, Umwandlung der Pappelplantagen in stand. h.
Auewälder, Förderung der resistenten Feldulmen.

Lebensraumtypen nach
FFH-Richtlinie

· 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 1
ha

· 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officina-
lis), 5 ha

· * 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), 30 ha

· 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxi-
nus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), 15 ha

Erhaltungsziele der
Lebensraumtypen nach
Anhang I FFH-Richtlinie

· 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batrachion
o Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließ-

gewässerdynamik
o Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen
o Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Kontaktle-

bensräumen
· 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)
o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-

dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen
und Altersphasen

o Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik
o Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontakt-

lebensräumen
· 91F0 Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus

excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
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DE 5915-301 Rettbergsaue bei Wiesbaden (71,6 ha)
o Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-

dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen
und Altersphasen

o Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik
Arten der Anhänge
FFH-Richtlinie und
Vogelschutz-Richtlinie

· Alcedo atthis1, Anhang: VR 1, Eisvogel, Nahrungsgast, sehr selten, < 5, 1999
· Ciconia ciconia1, Anhang: VR 1, Weißstorch, Nahrungsgast, sehr selten, < 5,

2000
· Dendrocopos medius1, Anhang: VR 1, Mittelspecht, Nahrungsgast, sehr selten,

1997
· Falco peregrinus1, Anhang: VR 1, Wanderfalke, Nahrungsgast, vorhanden, < 5,

2000
· Lanius collurio1, Anhang: VR 1, Neuntöter, Brutnachweis, 1-5, = 3, 1997
· Lullula arborea2, Anhang: VR 1, Heidelerche
· Luscinia svecica2, Anhang: VR 1, Blaukehlchen
· Milvus migrans1, Anhang: VR 1, Schwarzmilan, Brutnachweis, 11-50, = 16, 2000
· Milvus milvus1, Anhang: VR 1, Rotmilan, wandernde/rastende Tiere, 51-100,

< 100, 1999
· Pernis apivorus1, Anhang: VR 1, Wespenbussard, Brutnachweis, 1-5, = 1, 1999
· Picus canus1, Anhang: VR 1, Grauspecht, Brutnachweis, 1-5, = 1, 1997

Weitere Arten · Ardea cinerea1, Graureiher, 11-50, = 42, 2000
· Dendrocopus minor1, Kleinspecht, 1-5, = 1, 1997
· Luscinia megarhynchos1, Nachtigall, 11-50, < 30, 1997
· Phoenicurus phoenicurus1, Gartenrotschwanz, 1-5, = 2, 1997

Quellen:
· http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html
· http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm

DE 5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein (1.270 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca.150 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik „Trittsteine“ im Rheinverlauf für Langdistanzwanderfische unter Einbeziehung geeig-
neter Lebensräume im Bereich der Rheininseln mit differenzierten Substrat und Struk-
turelementen
· Überlagerung mit DE 5914-450 VSG Inselrhein

Begründung Sicherung bestehender Populationen der Fischfauna, insbes. der Wanderfischarten.
Erhalt und Entwicklung unverbauter Gewässerabschnitte mit natürlicher Dynamik
außerhalb der Fahrrinne sowie Verbesserung der biologischen Gewässergüte

Entwicklungsziele Sicherung d. bestehenden Fischpopulationen und Lebensräume, insb. d. Langdis-
tanzwanderer, Verbesserung d. Biotopstruktur, nat. Dynamik, versch. Sedim. u.
Schlammufern

Lebensraumtypen nach
FFH-Richtlinie

· 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und
des Bidention p.p., 0,76 ha

Erhaltungsziele der
Lebensraumtypen nach

· 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und
des Bidention p.p.

1  Stand 2013 (da entsprechend Tel. mit Frau Fuchs (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz) vom 15.01.2015 zurzeit in Überarbeitung und dementsprechend nicht vollumfänglich verfügbar.

2  Stand 2015 (am 15.01.2015 von Frau Fuchs als teilweise überarbeiteter Stand zur Verfügung gestellt).
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DE 5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein (1.270 ha)
Anhang I FFH-Richtlinie o Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität und Gewässerdynamik

o Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen
o Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Kontaktlebens-

räumen
Arten der Anhänge
FFH-Richtlinie und
Vogelschutz-Richtlinie

· Alosa alosa1, Anhang: FFH II, Maifisch, wandernde/rastende Tiere, sehr selten,
2004

· Lampetra fluviatilis1, Anhang: FFH II, Flussneunauge, wandernde/rastende Tiere,
selten, 2003

· Petromyzon marinus1, Anhang: FFH II, Meerneunauge, wandernde/rastende
Tiere, sehr selten, 2003

· Salmo salar1 (nur im Süßwasser), Anhang: FFH II, Lachs, wandernde/rastende
Tiere, selten, 2003

Erhaltungsziele der
Arten nach Anhang II
FFH-Richtlinie

· Alosa alosa, Maifisch
o Sicherung der biologischen Durchgängigkeit der Fließgewässer
o Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologi-

schen und chemischen Zustand befinden
· Lampetra fluviatilis, Flussneunauge

o Erhaltung der biologischen Durchgängigkeit des Fließgewässers
o Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologi-

schen und chemischen Zustand befinden
· Petromyzon marinus, Meerneunauge

o Erhaltung der biologischen Durchgängigkeit des Fließgewässers
o Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologi-

schen und chemischen Zustand befinden
· Salmo salar, Lachs

o Erhaltung von sauerstoffreichen, kühlen Fließgewässern mit durchströmten
Kiesbänken und flachen, grobkiesigen, stark, turbulent überströmten Gewäs-
serstrecken (Riffle-/Pool-Strukturen)

o Erhaltung der biologischen Durchgängigkeit des Fließgewässers
o Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologi-

schen und chemischen Zustand befinden
Quellen:
· http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html
· http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm
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Abbildung B2: FFH-Gebiete Hessen, DE 5915-301 Rettbergsaue bei Wiesbaden (Insel) und DE
5914-351 Wanderfischgebiete im Rhein

geplante Liegestelle
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B.3 Vogelschutzgebiete Rheinland-Pfalz

Tabelle B3: VSG „Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim“

DE 6014-401 Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim (2.417 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca. 3.500 m

Kurzcharakteristik Vorwiegend durch Obstanbau geprägtes Sandgebiet sowie Kiefern-Trockenwald. Im
Offenland kleinräumiges Nutzungsmosaik aus Obstanlagen, Streuobstwiesen, Sand-
rasen, Brachen, Hohlwegen und Ackerflächen.
Das strukturreiche Nutzungsmosaik vor allem aus Streuobstwiesen, Obstanlagen und
spezifischen Sandbiotopen in warmtrockenem Klima begünstigt die Arten. Wichtigstes
Brutgebiet des Wiedehopfs und zweitwichtigstes Brutgebiet der Heidelerche in Rhein-
land-Pfalz.

Arten der Anhänge
Vogelschutz-Richtlinie
(gemäß Landesverord-
nung vom 22.Juni
2010)

· Grauspecht (Picus canus), Abs. 1
· Heidelerche (Lullula arborea), Abs. 1, H
· Neuntöter (Lanius collurio), Abs. 1
· Schwarzspecht (Dryocopus martius), Abs. 1
· Wendehals (Jynx torquilla), Abs. 2
· Wiedehopf (Upupa epops), Abs. 2, H
· Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), Abs. 1

Weitere Arten gemäß
Standartdatenbogen

· Rotkopfwürger (Lanius senator)
· Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

Erhaltungsziele Erhaltung oder Wiederherstellung der Strukturvielfalt durch Sonderkulturen ein-
schließlich der Vernetzung mit Sandrasen, Magerrasen, Dünenflächen, Streuobstwie-
sen und Steppenheide-Kiefernwäldern.

Quellen:
- http://natura2000.rlp.de
- Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den Natura-2000-

Gebieten vom 22. Dezember 2008, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 14.
Januar 2009

- Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs.2 des Landesnaturschutzgesetzes vom
22. Juni 2010, in: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 9. Juli 2010, S. 106-147
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Abbildung B3: Vogelschutzgebiete Rheinland-Pfalz, DE 6014-401 Dünen- und Sandgebiet Mainz-
Ingelheim

B.4 Vogelschutzgebiete Hessen

Tabelle B4: VSG „Inselrhein“, VSG „Mainmündung und Ginsheimer Altrhein“

DE 5914-450 VSG Inselrhein (1.675 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca.150 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik Abschnitt des Rheins mit mehreren z. T. landwirtschaftl. genutzten z. T. Auwald u.
Hybridpappelkulturen bestockten Inseln, in deren Umfeld sich Still- u. Flachwasserzo-
nen, Sand- u. Schlickbänke, Pionierrasen, kleine Röhrichtstreifen befinden

Begründung Intern. bedeutendes u. bestes Rast- u. Überwinterungsgeb. für wassergebundene
Vögel, insb. eines der besten 5 Rastgeb. f. Tauchenten, Taucher, Säger, Seeschwal-
ben, Möwen, Graugans, Graureiher, Kormoran und Schwarzmilan

Entwicklungsziele Erhalt u. Verbesser. der Lebensbeding. für die Vögel, schwerpunktmäßig der rasten-
den u. überwinternden Wasservögel, ins. durch Sicher. gr. störungsarmer Bereiche

Sonstiges Vorbelastungen d. vorhand. Einleitungen, Brücken, Leitungs-, Fähr-, Hafen-, Lande-
u. Verladungsanlagen am Rhein sowie seine Funktion als Bundeswasserstr. D. be-
stehende Rohstoffabbau kann unter festzuleg. Rahmenbed. Erh.-Ziele unterstützen.

Arten der Anhänge
Vogelschutz-Richtlinie

· Alcedo atthis, Anhang: VR 1, Eisvogel, Brutnachweis, = 6, 2004
· Ardea purpurea1, Anhang: VR 1, Purpurreiher, wandernde/rastende Tiere, = 2,
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DE 5914-450 VSG Inselrhein (1.675 ha)
2004

· Aythya nyroca1, Anhang: VR 1, Moorente, wandernde/rastende Tiere, = 32, 2004
· Botaurus stellaris1, Anhang: VR 1, Rohrdommel, wandernde/rastende Tiere, = 8,

2004
· Branta leucopsis1, Anhang: VR 1, Nonnengans, Weißwangengans, Überwinte-

rungsgast, = 6, 2004
· Chlidonias niger1, Anhang: VR 1, Trauerseeschwalbe, wandernde/rastende Tiere,

= 15, 2004
· Ciconia ciconia1, Anhang: VR 1, Weißstorch, Brutnachweis, = 22, 2004
· Circus aeruginosus1, Anhang: VR 1, Rohrweihe, Brutnachweis, = 1, 2004
· Cygnus cygnus1, Anhang: VR 1, Singschwan, Überwinterungsgast, = 17, 2004
· Dendrocopos medius1, Anhang: VR 1, Mittelspecht, Brutnachweis, ~ 5, 2004
· Egretta alba1, Anhang: VR 1, Silberreiher, wandernde/rastende Tiere, = 5, 2004
· Egretta garzetta1, Anhang: VR 1, Seidenreiher, wandernde/rastende Tiere, = 5,

2004
· Gavia arctica1, Anhang: VR 1, Prachttaucher, wandernde/rastende Tiere, = 5,

2004
· Gavia immer1, Anhang: VR 1, Eistaucher, Überwinterungsgast, = 2, 2004
· Gavia stellata1, Anhang: VR 1, Sterntaucher, Überwinterungsgast, = 3, 2004
· Ixobrychus minutus1, Anhang: VR 1, Zwergrohrdommel, Brutnachweis, = 1, 2004
· Lanius collurio1, Anhang: VR 1, Neuntöter, Brutnachweis, = 30, 2004
· Larus melanocephalus1, Anhang: VR 1, Schwarzkopfmöwe, wandernde/rastende

Tiere, = 9, 2004
· Larus minutus 2, Anhang: VR 1,  Zwergmöwe
· Luscinia svecica1, Anhang: VR 1, Blaukelchen, Brutnachweis, = 7, 2004
· Mergus albellus1, Anhang: VR 1, Zwergsäger, wandernde/rastende Tiere, = 550,

2004
· Milvus migrans1, Anhang: VR 1, Schwarzmilan, wandernde/rastende Tiere, ~

500, 2004
· Milvus migrans1, Anhang: VR 1, Schwarzmilan, Brutnachweis, = 75, 2004
· Nycticorax nycticorax1, Anhang: VR 1, Nachtreiher, wandernde/rastende Tiere, =

5, 2004
· Pandion haliaetus1, Anhang: VR 1, Fischadler, wandernde/rastende Tiere, = 10,
· 2004
· Pernis apivorus1, Anhang: VR 1, Wespenbussard, Brutnachweis, = 3, 2004
· Philomachus pugnax1, Anhang: VR 1, Kampfläufer, wandernde/rastende Tiere, =

20, 2004
· Picus canus1, Anhang: VR 1, Grauspecht, Brutnachweis, 6-10, < 7, 2004
· Podiceps auritus1, Anhang: VR 1, Ohrentaucher, wandernde/rastende Tiere, = 2,

2004
· Porzana porzana1, Anhang: VR 1, Tüpfelsumpfhuhn, Brutnachweis, = 1, 2004
· Sterna hirundo1, Anhang: VR 1, Flußseeschwalbe, wandernde/rastende Tiere, =

17, 2004
· Sterna paradisaea1, Anhang: VR 1, Küstenseeschwalbe, wandernde/rastende

Tiere, ~ 5, 2004
· Tringa glareola1, Anhang: VR 1, Bruchwasserläufer, wandernde/rastende Tiere, =

10, 2004
· Anas acuta1, Anhang: VR 2.1, Spießente, wandernde/rastende Tiere, = 70, 2004
· Anas clypeata1, Anhang: VR 2.1, Löffelente, wandernde/rastende Tiere, = 50,

2004
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· Anas crecca1, Anhang: VR 2.1, Krickente, wandernde/rastende Tiere, = 1200,

2004
· Anas penelope1, Anhang: VR 2.1, Pfeifente, wandernde/rastende Tiere, = 110,

2004
· Anas platyrhynchos1, Anhang: VR 2.1, Stockente, wandernde/rastende Tiere, =

9800, 2004
· Anas querquedula1, Anhang: VR 2.1, Knäkente, wandernde/rastende Tiere, =

100, 2004
· Anas strepera1, Anhang: VR 2.1, Schnatterente, wandernde/rastende Tiere, = 60,

2004
· Anser anser1, Anhang: VR 2.1, Graugans, Brutnachweis, = 100, 2004
· Anser anser1, Anhang: VR 2.1, Graugans, Überwinterungsgast, = 700, 2004
· Anser fabalis1, Anhang: VR 2.1, Saatgans, Überwinterungsgast, = 70, 2004
· Aythya ferina1, Anhang: VR 2.1, Tafelente, Überwinterungsgast, = 8300, 2004
· Aythya fuligula1, Anhang: VR 2.1, Reiherente, wandernde/rastende Tiere, = 2400,

2004
· Branta canadensis1, Anhang: VR 2.1, Kanadagans, wandernde/rastende Tiere, <

60, 2004
· Fulica atra1, Anhang: VR 2.1, Blässhuhn, Überwinterungsgast, = 5000, 2004
· Gallinago gallinago1, Anhang: VR 2.1, Bekassine, wandernde/rastende Tiere, =

100, 2004
· Anser albifrons1, Anhang: VR 2.2, Bläßgans, Überwinterungsgast, = 26, 2004
· Aythya marila1, Anhang: VR 2.2, Bergente, Überwinterungsgast, = 50, 2004
· Bucephala clangula1, Anhang: VR 2.2, Schellente, wandernde/rastende Tiere, =

400, 2004
· Clangula hyemalis1, Anhang: VR 2.2, Eisente, Überwinterungsgast, = 10, 2004
· Gallinula chloropus1, Anhang: VR 2.2, Teichhuhn, wandernde/rastende Tiere, =

100, 2004
· Larus argentatus1, Anhang: VR 2.2, Silbermöwe, Überwinterungsgast, = 450,

2004
· Larus cachinnans1, Anhang: VR 2.2, Weißkopfmöwe, Brutnachweis, = 2, 2004
· Larus cachinnans1, Anhang: VR 2.2, Weißkopfmöwe, Überwinterungsgast, <

3300, 2004
· Larus canus1, Anhang: VR 2.2, Sturmmöwe, Überwinterungsgast, = 3300, 2004
· Larus fuscus1, Anhang: VR 2.2, Heringsmöwe, wandernde/rastende Tiere, = 9,

2004
· Larus marinus1, Anhang: VR 2.2, Mantelmöwe, wandernde/rastende Tiere, = 5,

2004
· Larus ridibundus1, Anhang: VR 2.2, Lachmöwe, Überwinterungsgast, = 40000,

2004
· Melanitta fusca1, Anhang: VR 2.2, Samtente, Überwinterungsgast, = 130, 2004
· Melanitta nigra1, Anhang: VR 2.2, Trauerente, Überwinterungsgast, = 23, 2004
· Mergus merganser1, Anhang: VR 2.2, Gänsesäger, wandernde/rastende Tiere, =

810, 2004
· Mergus serrator1, Anhang: VR 2.2, Mittelsäger, Brutnachweis, = 20, 2004
· Netta rufina1, Anhang: VR 2.2, Kolbenente, wandernde/rastende Tiere, = 5, 2004
· Numenius arquata1, Anhang: VR 2.2, Großer Brachvogel, wandernde/rastende

Tiere, = 20, 2004
· Somateria mollissima1, Anhang: VR 2.2, Eiderente, wandernde/rastende Tiere, =

40, 2004
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· Tringa nebularia1, Anhang: VR 2.2, Grünschenkel, wandernde/rastende Tiere, =

10, 2004
· Tringa totanus1, Anhang: VR 2.2, Rotschenkel, wandernde/rastende Tiere, = 10,

2004
· Vanellus vanellus1, Anhang: VR 2.2, Kiebitz, wandernde/rastende Tiere, < 250,

2004
Erhaltungsziele der
Brutvogelarten nach
Anhang I VS-Richtlinie
Brutvogel (B) 1

· Blaukehlchen (Luscinia svecica)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik und der damit verbun-

denen hochstauden- und röhrichtreichen Habitatstrukturen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate

· Eisvogel (Alcedo atthis)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung von Ufergehölzen sowie von Steilwänden und Abbruchkanten in
Gewässernähe als Bruthabitate

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
qualität

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate insbesondere
in fischereilich genutzten Bereichen.

· Grauspecht (Picus canus)
o Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in verschiedenen

Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholzanwärtern, stehendem und liegendem
Totholz und Höhlenbäumen im Rahmen einer natürlichen Dynamik

o Erhaltung von strukturreichen, gestuften Waldaußen- und Waldinnenrändern
sowie von offenen Lichtungen und Blößen im Rahmen einer natürlichen Dy-
namik

· Mittelspecht (Dendrocopos medius)
o Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen, alten Buchenwäldern

und strukturreichen Feuchtwäldern mit Alt- und Totholz
o Erhaltung von Höhlenbäumen und Sicherung eines Netzes von Höhlenbäu-

men als Bruthabitate
o Erhaltung von starkholzreichen Hartholzauwäldern und Laubwäldern mit Mit-

telwaldstrukturen
o Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld

· Neuntöter (Lanius collurio)
o Erhaltung trockener Brachflächen mit eingestreuten alten Obstbäumen, Sträu-

chern und Gebüschgruppen
o Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und Waldinnenrändern

· Rohrweihe (Circus aeruginosus)
o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brut- und Rasthabitaten
o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-

haushalt, deren Bewirtschaftung sich an traditionellen Nutzungsformen orien-
tiert

o Erhaltung von Schilfröhrichten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate insbesondere in fischereilich,

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Schwarzmilan (Milvus migrans)

o Erhaltung von naturnahen und strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern
und Auwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Horstbäumen
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in einem zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflanzungszeit

· Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)
o Erhaltung schilfreicher Flachgewässer
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation sowie von direkt angrenzendem teilweise
nährstoffarmem Grünland, dessen Bewirtschaftung vorrangig mit Weidetieren
sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert

· Weißstorch (Ciconia ciconia)
o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Nahrungshabitaten
o Erhaltung großräumiger, teilweise nährstoffarmer Grünlandhabitate mit einer

die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung
o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten und

insbesondere von dauerhaften sowie temporären Kleingewässern im Grünland
o Erhaltung von Brutplätzen auf Gebäuden (und Brücken)

· Wespenbussard (Pernis apivorus)
o Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laubwäldern und Laubmischwäl-

dern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Altholz, Totholz, Pionier-
gehölzen und naturnahen, gestuften Waldrändern

o Erhaltung von Horstbäumen in einem zumindest störungsarmen Umfeld wäh-
rend der Fortpflanzungszeit

o Erhaltung von Bachläufen und Feuchtgebieten im Wald
o Erhaltung großflächiger Magerrasenflächen, mit einer die Nährstoffarmut be-

günstigenden Bewirtschaftung, die eine Verbrachung und Verbuschung ver-
hindert

· Zwergdommel (Ixobrychus minutus)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Feuchtgebieten mit ihren Verlandungs-

zonen, Röhrichten und Rieden
o Erhaltung von ausgedehnten Schilfröhrichten
o Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen

Erhaltungsziele der
Brutvogelarten nach
Anhang I VS-Richtlinie
Zug- (Z) u. Rastvogel
(R)

· Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung von Stillgewässern mit vegetationsarmen Flachufern
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate

· Eistaucher (Gavia immer)
o Erhaltung zumindest naturnaher Rasthabitate an Großgewässern mit einer

den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser- und Gewässer-
qualität

o Erhaltung eines für die Gewässerhabitate günstigen Nährstoffhaushaltes
durch Rückhaltung von Nähr- und Schadstoffeinträgen

o Erhaltung zumindest störungsarmer Habitate zur Zeit des Vogelzuges und in
den Wintermonaten

· Fischadler (Pandion haliaetus)
o Erhaltung nahrungsreicher und gleichzeitig zumindest störungsarmer Rastge-

wässer in den Rastperioden
· Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Bereichen an Großgewässern
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
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ken

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
qualität

· Kampfläufer (Philomachus pugnax)
o Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rastgebieten
o Erhaltung strukturreicher Grünlandhabitate mit einem für die Art günstigen

Nährstoffhaushalt
o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung störungsfreier Rastgebiete

· Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer

· Moorente (Aythya nyroca)
o Erhaltung von schilfreichen Flachgewässern
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer

· Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate
· Nonnengans (Branta leucopsis)

o Erhaltung von großräumigen Grünlandhabitaten mit einem für die Art günsti-
gen Nährstoffhaushalt

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in jagdlich ge-
nutzten Bereichen

· Ohrentaucher (Podiceps auritus)
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer während der Rastperiode

· Prachttaucher (Gavia arctica)
o Erhaltung von naturnahen Bereichen an Großgewässern
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von Pufferzonen gegenüber intensiv genutzten landwirtschaftlichen

Flächen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der
Rastperiode

· Purpurreiher (Ardea purpurea)
o Erhaltung von Schilfröhrichten

· Rohrdommel (Botaurus stellaris)
o Erhaltung von Stillgewässern und Feuchtgebieten mit großflächigen Verlan-

dungszonen, Röhrichten und Rieden
o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten

· Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Bereichen an Großgewässern

· Schwarzmilan (Milvus migrans)
o Erhaltung von naturnahen und strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern

und Auwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Horstbäumen
in einem zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflanzungszeit
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· Seidenreiher (Egretta garzetta)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung störungsfreier oder störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fi-

schereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Silberreiher (Egretta alba)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Singschwan (Cygnus cygnus)

o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten
o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-

haushalt
o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in jagdlich ge-

nutzten Bereichen
· Sterntaucher (Gavia stellata)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Bereichen an Großgewässern
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Gewässer zur Zeit des Vogelzuges und

im Winter
· Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

· Zwergdommel (Ixobrychus minutus)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Feuchtgebieten mit ihren Verlandungs-

zonen, Röhrichten und Rieden
o Erhaltung von ausgedehnten Schilfröhrichten
o Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen

· Zwergsäger (Mergus albellus)
o Erhaltung von zumindest störungsarmen Bereichen an größeren Rastgewäs-

sern zur Zeit des Vogelzuges und im Winter
o Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen

Erhaltungsziele der
Arten nach Art. 4 Abs.
2 VS-Richtlinie Brutvo-
gel (B)

· Baumfalke (Falco subbuteo)
o Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz sowie Pionierge-

hölzen
o Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und Feuchtgebiete in

der Nähe der Bruthabitate
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate

· Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken sowie offenen Rohböden und
Flachgewässern an Sekundärstandorten wie z.B. Abbaugebieten im Rahmen
einer naturnahen Dynamik

o Erhaltung störungsarmer Brutplätze insbesondere auch an Sekundärstandor-
ten in Abbaubereichen während und nach der Betriebsphase
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· Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

o Erhaltung von naturnahen, strukturreichen Laubwaldbeständen mit kleinräu-
migem Nebeneinander der verschiedenen Entwicklungsstufen und Alterspha-
sen einschließlich der Waldränder

o Erhaltung von Streuobstwiesen
· Graugans (Anser anser)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten unter
besonderer Berücksichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-
sondere in landwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutz-
ten Bereichen

· Graureiher (Ardea cinerea)
o Erhaltung der Brutkolonien
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-

sondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen

· Haubentaucher (Podiceps cristatus)
o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur

Brutzeit
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Überwinterungshabitate

insbesondere in fischereilich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Kormoran (Phalacrocorax carbo)
o Erhaltung von natürlichen Fischvorkommen
o Erhaltung der Brutkoloniestandorte
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re der Schlafplätze
· Mittelmeermöwe (Larus michahellis)

o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in fischereil-
ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen

o Erhaltung von Rast- und Nahrungshabitaten
· Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

o Erhaltung der strukturreichen Agarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen,
Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen

o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-
haushalt

Erhaltungsziele der
Arten nach Art. 4 Abs.
2 VS-Richtlinie Zug- (Z)
u. Rastvogel (R)

· Alpenstrandläufer (Calidris alpina)
o Erhaltung einer natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung

von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken und offenen Schlammufern
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer

· Bekassine (Gallinago gallinago)
o Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rasthabitaten
o Erhaltung von Grünlandhabitaten durch Beibehaltung oder Wiedereinführung

einer artgerechten Bewirtschaftung
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o Erhaltung von zumindest störungsarmen Nahrungs- und Rasthabitaten
o Erhaltung des Offenlandcharakters

· Bergente (Aythya marila)
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

und Gewässerqualität
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirt-

schaftlich und jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
zur Zeit des Vogelzuges und in den Wintermonaten

· Blässgans (Anser albifrons)
o Erhaltung strukturreicher Gewässer und Feuchtgebiete unter besonderer Be-

rücksichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungsgebiete unter beson-

derer Berücksichtigung der Tagesruheplätze, insbesondere in landwirtschaft-
lich und jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit
des Vogelzuges und in den Wintermonaten

· Eiderente (Somateria mollissima)
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirt-

schaftlich, fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen zur Zeit des Vogelzuges und in den Wintermonaten

· Flußuferläufer (Acititis hypoleucos)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

· Gänsesäger (Mergus merganser)
o Erhaltung von Ufergehölzen und natürlichen Fischlaichhabitaten
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
· Graugans (Anser anser)

o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten unter
besonderer Berücksichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-
sondere in landwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutz-
ten Bereichen

· Graureiher (Ardea cinerea)
o Erhaltung der Brutkolonien
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-

sondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen

· Großer Brachvogel (Numenius arquata)
o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brut- und Rastgebieten
o Erhaltung von großräumigen Grünlandhabitaten und einem für die Art günsti-

gen Nährstoffhaushalt, deren Bewirtschaftung sich an traditionellen Nutzungs-
formen orientiert

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-
re in landwirtschaftlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen

· Grünschenkel (Tringa nebularia)
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken im Rahmen einer naturnahen
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Dynamik

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereil-
ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen

· Haubentaucher (Podiceps cristatus)
o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur

Brutzeit
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Überwinterungshabitate

insbesondere in fischereilich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Kiebitz (Vanellus vanellus)
o Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Brut-, Rast- und Nahrungshabita-

ten
o Erhaltung von großräumigen Grünlandhabitaten mit einem für die Art günsti-

gen Nährstoffhaushalt
o Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in landwirtschaftlich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen während der Fortpflanzungszeit

· Knäkente (Anas querquedula)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Kolbenente (Netta rufina)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate vor allem in

der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauserzeit, insbesondere in fischereilich
und jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen

· Kormoran (Phalacrocorax carbo)
o Erhaltung von natürlichen Fischvorkommen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re der Schlafplätze
· Krickente (Anas crecca)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-
re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Lachmöwe (Larus ridibundus)
o Erhaltung von breiten Verlandungszonen an Gewässern
o Erhaltung von Rast- und Nahrungshabitaten
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· Löffelente (Anas clypeata)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-
re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Mittelmeermöwe (Larus michahellis)
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
o Erhaltung von Rast- und Nahrungshabitaten

· Mittelsäger (Mergus serrator)
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten

· Pfeifente (Anas penelope)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Reiherente (Aythya fuligula)
o Erhaltung von Stillgewässern mit Flachuferzonen und einer reichen Unterwas-

ser- und Ufervegetation
o bei sekundärer Ausprägung der Habitate Erhaltung einer sich an traditionellen

Nutzungsformen orientierenden Teichbewirtschaftung, die zumindest phasen-
weise ein hohes Nahrungsangebot gewährleistet

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-
sondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen

· Rothalstaucher (Podiceps griseigena)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung zumindest störungsarmer Nahrungs- und Rasthabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Rotschenkel (Tringa totanus)
o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten
o Erhaltung von Niedermooren sowie von Grünlandhabitaten mit einem für die

Art günstigen Nährstoffhaushalt, deren Bewirtschaftung sich an traditionellen
Nutzungsformen orientiert

· Saatgans (Anser fabalis)
o Erhaltung von Rastgebieten in weiträumigen Agrarlandschaften
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen unter besonderer Be-

rücksichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit des
Vogelzuges und im Winter

· Samtente (Melanitta fusca)
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o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen unter besonderer Be-

rücksichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche
· Schellente (Bucephala clangula)

o Erhaltung einer natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung
von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken

o Erhaltung von Ufergehölzen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Schnatterente (Anas strepera)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

· Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
o Erhaltung von größeren Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer

reichen Unterwasser- und Ufervegetation
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
· Spießente (Anas acuta)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-
re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Tafelente (Aythya ferina)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Stillgewässern
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Trauerente (Melanitta nigra)
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer, insbesondere in fischereil-

ich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

o Erhaltung von naturnahen Auwäldern, Gewässern und Feuchtgebieten
o Erhaltung einer natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung

von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Rasthabitate

· Weißflügelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
· Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
und Gewässerqualität

o bei sekundärer Ausprägung der Habitate Erhaltung einer sich an traditionellen
Nutzungsformen orientierenden Teichbewirtschaftung, die zumindest phasen-
weise ein hohes Nahrungsangebot bietet
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o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

Weitere Arten (Vögel) Acrocephalus schoenobaenus2 Schilfrohrsänger, selten, 2004
Actitis hypoleucos2 Flußuferläufer , = 20, 2004
Anthus spinoletta spinoletta2 Bergpieper , < 50, 2004
Ardea cinerea2 Graureiher , > 100, 2004
Ardea cinerea2 Graureiher , = 120, 2004
Calidris alpina2 Alpenstrandläufer, 11-50, < 20, 2004
Charadrius dubius2 Flußregenpfeifer , = 8, 2004
Chlidonias leucopterus2 Weißflügelseeschw. , = 5, 2004
Falco subbuteo2 Baumfalke, 1-5, < 5, 2004
Hippolais icterina2 Gelbspötter , ~ 50, 2004
Phalacrocorax carbo2 Kormoran , = 70, 2004
Phalacrocorax carbo sinensis2 Kormoran (Mitteleuropa) , = 2300, 2004
Phoenicurus phoenicurus2 Gartenrotschwanz, 11-50, < 25, 2004
Picoides minor2 Kleinspecht, vorhanden, 2004
Podiceps cristatus2 Haubentaucher , = 110, 2004
Podiceps grisegena2 Rothalstaucher , = 5, 2004
Podiceps nigricollis2 Schwarzhalstaucher , = 8, 2004
Podiceps ruficollis2 Zwergtaucher , = 260, 2004
Rissa tridactyla2 Dreizehenmöwe , = 5, 2004
Saxicola torquata2 Schwarzkehlchen , = 3, 2004
Tachybaptus ruficollis2 Zwergtaucher , = 260, 2004
Tadorna tadorna2 Brandgans , = 26, 2004
Tringa ochropus2 Waldwasserläufer , = 20, 2004

Quellen:
· http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html
· http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm

DE 6016-401 VSG Mainmündung und Ginsheimer Altrhein (771 ha)
Entfernung zur geplan-
ten Liegestelle:

ca.3.300 m (bis Gebietsgrenze)

Kurzcharakteristik Mainmündung und Rheinauelandschaft im Bereich des Ginsheimer Altrheins

Begründung Wichtiges Rastvogelgebiet mit landesweiter Bedeutung für Moor- und Stockente,
Brutgebiet von Schwarzmilan, Eisvogel, Blaukehlchen und Neuntöter und weiterer
nach der RL Hessen gefährdeter Vogelarten

Entwicklungsziele Schutz und Erhalt der seltenen Auenwälder durch Sicherung der Überflutungsdyna-
mik, extensive Nutzung der Grünlandes, Schutz als Habitate der Arten VSRL/FFH-RL

Sonstiges teilweise militärische Nutzung

Arten der Anhänge
Vogelschutz-Richtlinie

· Alcedo atthis1, Anhang: VR 1, Eisvogel, Brutnachweis, = 4, 2001
· Aythya nyroca1, Anhang: VR 1, Moorente, wandernde/rastende Tiere, < 30, 2000
· Circus aeruginosus1, Anhang: VR 1, Rohrweihe, Brutnachweis, = 1, 2001
· Dendrocopos medius1, Anhang: VR 1, Mittelspecht, Brutnachweis, 1-5, 2001
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· Lanius collurio1, Anhang: VR 1, Neuntöter, Brutnachweis, 11-50, 2001
· Luscinia svecica1, Anhang: VR 1, Blaukelchen, Brutnachweis, = 10, 2001
· Mergus albellus1, Anhang: VR 1, Zwergsäger, wandernde/rastende Tiere, 1-5,

2004
· Milvus migrans1, Anhang: VR 1, Schwarzmilan, Brutnachweis, = 11, 2001
· Milvus milvus1, Anhang: VR 1, Rotmilan, Brutnachweis, = 2, 2001
· Pandion haliaetus1, Anhang: VR 1, Fischadler, wandernde/rastende Tiere, 1-5,

2001
· Pernis apivorus1, Anhang: VR 1, Wespenbussard, Brutnachweis, = 2, 2001
· Anas crecca1, Anhang: VR 2.1, Krickente, wandernde/rastende Tiere, = 200,

1995
· Anas platyrhynchos1, Anhang: VR 2.1, Stockente, wandernde/rastende Tiere, =

700, 1995
· Aythya ferina1, Anhang: VR 2.1, Tafelente, wandernde/rastende Tiere, < 200,

2000
· Aythya fuligula1, Anhang: VR 2.1, Reiherente, wandernde/rastende Tiere, < 100,

2000
· Fulica atra1, Anhang: VR 2.1, Blässhuhn, wandernde/rastende Tiere, < 350, 1995

Erhaltungsziele der
Brutvogelarten nach
Anhang I VS-Richtlinie
Brutvogel (B) 2

· Blaukehlchen (Luscinia svecica)
o Erhaltung von Röhrichtflächen und schilfbestandenen Gräben
o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der

Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate
· Eisvogel (Alcedo atthis)

o Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der
Neubildung von Altwässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbän-
ken

o Erhaltung von Ufergehölzen sowie von Steilwänden und Abbruchkanten in
Gewässernähe als Bruthabitate

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
qualität

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate insbesondere
in fischereilich genutzten Bereichen

· Mittelspecht (Dendrocopos medius)
o Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen, alten Buchenwäldern

und strukturreichen Feuchtwäldern mit Alt- und Totholz
o Erhaltung von Höhlenbäumen und Sicherung eines Netzes von Höhlenbäu-

men als Bruthabitate
o Erhaltung von starkholzreichen Hartholzauwäldern und Laubwäldern mit Mit-

telwaldstrukturen
o Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld

· Neuntöter (Lanius collurio)
o Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen,

Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen
o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-

haushalt und einer die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung zur
Vermeidung von Verbrachung und Verbuschung

o Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und Waldinnenrändern
· Rohrweihe (Circus aeruginosus)
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o Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brut- und Rasthabitaten
o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-

haushalt, deren Bewirtschaftung sich an traditionellen Nutzungsformen orien-
tiert

o Erhaltung von Schilfröhrichten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate insbesondere in fischereilich,

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen
· Schwarzmilan (Milvus migrans)

o Erhaltung von naturnahen und strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern
und Auwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Horstbäumen
in einem zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflanzungszeit

· Wespenbussard (Pernis apivorus)
o Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laubwäldern und Laubmischwäl-

dern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Altholz, Totholz, Pionier-
gehölzen und naturnahen, gestuften Waldrändern

o Erhaltung von Horstbäumen in einem zumindest störungsarmen Umfeld wäh-
rend der Fortpflanzungszeit

o Erhaltung von Bachläufen und Feuchtgebieten im Wald
Erhaltungsziele der
Brutvogelarten nach
Anhang I VS-Richtlinie
Zug- (Z) u. Rastvogel
(R)

· Fischadler (Pandion haliaetus)
o Erhaltung nahrungsreicher und gleichzeitig zumindest störungsarmer Rastge-

wässer in den Rastperioden
· Moorente (Aythya nyroca)

o Erhaltung von schilfreichen Flachgewässern
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer

· Zwergsäger (Mergus albellus)
o Erhaltung von zumindest störungsarmen Bereichen an größeren Rastgewäs-

sern zur Zeit des Vogelzuges und im Winter
o Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen

Erhaltungsziele der
Arten nach Art. 4 Abs.
2 VS-Richtlinie Brutvo-
gel (B)

· Baumfalke (Falco subbuteo)
o Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz sowie Pionierge-

hölzen
o Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und Feuchtgebiete in

der Nähe der Bruthabitate
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate

· Beutelmeise (Remiz pendulinus)
o Erhaltung von Weichholzauen und Schilfröhrichten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in erheblich fi-

schereilich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der
Brutzeit

· Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
o Erhaltung von naturnahen, offen strukturierten Laubwaldbeständen mit klein-

räumigem Nebeneinander der verschiedenen Entwicklungsstufen und Alters-
phasen einschließlich der Waldränder

o Erhaltung von Streuobstwiesen, Weichholzauen und Kopfweidenbeständen
· Haubentaucher (Podiceps cristatus)

o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur
Brutzeit

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
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qualität

o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in fischereilich

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der Brutzeit
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate

· Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)
o Erhaltung der strukturreichen Agarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen,

Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen
o Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoff-

haushalt
· Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur
Brutzeit

o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-
und Gewässerqualität

o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-
stoffeinträgen

o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-
sondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen

Erhaltungsziele der
Arten nach Art. 4 Abs.
2 VS-Richtlinie Zug- (Z)
u. Rastvogel (R)

· Haubentaucher (Podiceps cristatus)
o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur

Brutzeit
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

qualität
o Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten
o Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in fischereilich

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der Brutzeit
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate

· Kormoran (Phalacrocorax carbo)
o Erhaltung von natürlichen Fischvorkommen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate in fischereil-

ich nicht oder nur nachrangig genutzten Bereichen
· Krickente (Anas crecca)

o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen
Unterwasser- und Ufervegetation

o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-
re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Reiherente (Aythya fuligula)
o Erhaltung von Stillgewässern mit Flachuferzonen und einer reichen Unterwas-

ser- und Ufervegetation
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Spießente (Anas acuta)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
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o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Tafelente (Aythya ferina)
o Erhaltung von zumindest naturnahen Stillgewässern
o Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesonde-

re in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Berei-
chen

· Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
o Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen

Unterwasser- und Ufervegetation
o Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur

Brutzeit
o Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser-

und Gewässerqualität
o Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schad-

stoffeinträgen
o Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbe-

sondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Be-
reichen

Weitere Arten (Vögel) Acrocephalus scirpaceus2 Teichrohrsänger, > 100, 2002
Dendrocopus minor2 Kleinspecht, 1-5, 2000
Falco subbuteo2 Baumfalke, = 3, 2001
Luscinia megarhynchos2 Nachtigall, > 60, 1995
Muscicapa striata2 Grauschnäpper, 6-10, 2001
Oriolus oriolus2 Pirol, = 12, 2000
Phalacrocorax carbo2 Kormoran , < 70, 2004
Phoenicurus phoenicurus2 Gartenrotschwanz, = 30, 1995
Picus viridis2 Grünspecht, 6-10, 2001
Podiceps cristatus2 Haubentaucher , = 12, 1995
Podiceps cristatus2 Haubentaucher , 11-50, 1995
Remiz pendulinus2 Beutelmeise, 1-5, 2000
Saxicola torquata2 Schwarzkehlchen , = 5, 2001
Tachybaptus ruficollis2 Zwergtaucher , 1-5, 2001
Tachybaptus ruficollis2 Zwergtaucher , < 30, 2001

Quellen:
· http://www2.hmuelv.hessen.de/natura2000/Sdb/sdb5914-351.html
· http://natura2000-verordnung.hessen.de/viewer.htm
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Abbildung B4: Vogelschutzgebiete Hessen, DE 5914-450 VSG Inselrhein, DE 6016-401 VSG
Mainmündung und Ginsheimer Altrhein
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C Daten zu den Grundwasser- und Oberflächenwasserkörpern

Tabelle C1: Daten Grundwasserkörper

Daten zum Grundwasserkörper
(GWK-Nr.: DERP_20, GWK-Name: Rhein, RLP, 8)

Bearbeitungsgebiet Oberrhein

GWK-Fläche 296,63km²

Gesamtausdehnung des
GWK DERP_20
(roter Punkt = Lage der Liegestelle)

Ausschnitt des GWK DERP_20 im Bereich
des Zollhafens Mainz
(rote Linie = Lage der Liegestelle)

unmittelbar nordöstlich angrenzend befindet
sich der GWK 2510_3105 auf hessischer Seite

Chemischer Zustand schlecht

Zustand Menge gut

Nitrat Zustand schlecht

Zielerreichung 2021 Menge wahrscheinlich



C        Daten zu den Grundwasser- und Oberflächenwasserkörpern

Seite 110

Daten zum Grundwasserkörper
(GWK-Nr.: DERP_20, GWK-Name: Rhein, RLP, 8)

Zielerreichung 2021 chemischer Zustand wahrscheinlich

Landwirtschaftliche Nutzfläche im GWK 59,00%

N-Saldo (2004) 16-18 kgN/ha*a

Mittlere Niederschlagssumme im GWK 581,00 mm/a

Grundwasserneubildung im GWK 31,50 mm/a

Grundwasserentnahmen im GWK 7790,47 m³/a

Schutzgebiete und wasserabhängige Landökosysteme*

nächstgelegene Wasserschutzgebiete im Bereich
des GWK in RLP
(orange/ rote Schraffur, roter Punkt = Lage der
Liegestelle):

Entfernung zum Vorhabensbereich: in westliche
Richtung 6,6 km entfernt, in südliche Richtung 7,1
km entfernt

nächstgelegene Wasserschutzgebiete im Bereich
des GWK in Hessen
(blaue Schraffur = TWSG Zone II, rote Scharffur =
TWSG Zone I, roter Punkt = Lage der Liegestelle):
Entfernung zum Vorhabensbereich: kürzeste
Entfernung 260 m

* für wasserabhängige Landökosysteme vgl. Abbildungen zu den Natura 2000-Gebieten

Quellen: http://www.wrrl.rlp.de/servlet/is/8237/ (Abfrage vom 22.02.2016),
http://www.iksr.org/de/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan-2015/index.html (Abfrage vom 22.02.2016),
http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/8265/ (Abfrage vom 22.02.2016)

http://www.wrrl.rlp.de/servlet/is/8237/
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Tabelle C2: Daten Oberflächenwasserkörper

Daten zum Oberflächenwasserkörper
(OWK-Nr.: 2000000000_3, OWK-Name: Unterer Oberrhein)
(gem. IKSR = Oberrhein 7 – OR 7 – Main- bis Nahemündung)

Bearbeitungsgebiet Oberrhein

Oberflächengewässerkategorie erheblich verändert

Hauptstromtyp Mäandertyp des Oberrheins

Größe (km²) 137,00

Summe Gewässerlänge > 10 km² EZG (km) 32,50

Fluss-km 497 - 529

gelbe Linie = OWK „Unterer Oberrhein“ , roter Punkt = Lage der Liegestelle

LAWA Fließgewässertyp 10

Strukturgüteklasse 1 und 2 (% Gewässerstrecke > 10 km² EZG) 0,00

Strukturgüteklasse 3 (% Gewässerstrecke > 10 km² EZG) 0,00

Strukturgüteklasse 4 (% Gewässerstrecke > 10 km² EZG) 0,00

Strukturgüteklasse 5 (% Gewässerstrecke > 10 km² EZG) 3,00

Strukturgüteklasse 6 und 7 (% Gewässerstrecke > 10 km² EZG) 97,00

Hydromorphologie nicht gut

Gesamtbewertung ökologisches Potenzial 3 (mäßig)

Zielerreichung ökologisches Potenzial bis 2021 unwahrscheinlich

Ökologisches Potenzial Makrozoobenthos 2 (gut und besser)

Ökologischer Zustand Phytoplankton 2 (gut)

Ökologischer Zustand Makrophyten/ Phytobenthos 3 (mäßig)

Ökologisches Potenzial Fische 3 (mäßig)

Ökologischer Zustand chemische Komponenten UQN eingehalten
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Daten zum Oberflächenwasserkörper
(OWK-Nr.: 2000000000_3, OWK-Name: Unterer Oberrhein)
(gem. IKSR = Oberrhein 7 – OR 7 – Main- bis Nahemündung)

Chemischer Zustand
(einschließlich Hg in Biota)

nicht gut

Chemischer Zustand ohne ubiquitäre Stoffe nicht gut

Chemischer Zustand PSM gut

Chemischer Zustand UQN-Überschreitung durch PAK

Zielerreichung chemischer Zustand bis 2021 unwahrscheinlich

Bewirtschaftungsziel ökologischer Zustand Gutes Potenzial

Bewirtschaftungsziel chemischer Zustand Guter Zustand

Geplante Zielerreichung 2021

Begründung für diese Einschätzung Zielerreichung Bundeswasserstraße

Ausnahme-Tatbestand (gemäß Art. 4 WRRL) techn. Durchführbarkeit

geplante Maßnahmen 2016 - 2021 Verbesserung der hydromorphologi-
schen Bedingungen

Physikalisch-chemische Parameter, Rhein-
relevante (flussspezifische Stoffe) und Rheinstoff-
listen-Stoffe

Prioritäre Stoffe

Gelöster Sauerstoff UQN unterschritten
Schwermetalle und Meta-
lloide (Hg, Cd, Ni, Pb)

Hg JD-UQN überschritten,
Rest JD-UQN unterschrit-
ten

Wassertemp. UQN unterschritten Leichtflüchtige KW JD-UQN unterschritten

pH UQN unterschritten Schwerflüchtige KW keine Messwerte

Elektrische Leitfähigkeit 402 µS/cm

Chlorpestizide

alle JD-UQN überschrit-
ten,
Endosulfan nicht
entscheidbar,
DDT keine Messwerte

Cl- UQN unterschritten PAK überwiegend JD-UQN
überschritten

Gesamtstickstoff 2,0 mg/l Sonstige priorit. Stoffe alle JD-UQN überschrit-
ten,

Nitrat-Stickstoff UQN unterschritten

Ortho-Phosphat UQN unterschritten

Gesamt-Phosphor UQN unterschritten

NH4-N UQN unterschritten

Schwermetalle und Meta-
lloide (gelöst)

As 1,9
Cr < 0,5
Cu 1,6
Zn < 5

Schwerflüchtige KW UQN unterschritten



0

www.sweco-gmbh.deSeite 113

Daten zum Oberflächenwasserkörper
(OWK-Nr.: 2000000000_3, OWK-Name: Unterer Oberrhein)
(gem. IKSR = Oberrhein 7 – OR 7 – Main- bis Nahemündung)

PSM bis auf Dichlorvos alle
UQN unterschritten

PCB alle UQN unterschritten

PCB aus Schwebstoff
berechnet

alle UQN unterschritten

Schwermetalle und Meta-
lloide im Schwebstoff (As,
Cr, Cu, Zn)

alle UQN unterschritten

JD = Jahresdurchschnitt

Quelle: http://www.wrrl.rlp.de/servlet/is/8360/ (Abfrage vom 22.02.2016),
http://www.iksr.org/de/wasserrahmenrichtlinie/bewirtschaftungsplan-2015/index.html (Abfrage vom 22.02.2016)
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D Daten zur Flora und Fauna

Tabelle D1: Potenzieller Makrozoobenthosbestand im Uferbereich des geplanten Vorhabens

Deutscher Artname Wissenschaftlicher
Artname

Ind./ 1,25
m²

BNatSchG
Quelle

Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata -- B ARTEFAKT
Donauassel Jaera sarsi 8 BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Eintagsfliege Baetis sp. 16 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Feenkrebs Branchipus schaefferi -- S ARTEFAKT
Feingerippte
Körbchenmuschel

Corbicula fluminalis 1 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Flohkrebse Gammaridae 144 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Flussnapfschnecke Ancylus fluviatilis 1 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Gemeine Kahnschnecke Theodoxus fluviatilis 16 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Gemeine
Schnauzenschnecke

Bithynia tentaculata 1 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Grobgerippte
Körbchenmuschel

Corbicula fluminea 144 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Großer Höckerflohkrebs Dikerogammarus villosus 40 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Höckerflohkrebs Dikerogammarus

haemobaphes
24 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Neuseeländische Deckel-
schnecke

Potamopyrgus antipodarum 1 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Quagga-Muschel Dreissena rostriformis
bugensis

64 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Schlickkrebs Chelicorophium curvispinum 8 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Stachelflohkrebs Echinogammarus ischnus 8 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Süßwasser-Borstenwurm Hypania invalida 96 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Süßwasser-Röhrenkrebs Chelicorophium robustum 1416 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Wandermuschel Dreissena polymorpha 1 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
Wenigborster Oligochaeta 88 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
-- Chelicorophium sp. 16 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011
-- Robackia demeijerei 16 -- BFG, ERHEBUNG 2009 BIS 2011

Erläuterungen zur Tabelle D1

BNatSchG Besonders (B) oder streng (S) geschützte Art gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14
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Tabelle D2: Potenzieller Fischbestand im Uferbereich des geplanten Vorhabens

Deutscher Artname Wissenschaftlicher
Artname

FFH EZ-Kon BNat-
SchG

RL D RL RP

Aal Anguilla anguilla 3
Aland Leuciscus idus 3
Brachse, Blei Abramis brama
Flussbarsch Perca fluviatilis
Kaulbarsch Gymnocephalus cernua
Kesslergrundel Neogobius kessleri
Marmorgrundel Proterorhinus semilunaris
Rapfen / Schied Aspius aspius II,V s
Rotauge Rutilus rutilus
Schwarzmundgrundel Neogobius melanostomus
Wels Silurus glanis 3
Zander Sander lucioperca 4

Erläuterungen zur Tabelle D2

FFH Art des Anhangs II und/ oder IV der FFH-Richtlinie
EZ-kon Erhaltungszustand der Art (für die kontinentale Region)

s = schlecht
BNatSchG Besonders (B) oder streng (S) geschützte Art gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14
RL Einstufung nach der Roten Liste Deutschlands (D) und Rheinland-Pfalz (RP)

0 = ausgestorben 3 = gefährdet
1 = vom Aussterben bedroht R = durch extreme Seltenheit gefährdet
2 = stark gefährdet G = Gefährdung anzunehmen
V = Vorwarnliste D = Daten defizitär/ unzureichend
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Tabelle D3: Potenzieller Vogelbestand im Bereich des geplanten Vorhabens (Quelle: ARTe-
FAKT, Abfrage vom 21.01.2015)

Deutscher
Artname

Wissenschaftlicher
Artname

VS-RL BNat-
SchG

RL D RL RP pot.
Status

Amsel Turdus merula B * * RB, NG
Bachstelze Motacilla alba B * * RB, NG
Blaumeise Parus caeruleus B * * RB, NG
Blässhuhn Fulica atra B * * NG
Buchfink Fringilla coelebs B * * RB, NG
Buntspecht Dendrocopos major B * * RB
Dohle Corvus monedula B * 3 NG
Eisvogel Alcedo atthis I S * 2 NG
Elster Pica pica B * * RB, NG
Fischadler Pandion haliaetus I S 3 0 DZ
Flussregenpfeifer Charadrius dubius S * 3 DZ
Flussuferläufer Tringa hypoleucos S 2 1 DZ
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla B * * RB
Girlitz Serinus serinus B * * RB, NG
Graugans Anser anser B * * NG
Graureiher Ardea cinerea B * * NG
Grauschnäpper Muscicapa striata B * * RB, NG
Grünfink Carduelis chloris B * * RB, NG
Habicht Accipiter gentilis S * 3 NG
Haubentaucher Podiceps cristatus B * * DZ
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * * RB, NG
Haussperling Passer domesticus B V * RB, NG
Heckenbraunelle Prunella modularis B * * RB
Höckerschwan Cygnus olor B * * NG
Kanadagans Branta canadensis B * * NG
Klappergrasmücke Sylvia curruca B * V RB
Kleiber Sitta europaea B * * RB
Kohlmeise Parus major B * * RB, NG
Kolbenente Netta rufina B R R DZ
Kormoran Phalacrocorax carbo B * * NG
Lachmöwe Larus ridibundus B * 1 NG
Löffelente Anas clypeata B 3 1 DZ
Mauersegler Apus apus B * * NG
Mehlschwalbe Delichon urbicum B V * NG
Mittelmeermöwe Larus michahellis B * * NG
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * * RB
Pfeifente Anas penelope B R * DZ
Rabenkrähe Corvus corone B * * RB, NG
Reiherente Aythya fuligula B * * DZ
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Deutscher
Artname

Wissenschaftlicher
Artname

VS-RL BNat-
SchG

RL D RL RP pot.
Status

Ringeltaube Columba palumbus B * * RB, NG
Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * RB, NG
Saatkrähe Corvus frugilegus B * 3 RB, NG
Schellente Bucephala clangula B * * DZ
Schnatterente Anas strepera B * * DZ
Schwanzmeise Aegithalos caudatus B * * RB
Schwarzmilan Milvus migrans I S * 3 NG
Silbermöwe Larus argentatus B * * NG
Singdrossel Turdus philomelos B * * RB, NG
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla B * * RB
Sperber Accipiter nisus S * 3 NG
Star Sturnus vulgaris B * * RB, NG
Stieglitz Carduelis carduelis B * * RB, NG
Stockente Anas platyrhynchos B * * NG
Sturmmöwe Larus canus B * 0 DZ
Tafelente Aythya ferina B * 1 DZ
Teichhuhn Gallinula chloropus S V * NG
Turmfalke Falco tinnunculus S * * NG
Türkentaube Streptopelia decaocto B * * RB, NG
Uferschwalbe Riparia riparia S * 3 NG
Uhu Bubo bubo I S * 3 NG
Waldkauz Strix aluco S * * NG
Waldohreule Asio otus S * * NG
Wanderfalke Falco peregrinus I S * 1 NG
Zaunkönig Troglodytes troglodytes B * * RB
Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * RB
Zwergsäger Mergellus albellus B * * DZ
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis B * V DZ

Erläuterungen zur Tabelle D3

VS-RL Vogelschutz-Richtlinie Arten des Anhangs I
BNatSchG Besonders (B) oder streng (S) geschützte Art gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14
RL Einstufung nach der Roten Liste Deutschlands (D) und Rheinland-Pfalz (RP)

0 = ausgestorben 3 = gefährdet
1 = vom Aussterben bedroht R = durch extreme Seltenheit gefährdet
2 = stark gefährdet G = Gefährdung anzunehmen
V = Vorwarnliste D = Daten defizitär/ unzureichend

potenzieller Status im
Vorhabensbereich

BV = Brutvogel im Vorhabensbereich
RB = Randbrüter (außerhalb des Vorhabensbereichs pot. Brutvogel)
DZ = Durchzügler
NG = Art ist potenziell Nahrungsgast im Vorhabensbereich
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Tabelle D4: Potenzieller Fledermausbestand im Bereich des geplanten Vorhabens (Quelle:
ARTeFAKT, Abfrage vom 21.01.2015)

Deutscher Artname Wissenschaftlicher
Artname

FFH EZ-
Kon

BNat-
SchG

RL
D

RL
RP

pot.
Status

Braunes Langohr Plecotus auritus IV g S V 2 NG
Graues Langohr Plecotus austriacus IV u S 2 2 NG
Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV u S V 3 NG
Großes Mausohr Myotis myotis II,IV g S V 2 NG
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus/ medi-

terraneus
IV S D NG

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV g S 2 NG
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV g S 3 NG

Erläuterungen zur Tabelle D 4

FFH Art des Anhangs II und/ oder IV der FFH-Richtlinie
EZ-kon Erhaltungszustand der Art (für die kontinentale Region)

g = günstig („favourable“)
u = ungünstig - unzureichend

BNatSchG Besonders (B) oder streng (S) geschützte Art gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14
RL Einstufung nach der Roten Liste Deutschlands (D) und Rheinland-Pfalz (RP)

2 = stark gefährdet 3 = gefährdet
Status im Untersu-
chungsgebiet

Q = Art besitzt potenziell Quartiere im Vorhabensbereich
NG  = Art ist potenziell Nahrungsgast im Vorhabensbereich

Tabelle D5: Relevante Pflanzenarten gemäß ARTeFAKT (TK 25-Nr. 5915 Wiesbaden, Abfrage
30.05.2016)

Deutscher
Artname

Wissenschaftli-
cher Artname

RL
RP

RL
D

Schutz FFH Lebensraum
(nicht Bestandteil ARTeFAKT; Quelle:
www.floraweb.de; ROTHMALER 2005)

Artengruppe
Federgras

Stipa pennata agg. (RL) (RL) § Felsfluren, Trocken- und Halbtrockenra-
sen

Ähriger Blauweide-
rich

Pseudolysimachion
spicatum

3 3 § Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Nebenvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Nebenvorkommen)

Ästige Graslilie Anthericum ramo-
sum

V § Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Hauptvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Badener Rispen-
gras

Poa badensis 2 3 Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Berg-Steinkraut Alyssum montanum (RL) (RL) § Trockenrasen, Sand- Trockenrasen,
Felsfluren
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Deutscher
Artname

Wissenschaftli-
cher Artname

RL
RP

RL
D

Schutz FFH Lebensraum
(nicht Bestandteil ARTeFAKT; Quelle:
www.floraweb.de; ROTHMALER 2005)

Bocks-
Riemenzunge

Himantoglossum
hircinum

2 3 § Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen

Doldiges Winterlieb Chimaphila umbel-
lata

0 2 § Laub- und Nadelwälder saurer, nähr-
stoffarmer Böden (Hauptvorkommen)

Duvals Schaf-
schwingel

Festuca duvalii 3 3 Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Ebensträußiges
(Büschel-)
Gipskraut

Gypsophila fastigia-
ta

2 3 § Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen

Echte Mondraute Botrychium lunaria 3 3 § Rasen, Fels- und Geröllfluren des Hoch-
gebirges (Nebenvorkommen)
Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen
(Hauptvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Hochstaudenfluren und Gebüsche der
Gebirge (Nebenvorkommen)
Laub- und Tannenwälder mittlerer Stan-
dorte (Nebenvorkommen)

Feld-Mannstreu Eryngium campest-
re

V § halbruderale Queckenrasen trockenwar-
mer Standorte (Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Fransen-Enzian Gentianella ciliata 3 3 § Rasen, Fels- und Geröllfluren des Hoch-
gebirges (Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Früher Ehrenpreis Veronica praecox V Äcker und kurzlebige Unkrautfluren (Ne-
benvorkommen)
halbruderale Queckenrasen trockenwar-
mer Standorte (Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Frühlings-
Adonisröschen

Adonis vernalis 2 3 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Nebenvorkommen)

Gewöhnliche Kuh-
schelle

Pulsatilla vulgaris 3 3 B Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen
(Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Gewöhnlicher
Zwergmispel

Cotoneaster inte-
gerrimus

B Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Gewöhnliches
Weißmoos

Leucobryum glau-
cum

V B V feuchten bis nassen Waldgesellschaften,
kalkmeidende
und säurezeigende Art, vor allem Eichen-
Birken- und Erlenbruchwälder, auch
Fichtenforste, auch in bewaldeten Moo-
ren

Grauscheidiges Stipa pennata s.str. 3 3 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
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Deutscher
Artname

Wissenschaftli-
cher Artname

RL
RP

RL
D

Schutz FFH Lebensraum
(nicht Bestandteil ARTeFAKT; Quelle:
www.floraweb.de; ROTHMALER 2005)

Federgras vorkommen)
Großes Windrös-
chen

Anemone sylvestris 3 3 B Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Hauptvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Großes Zweiblatt Listera ovata B Feuchtwiesen (Hauptvorkommen)
Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen
(Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Neben-
vorkommen)
Bruch- und Auenwälder (Hauptvorkom-
men)
Laub- und Tannenwälder mittlerer Stan-
dorte (Hauptvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Nebenvorkommen)

Haar-Pfriemengras Stipa capillata 3 3 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Helm-Knabenkraut Orchis militaris 3 3 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Kantiger Lauch Allium angulosum 2 3 B Feuchtwiesen (Hauptvorkommen)
Karthäuser-Nelke Dianthus carthusia-

norum
V B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-

vorkommen)
Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Nebenvorkommen)

Knöllchen-
Steinbrech

Saxifraga granulata V B Frischwiesen und -weiden (Hauptvor-
kommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen
(Schwerpunktvorkommen)

Kriechendes
Netzblatt

Goodyera repens 3 V B Laub- und Nadelwälder saurer, nähr-
stoffarmer Böden (Hauptvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Langblättiger Blau-
weiderich

Pseudolysimachion
longifolium

2 3 B Feuchtwiesen (Hauptvorkommen)

Rotbraune Sten-
delwurz

Epipactis atroru-
bens

2 V B Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Rotes Waldvöglein Cephalanthera
rubra

3 V B Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Sand-Lotwurz Onosma arenaria 1 1 S Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Nebenvorkommen)

Sand-Quecke Elymus arenosus 4 2 Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Sand-Radmelde Bassia laniflora 1 1 Äcker und kurzlebige Unkrautfluren
(Hauptvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 2 2 S II*, IV Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
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Deutscher
Artname

Wissenschaftli-
cher Artname

RL
RP

RL
D

Schutz FFH Lebensraum
(nicht Bestandteil ARTeFAKT; Quelle:
www.floraweb.de; ROTHMALER 2005)
vorkommen)

Sand-Steinkraut Alyssum montanum
ssp. gmelinii

2 2 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Sand-Strohblume Helichrysum arena-
rium

2 3 B Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Seekanne Nymphoides peltata 2 3 B nährstoffreiche Gewässer (Hauptvor-
kommen), stehende und langsam flie-
ßende Gewässer

Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus B nährstoffreiche Gewässer (Schwerpunkt-
vorkommen)
Bruch- und Auenwälder (Hauptvorkom-
men)

Sumpf-Wolfsmilch Euphorbia palustris 3 3 B nährstoffreiche Stauden- und ausdau-
ernde Unkrautfluren (Nebenvorkommen)
nährstoffreiche Gewässer (Nebenvor-
kommen)
Feuchtwiesen (Hauptvorkommen)

Traubige Graslilie Anthericum liliago V B Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen
(Nebenvorkommen)
Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)
Staudensäume trockenwarmer Standorte
(Hauptvorkommen)
Hochstaudenfluren und Gebüsche der
Gebirge (Hauptvorkommen)
Laub- und Nadelwälder saurer, nähr-
stoffarmer Böden (Hauptvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Violette Schwarz-
wurzel

Scorzonera purpu-
rea

1 2 S Trocken- und Halbtrockenrasen (Haupt-
vorkommen)

Weiße Seerose Nymphaea alba 2 B nährstoffarme Gewässer (Hauptvorkom-
men)
nährstoffreiche Gewässer (Hauptvor-
kommen); stehende, langsam fließende
Gewässer

Weiße Waldhyazin-
the

Platanthera bifolia 3 3 B Magerrasen, Feuchtwiese, Nadel-
/Laubwald

Weißes Waldvög-
lein

Cephalanthera
damasonium

B Laub- und Tannenwälder mittlerer Stan-
dorte (Nebenvorkommen)
Wälder und Gebüsche trockenwarmer
Standorte (Hauptvorkommen)

Wiesen-
Schlüsselblume

Primula veris (RL) B basenreiche, trockene und nährstoffarme
Standorte, vor allem Kalkmagerrasen
und generell magere Wiesen, aber auch
entsprechende Weg- und Waldränder
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Erläuterungen zur Tabelle D5

Deutscher Artname für die Artenschutzprüfung relevante Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie fett gedruckt
FFH Art des Anhangs II, IV oder V der FFH-Richtlinie
BNatSchG Besonders (B) oder streng (S) geschützte Art gem. § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 10 und 11
RL Einstufung nach der Roten Liste Deutschlands (D) und Rheinland-Pfalz (RP)

1 = vom Aussterben bedroht 2 = stark gefährdet
3 = gefährdet 4 = potentiell gefährdet
V = Vorwarnliste (RL) =  mindestens eine der Kleinarten bzw. Subspezies RL
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Tabelle D6: Mögliche Auswirkungen des Vorhabens auf Europäische Vogelarten sowie Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
und Prognosen zum daraus resultierenden Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote

Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Vögel

Potenzielle vorkommende Brutvogelarten besitzen im unmittelbaren Vorhabensbereich keine Strukturen zum Nestbau (Gehölze, dichte Krautsäume oder Gebäu-
de). Das Töten von Individuen (d.h. immobile Nestlinge) oder das Zerstören von Eiern ist somit auch auszuschließen. Eine erhebliche, d.h. populationsrelevante
Störung der potenziell am Vorhabensbereich angrenzend brütenden Vogelarten ist ebenfalls auszuschließen. Diese Arten sind ubiquitäre verbreitet und ungefähr-
det. Zudem besteht im urbanen Raum bereits jetzt eine hohe anthropogen bedingte Störungsintensität. Rote-Liste-Arten treten allenfalls als Nahrungsgäste und
Durchzügler auf (Greifvögel und gewässergebundene Vogelarten). Bei den vorhandenen Lebensräumen im Wirkraum des Vorhabens handelt es sich jedoch nicht
um essentielle Nahrungshabitate oder Rastgebiete.
Die Artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG treten daher im Hinblick auf die potenziell im Wirkraum des Vorhabens auftretenden Vogelarten
nicht ein.
Die Einzelart bezogene Bewertung hierzu ist den folgenden Zeilen der Tabelle zu entnehmen.

Amsel Turdus merula RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Bachstelze Motacilla alba RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Blaumeise Parus caeruleus RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Blässhuhn Fulica atra NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Buchfink Fringilla coelebs RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Buntspecht Dendrocopos
major

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Dohle Corvus monedula NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich
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Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Eisvogel Alcedo atthis NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Elster Pica pica RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Fischadler Pandion haliaetus DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Flussregenpfei-
fer

Charadrius du-
bius

DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Flussuferläufer Tringa hypoleu-
cos

DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Gartenbaumläu-
fer

Certhia brachy-
dactyla

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Girlitz Serinus serinus RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Graugans Anser anser NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Graureiher Ardea cinerea NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Grauschnäpper Muscicapa striata RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Grünfink Carduelis chloris RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Habicht Accipiter gentilis NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Haubentaucher Podiceps crista-
tus

DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens



D
D

aten
zurFlora

und
Fauna

w
w

w
.sw

eco-gm
bh.de

Seite
125

Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Hausrot-
schwanz

Phoenicurus
ochruros

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Haussperling Passer domesti-
cus

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Heckenbraunel-
le

Prunella modula-
ris

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Höckerschwan Cygnus olor NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Kanadagans Branta canaden-
sis

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Klappergrasmü-
cke

Sylvia curruca RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Kleiber Sitta europaea RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Kohlmeise Parus major RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Kolbenente Netta rufina DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Kormoran Phalacrocorax
carbo

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Lachmöwe Larus ridibundus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Löffelente Anas clypeata DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Mauersegler Apus apus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich
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Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Mehlschwalbe Delichon urbicum NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Mittelmeermö-
we

Larus michahellis NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Mönchsgras-
mücke

Sylvia atricapilla RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Pfeifente Anas penelope DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Rabenkrähe Corvus corone RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Reiherente Aythya fuligula DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Ringeltaube Columba palum-
bus

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Rotkehlchen Erithacus rubecu-
la

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Saatkrähe Corvus frugilegus RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Schellente Bucephala clan-
gula

DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Schnatterente Anas strepera DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Schwanzmeise Aegithalos cauda-
tus

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf

Schwarzmilan Milvus migrans NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich
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Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Silbermöwe Larus argentatus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Singdrossel Turdus philome-
los

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Sommergold-
hähnchen

Regulus ignicapil-
la

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Sperber Accipiter nisus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Star Sturnus vulgaris RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Stieglitz Carduelis cardue-
lis

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Stockente Anas platyrhyn-
chos

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Sturmmöwe Larus canus DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Tafelente Aythya ferina DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Teichhuhn Gallinula chloro-
pus

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Turmfalke Falco tinnunculus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Türkentaube Streptopelia de-
caocto

RB, NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Uferschwalbe Riparia riparia NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich
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Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Uhu Bubo bubo NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Waldkauz Strix aluco NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Waldohreule Asio otus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Wanderfalke Falco peregrinus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Beeinträchti-
gung von Nahrungshabitaten unerheblich

Zaunkönig Troglodytes trog-
lodytes

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Zilpzalp Phylloscopus
collybita

RB nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Art tritt im un-
mittelbaren Vorhabensbereich nicht auf.

Zwergsäger Mergellus albellus DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Zwergtaucher Tachybaptus
ruficollis

DZ nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine bedeut-
samen Rastgebiete im Wirkraum des Vorhabens

Fledermäuse

Potenzielle vorkommende Fledermausarten besitzen im unmittelbaren Vorhabensbereich keine Quartiermöglichkeiten (Höhlen oder Spalten in Bäumen oder Ge-
bäuden). Das Töten von Individuen ist somit auch auszuschließen. Eine erhebliche, d.h. populationsrelevante Störung der potenziell am Vorhabensbereich an-
grenzend vorkommenden Fledermäuse in Quartieren ist ebenfalls auszuschließen. Grund hierfür ist die im urbanen Raum bereits jetzt bestehende hohe,
anthropogen bedingte Störungsintensität.
Die Artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG treten daher im Hinblick auf die potenziell im Wirkraum des Vorhabens auftretenden Fledermausar-
ten nicht ein.
Die Einzelart bezogene Bewertung hierzu ist den folgenden Zeilen der Tabelle zu entnehmen.

Braunes Lang-
ohr

Plecotus auritus NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich
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Prognose zum Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 (1) BNatSchG

Prognose des Eintretens artenschutzrechtlicher
VerboteDeutscher

Artname
Wissenschaft-
licher Artname

Pot.
Status

Nr.1: Werden
Individuen
getötet?

Nr. 2: Werden
Tiere erheb-
lich gestört?

Nr. 3: Werden
Lebensstätten

zerstört?

Graues Langohr Plecotus austria-
cus

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Großer Abend-
segler

Nyctalus noctula NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Großes Mau-
sohr

Myotis myotis NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Mückenfleder-
maus

Pipistrellus pyg-
maeus/ mediter-
raneus

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Rauhhautfle-
dermaus

Pipistrellus na-
thusii

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Zwergfleder-
maus

Pipistrellus pipist-
rellus

NG nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, keine
vorhabensbedingte Tötung von Individuen, keine Quartiere im
Vorhabensbereich

Reptilien

Potenziell zu erwartende, streng geschützte Reptilienarten konnten im Vorhabensbereich nicht nachgewiesen werden.
Die Artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG treten daher im Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevanten Reptilienarten nicht ein.
Die Einzelart bezogene Bewertung hierzu ist den folgenden Zeilen der Tabelle zu entnehmen.

Mauereidechse Podarcis muralis Kein
Nach-
weis

nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Kein Vorkom-
men im Wirkraum des Vorhabens (s. Kapitel 5.2.5)

Zauneidechse Lacerta agilis Kein
Nach-
weis

nein nein nein Artenschutzrechtliche Verbote treten nicht ein, Kein Vorkom-
men im Wirkraum des Vorhabens (s. (s. Kapitel 5.2.5)
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Erläuterungen zur Tabelle D6

potenzieller Status im Vorha-
bensbereich

BV = Brutvogel im Vorhabensbereich DZ = Durchzügler
RB = Randbrüter (außerhalb des Vorhabensbereichs pot. Brutvogel) NG = Art ist potenziell Nahrungsgast im Vorhabensbereich



D
D

aten
zurFlora

und
Fauna

w
w

w
.sw

eco-gm
bh.de

Seite
131

Tabelle D7: Prüfung hinsichtlich Vorkommen und möglichen Beeinträchtigung von besonders (und streng) geschützten Arten gemäß
Anlage 1 BArtSchV (ohne Europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie,
(Datenquelle: ARTeFAKT, Abfrage vom 30.05.2016)

Wissenschaftlicher
Artname

Deutscher
Artname

RL-
RP

RL-
D

Schutz Ökologie

Vo
rk
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de
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ng

Ausschlussgrün-
de für die Art

Käfer
Acanthocinus aedilis Zimmermannsbock E B Die Art ist eng an die Waldkiefer gebunden.

Die Larven entwickeln sich unter der Rinde
von toten Stümpfen, Wurzelstöcken und lie-
genden Stämmen von Pinus-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Acanthoderes
clavipes

Scheckenbock 0 3 B Die Larve entwickelt sich unter der Rinde
frisch abgestorbener Äste und Stämme ver-
schiedener Laubbäume, darunter Juglans,
Prunus, Quercus, Talia, Acer, Alnus etc.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Acmaeoderella flavo-
fasciata

Weißschuppiger
Ohnschild-Prachtkäfer

0 1 B Die Imagines sind Blütenbesucher bevorzugt
werden Schafgarbe und Mageriten. Als Wirts-
pflanze für die Larven dienen unter anderem:
Juniperus communis, Prunus avium, Quer-
cus-Arten, Castanea sativa, Fagus sylvatica.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agapanthia interme-
dia

Langhaariger Scheck-
hornbock

3 B Die Art ist gemäßigt wärmeliebend und mei-
det geschlossene Waldgebiete. Sie besiedelt
Bahndämme, Kalkmagerrasen, Randstreifen,
Sukzessionsflächen, Viehweiden und Wegbö-
schungen. Die bevorzugte Pflanzenart ist
Knautia arvensis.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agapanthia pannoni-
ca

Distelbock D 2 B Besiedelt wärmebegünstigte Standorte (Täler
und Hänge des Rheins, Steinbrüche). Die
Larven entwickeln sich in Kräutern.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agapanthia villosovi-
ridescens

Scheckhorn-Distelbock B Von der ebene bis in die Bergregionen, entwi-
ckelt sich auf vielen unterschiedlichen Kräu-
tern. z.B. Disteln, Brennnesseln, Heracleum,
Levisticum, Flipendula ulmaria.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Ausschlussgrün-
de für die Art

Agrilus angustulus B lebt in Laubmischwäldern und sonnigen Wald-
rändern. Keine thermische Bevorzugung.
Wirtspflanzen der Larve u. a. Acer campest-
ris, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fagus
sylvatica, Quercus robur, Ulmus minor.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agrilus ater Pappel-Prachtkäfer E 2 B Die Art ist eng an Pappeln gebunden. Häufig
entlang von Flussläufen. Die Larven entwi-
ckeln sich unter der Rinde von Pappeln und
Weiden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agrilus auricollis Kleiner Linden-
Prachtkäfer

0 2 B Wirtspflanze der Larve ist Ulmus carpinifolia,
Ulmus minor, Ficus carica, Talia cordata.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agrilus cuprescens B Lebt in unterschiedlichen Höhenlagen. In
Steinbrüchen, Sandgruben, Auwäldern, auf-
gelassenen Weinbergen, Brachen, Wegsäu-
men und Lichtungen. Wirtspflanze der Larve:
Himbeere, Kratzbeere, Brombeere.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Agrilus cyanescens B In Laub- und Mischwäldern mit alten Lonice-
ra-Bestand. An Altrheinen, in Höhenlagen am
Rande von lichten Laubwäldern, in Wind-
schutzhecken und in Böschungen. Wirtspflan-
ze der Larve: Lonicera, Rhamnus,
Symphorcarpos racemosus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Agrilus hyperici Johanniskraut-
Schmalprachtkäfer

S 3 B Charakterart trockenheißer Böden, aufgelas-
sener Weinberge und sonniger Wegränder in
Hanglage. Wirtspflanze der Larve sind ver-
schiedene Hypericum-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Agrilus laticornis B Keine klimatische Bevorzugung. An
Wipfelästen, Waldrändern und Säumen von
Schlagflächen. Wirtspflanze der Larve:
Hauptsächlich Quercus-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld



D
D

aten
zurFlora

und
Fauna

w
w

w
.sw

eco-gm
bh.de

Seite
133

Wissenschaftlicher
Artname

Deutscher
Artname

RL-
RP

RL-
D

Schutz Ökologie

Vo
rk

om
m

en
de

rA
rt

B
ee

in
tr

äc
ht

i-
gu

ng

Ausschlussgrün-
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Agrilus obscuricollis Dunkelhalsiger Schmal-
Prachtkäfer

S B Bevorzugt sonnenexponierte felsige Standor-
te mit kleinwüchsigen Eichen. Wirtspflanze
der Larve sind verschiedene Quercus-Arten,
sowie Hainbuche und Linde.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Agrilus populneus Suvorovs Schmal-
Prachtkäfer

D 3 B Auf Pappeln spezialisierte Art. Als Wirtspflan-
ze für die Larven dienen daher verschiedene
Pappelarten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agrilus pratensis Rotblauer-
Pappelprachtkäfer

B Vor allem im Oberrheingebiet in Auwäldern,
Altrheingebieten, auf Lichtungen, Wegrän-
dern, Dämmen und in Sandgruben. Beson-
ders gerne an Pappeln. Wirtspflanze der
Larve: Pappelarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Agrilus sinuatus Birnen Prachtkäfer B In Auwäldern, auf Brachflächen, am
Haardtrand, in Buschwäldern des Mittelrhein-
tals, an Xerothermstandorten des Nahetals,
auf Kalkstandorten, v.a. im Siedlungsberei-
chen (Hecken, Alleen etc.). Wirtspflanze der
Larve: Weißdornarten, Wildbirne und Speier-
ling.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Agrilus sulcicollis Blaugrüner Eichen pracht-
käfer

B Klimatisch anspruchslose Art, auch in Höhen-
lagen. Bevorzugt frische und jüngere Schlag-
flächen. Wirtspflanze der Larven: Quercus
Arten und Fagus sylvatica sowie Carpinus
betulus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Alosterna tabacicolor Feldahorn-Bock B Entwicklung unter der Rinde und im pilzigen,
konstant feuchten Holz bes. von Laubbäu-
men, aber auch Nadelhölzern

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Anaesthetis testacea Punktbrustbock S 3 B Bevorzugt Wärmegebiete entlang von Fluss-
unterläufen; Entwicklung in dünnen trockenen
Ästen und Zweigen bes. von Castanea, Jug-
lans und Quercus, aber auch in Salix, Alnus,
Betula, Corylus, Rubus und Fagus

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Anaglyptus mysticus Dunkler Zierbock B Entwicklung im trockenen Holz von Stämmen
und Ästen zahlreicher Laubbaumarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Anastrangalia
sanguinolenta

Blutroter-Halsbock B Entwickelt sich im feuchten, morschen Holz
von Stümpfen, Stämmen und Ästen von Pinus
und Picea. Montane Art die in den gebirgigen
Lagen Mitteleuropas weit verbreitet ist.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anisarthron barbipes Rosthaarbock R 2 B Die Larve entwickelt sich in abgestorbenen
Partien lebender Bäume, in denen das tote
Holz Kontakt zu lebendem Holz hat. Als
Wirtspflanze dienen u. a.: Fraxinus und Jug-
lans.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Anoplodera rufipes Rotbeiniger Halsbock S 3 B Bevorzugt klimatisch günstige Standorte. Die
Larve entwickelt sich in Quercus, Fagus und
Betula.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Anoplodera sexgutta-
ta

Sechstropfiger Halsbock S 3 B Bevorzugt milde Regionen. Die Larven entwi-
ckeln sich im dunkelbraunen Kern Holz von
sehr alten Eichen, aber es können auch Car-
pinus, Fagus und Alnus als Wirtspflanze die-
nen. Die Art findet sich häufig an Säumen von
Eichen- und Eichen-Kastanien-Wäldern.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anthaxia candens Kirsch-Prachtkäfer [3] 2 B Bevorzugt Streuobstbestände in Wärmege-
bieten mit lückigen, alten, ungepflegten, ver-
wilderten Süßkirschbäumen und hohem Tot-
holzanteil; Entwicklung im Stamm und in den
Ästen von Obstbaumarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anthaxia cichorii Zichorien-
Eckschildprachtkäfer

[0] 0 B Thermophile Art; Entwicklung in toten Zwei-
gen von Obstbäumen der Gattungen Prunus,
Malus, Cerasus und Pyrus

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anthaxia godeti B In Kiefernwäldern unabhängig der Höhenlage,
aber nicht in reinen Fichtenforsten. Wirts-

n n keine geeigneten
Lebensräume im
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pflanze der Larve: verschiedene Pinus Arten. weiteren Umfeld
Anthaxia manca Kleiner Ulmen-Prachtkäfer V 2 B Die Art bevorzugt Streuobstbestände in Wär-

megebieten, mit verwilderten Süßkirschbäu-
men und einem hohen Totholzanteil. Wirts-
pflanze der Larve sind verschiedene Prunus-
Arten und Malus sylvestris.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anthaxia morio Weißhaariger Eckschild-
Prachtkäfer

S 3 B Die Art hält sich gerne im Halbschatten und
an feuchten Standorten auf.  Als Wirtspflanze
für die Larve dienen Nadelhölzer (Pinus syl-
vestris, Abies, Picea). Die Imagines besuchen
häufig gelbe Blüten von Korbblütlern.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Anthaxia nitidula Glänzender Blütenpracht-
käfer

B Gemäßigt thermophile Art, mit Schwerpunkt in
den klimatisch begünstigten Regionen. Auf
Zwetschgen- oder Kirschbäumen, in Obstgär-
ten und an Waldsäumen mit Weißdorn- und
Schlehenbestand.  Wirtspflanze der Larve:
Kirschbäume, Schlehen, Mandelbäume,
Weißdorn, Zwetschge, Pfirsich.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Anthaxia sepulchralis Braunhaariger Eckschild-
Prachtkäfer

S 2 B In lichten Kiefernwäldern, an Kahlschlägen
und besonnten Wegen. Die Larve entwickelt
sich ausschließlich in Pinus-Arten. Die Imagi-
nes bevorzugen gelbblühende Korbblütler.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Aphanisticus emargi-
natus

Glänz.schwarz.Furchensti
rnprachtkäfer

3 3 B An wechselfeuchten bis trockenen Standor-
ten. Die Larve entwickelt sich in Binsen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Arhopalus rusticus Dunkelbrauner Halsgru-
benbock

B Lebt unter der Rinde von verschiedenen Pi-
nus Arten (P. silvestris, P. strobus, P. abies).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Aromia moschata Moschusbock 3 Die Art meidet montane, bewaldete Gebie-
te.Die Larven entwickeln sich in lebenden,
kränkelnden Stämmen und Ästen von Salix,
selten Populus und Alnus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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Asemum striatum Düsterbock B Bevorzugt Pinus und Picea. Besitzt keine
Beschränkung auf kühlere oder wärmere
Regionen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Buprestis octoguttata Achtpunktiger Kiefern-
Prachtkäfer

S 3 B In Kiefernwäldern, auf Lichtungen, Schonun-
gen, Kahlschlägen und an Waldsäumen. Als
Wirtspflanze der Larve dienen verschiedene
Pinus-Arten und Picea alba.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Calamobius filum Getreide-Bockkäfer E B Hauptsächlich an breiten Glatthaferfluren
entlang Autobahnen, Landstraßen, Bahnlinien
und aufgelassenen Weinbergen. Die Larven
entwickeln sich in verschiedenen Gräsern
(Hedysarum coronarium, Hordeum, Triticum).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Callidium violaceum Blauvioletter Scheiben-
bock

B Montane bis subalpin verbreitete Art, gele-
gentlich auch in der Ebene zu finden. Bevor-
zugt Korniferen,  selten an Laubbäumen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Carabus violaceus Goldleiste B Lebt in lichten, nicht  zu feuchten Wäldern
und im Offenland.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Cerambyx scopolii Kleiner Heldbock 3 B Mäßig thermophil; Entwicklung unter der
Rinde, später im Holz toter Zweige und
Stämme vieler Laubholzarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Chalcophora mariana Marienprachtkäfer 3 3 B Bevorzugt Kiefernwälder in wärmebegünstig-
ten Lagen. Die Larven entwickeln sich in
Stubben der Waldkiefer.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Chlorophorus
figuratus

Schulterfleckiger Widder-
bock

2 2 B Bevorzugt Wärmegebiete; Entwicklung im
Holz abgestorbener Zweige und Äste zahlrei-
cher Laubholzarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Chlorophorus herbstii Grünlichgelber Wollkraut-
widderbock

0 2 B Die Larven leben im toten, trockenen Holz
von Ästen und Zweigen. Bevorzugt wird dabei
das Totholz von Talia. Daneben dienen Quer-
cus, Carpinus, Ulmus, Betula und Prunus als

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Wirtspflanze. Die Imagines besuchen hin und
wieder blühende Flipendula.

Chlorophorus varius Variabler Widderbock 1 1 B Die Art ist wärmeliebend. Die Larven entwi-
ckeln sich im toten Holz exponierter Äste und
Zweige verschiedener Laubbäume.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Chrysobothris solieri Goldpunktierter Kiefern-
Prachtkäfer

S 3 B Die Art lebt in Kiefernwäldern der Ebene und
niedriger colliner Lagen. Sie besiedelt Klafter-
holz, Holzstöße und gelagerte Stämme auf
Lichtungen Kahlschläge, Schneisen und Weg-
rändern.  Als Wirtspflanze der Larve dienen
verschiedene Pinus-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Cicindela campestris Feld-Sandlaufkäfer B Bevorzugt trockene Bereiche auf Wiesen,
Trockenrasen, Heiden, besonnten Waldrän-
dern, Brachflächen, auf Sanddünen, Sand-
gruben und Moorböden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Cicindela hybrida Brauner Sandlaufkäfer 3 B Besiedelt Sand- und Kiesgruben, lichte Wäl-
der, Heiden und Sanddünen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Cicindela sylvatica Heide-Sandlaufkäfer 2 2 B Auf Sandböden in lichten Kiefernwäldern,
Heiden, Dünen und Mooren. Auch auf Ge-
büsch und Bäumen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Clytus arietis B Ubiquitär; Entwicklung zunächst unter der
Rinde, später im Holz zahlreicher Laubbäu-
me, ausnahmsweise auch Pinus

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Clytus lama Nadelholz-Widderbock 3 B Bevorzugt montane bis subalpine Lagen. Die
Larve entwickelt sich unter der Rinde von
Picea, Abies und Larix.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Coraebus undatus Wellenbindiger Eichen-
Prachtkäfer

S 2 B Lebt im Mittelrheintal an niedrigen Eichen. Die
Larven entwickeln sich in verschiedenen
Quercus-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Corymbia fulva Schwarzspitziger Hals- S B In niedrigen, ebenen, offenen Landschaften. n n keine geeigneten
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bock Bewohner von aufgelassenen Sandgruben
und Sukzessionsbrachen. Ist auf verschiede-
nen Laubbäumen zu finden.

Lebensräume im
weiteren Umfeld

Corymbia rubra Rothalsbock B Bevorzugt Pinus und Picea. Imagines sind
Blütenbesucher: Heracleum mantegazzia-
num, Pastinaca sativa, Heracleum sphondy-
lium, Eryngium campestre.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Corymbia scutellata Haarschildiger Halsbock V 3 B Bevorzugt Fagus sylvatica als Wirtspflanze für
die Larven. Lässt sich aber auch auf ver-
schiedenen anderen Laubbäumen finden. Die
Imagines sind Blütenbesucher.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Cylindromorphus
filum

Schwarzgrüner Walzen-
Prachtkäfer

2 2 B Steppenart, die Halbtrockenrasen, Säume
von Wegrändern, aufgelassene Weinberge
und Gräser entlang von Bahnlinien besiedelt.
Als Wirtspflanze dient vor allem Poa praten-
sis.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Dicerca berolinensis Eckfleckiger Zahnflügel-
Prachtkäfer

2 2 B Lebt in Buchenwäldern und Hainbuchen-
mischwäldern. Als Wirtspflanze der Larve
dient Fagus sylvatica oder Carpinus betulus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Dinoptera collaris Blauschwarzer-
Kugelhalsbock

B An Prunus avium, Quercus, Populus tremula,
Malus domestica, Pyrus, Acer, Fraxinus,
Cornus, Euonymus und Catanea. Imagines
sind Blütenbesucher: Anthriscus, Ribes
idaeus, Cornus, Crataegus, Rosa, Sambucus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Dorcadion fuliginator Grauflügeliger Erdbock 1 2 B In lückig bewachsenen Lebensräumen, auf
Trockenrasen und Kalkmagerrasen. Die Larve
entwickelt sich im Boden, vermutlich an den
Wurzeln von Gräsern.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Wendekreis-Widderbock 2 2 B Entwicklung unter der Rinde toter Stämme
und dicker Äste (bes. Wipfeläste von Quer-
cus, Prunus und Pyrus)

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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Eupogonocherus
hispidulus

Doppeldorniger Wimper-
bock

B Ubiquitär; polyphag in Laubholz, nur aus-
nahmsweise in Nadelholz; Entwicklung unter
der Rinde von frisch abgestorbenen oder
trockenen Zweigen und Ästen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Eurythyrea quercus Eckschildiger Glanz-
Prachtkäfer

1 1 S Die Art lebt in lichten Eichenwäldern und
Mischwäldern aus Rotbuche und Eiche. Als
Wirtspflanze für die Larve dienen Castanea
sativa, Eucalyptus, Fagus sylvatica und ver-
schiedene Quercus-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Exocentrus lusitanus Wimperhornbock G 3 B Die Larve entwickelt sich hauptsächlich im
toten Holz von Linden, selten in Corylus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Exocentrus
punctipennis

Rüstern-Wimperhornbock E 2 B Die Auenart bevorzugt Ulmus als Wirtspflanze
für die Larven. Die Art besiedelt Auen, Parks
und Altrheinstandorte.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Gracilia minuta E B Polyphag an Laubholz (Bäume, Sträucher);
Entwicklung unter der Rinde von dünnen
trockenen Zweigen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Grammoptera ruficor-
nis

B In allen Naturräumen von RLP, unter der
Rinde von trockenen Ästen, Zweigen und
dünnen Stämmen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Grammoptera ustula-
ta

Eichenblütenbock S B Bevorzugt Wärmegebiete. Entwicklung unter
der Rinde und im weißen Faulholz trockener
Zweige, Äste und dünnen Stämmen von
Quercus, Cartaegus, Juglans, Castanea,
Alnus und Acer. Imagines sind Blütenbesu-
cher: Cratageus, Quercus und Alnus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Habroloma nana Großschildriger Klein-
Prachtkäfer

3 3 B Bevorzugt trocken-warme Standorte und
besiedelt Sand- und Steinböden. Charakterart
von xerophilen Blutstorchenschnabel-
Säumen. Geeignete Lebensräume sind
Steppenheiden, Waldsaumgesellschaften,

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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Wegränder und Sandgruben. Die Art ist
streng an den Blutstorchenschnabelgebun-
den, der als Wirtspflanze für die Larve dient.

Lamia textor Schwarzer Weberbock 1 2 B Anspruchslos bzgl. Klima, Entwicklung unter
der Rinde, später im Holz der unteren Stamm-
teile und den Wurzeln lebender Laubbäume

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Leiopus nebulosus B Wenig anspruchsvoll bzgl. Brutpflanzen der
Larven und Klima; in allen Naturräumen
nachgewiesen; Entwicklung unter der Rinde
abgestorbener Zweige, Äste und dünner
Stämme zahlreicher Laubbäume, ausnahms-
weise auch Nadelbäume

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Leptura aethiops S B Bevorzugt milde Klimate; Entwicklung der
Larven in dünnen Stämmen und Ästen von
Laubbäumen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Leptura maculata Gefleckter Schmalbock B Meidet trockene, waldarme Gebiete. Entwi-
ckelt sich im morschen, weißfaulen Holz
schwächerer Äste und Stämme, auch in
Stubben und Wurzeln. An Fagus sylvatica,
Pinus, Betula, Carpinus betulus, Corylus
avellana. Imagines sind Blütenbesucher (Ru-
bus, Anthriscus, Heracleum mantegazzianum,
Ribes idaeus).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Leptura quadrifascia-
ta

Vierbindiger Schmalbock B Bevorzugt in Tälern und Auen entlang von
Gräben und Bächen bei Salix-, Alnus- und
Obstbaumgehölzen zu finden. Brütet in feucht
liegenden Stämmen und Ästen. Die Imagines
sind Blütenbesucher.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Lucanus cervus Hirschkäfer 2 B In alten Eichenwäldern in warmen Lagen,
lichten alten Wäldern mit Eichen, Eichenal-
leen, Parks und Gärten. Benötigt Rindenver-
letzungen am Baum (Rendezvousplatz). Eiab-

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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lage im Boden in der Nähe von Eichen, in
Totholz und in Komposthaufen.

Meloe decorus Violetthalsiger Maiwurm-
käfer

2 1 S Auf Hochwasserdämmen in der Nähe von
Wildbienenkolonien.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Meloe rugosus Mattschwarzer Maiwurm-
käfer

1 1 S Bevorzugt trockene Standorte die zum Teil
lückig bewachsen sind. Auf Halbtrockenrasen,
in abbaugebieten, trockenwarmen Böschun-
gen und Weinbergsbrachen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Mesosa curculionides Achtfleckiger Augenfleck-
bock

R 2 B Entwicklung polyphag in Laubholz (unter der
Rinde und im Holz von stehenden und liegen-
den Stämmen und in abgestorbenen dicken
Ästen)

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Mesosa nebulosa Graubindiger Augenfleck-
bock

S 3 B Bevorzugt Wärmegebiete; Entwicklung unter
der Rinde, später im Holz von Ästen und
Stämmen (bevorzugt Wipfeläste) von Laub-
bäumen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Molorchus
marmottani

Marmottans Kurzdecken-
bock

G 1 B In Zweigen und Ästen von Pinus-Arten. n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Molorchus minor B Entwicklung in Nadelhölzern (bes. Picea
abies), unter der Rinde toter Äste, dünner
Stämme und in exponierten Wurzeln

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Molorchus
umbellatarum

Dunkelschenkliger Kurz-
deckenbock

B Entwicklung unter der Rinde von Zweigen,
Ästen und dünnen Stämmen verschiedener
Laubhölzer. An Malus domestica, Populus,
Rosa, Cornus sanguinea. Die Imagines sind
Blütenbesucher. Wahrscheinlich eine Art des
Talraums. Bevorzugt Wärmegebiete.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Nathrius brevipennis B Entwicklung zunächst unter der Rinde, später
im Holz von dünnen Ästen und Zweigen einer

n n keine geeigneten
Lebensräume im
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Vielzahl von Bäumen und Sträuchern Wirkraum
Necydalis major Großer Wespenbock 1 1 S Bevorzugt klimatisch begünstigte Regionen.

Die Larven leben im Totholz sonnenexponier-
ter Bäume (Salix, Populus).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Neoclytus acuminatus (B) Entwicklung zunächst unter der Rinde, dann
im Holz abgestorbener Äste von Laubholz,
ausnahmsweise auch von Nadelholz

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Oberea
erythrocephala

Rotköpfiger Linienbock 2 2 B Wärmeliebende Art der Trockenrasen. Auch
auf Steppenheiden, Flugsanden, Sandgruben
und Kalkmagerrasen. Die Larven entwickeln
sich in Stengeln von verschiedenen Euphor-
bia-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Oberea oculata B Klimatisch nicht anspruchsvoll; Entwicklung in
lebenden Zweigen Ästen und Stämmen von
Laubbäumen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Obrium brunneum B Entwicklung in der dünnen Rinde toter Zwei-
ge, Äste und dünner Stämme von Nadelbäu-
men

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Obrium cantharinum Dunkelbeiniger Flachde-
ckenbock

2 2 B Im Bergland verbreitete Art, die häufig in
Niederungs- und Auwäldern zu finden ist. Hält
sich häufig im Schatten auf. Die Larven ent-
wickeln sich unter der toten Rinde von  Popu-
lus, Salix, Rosa und Quercus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Oplosia fennica Totholz-Lindenbock 0 2 B Entwicklung in und unter der Rinde abgestor-
bener liegender Äste

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Pachytodes ceramby-
ciformis

Gefleckter Blütenbock B In gebirgigen und hügeligen Lagen. Entwickelt
sich unterirdisch von Laub- und Nadelbäu-
men. Die Imagines sind Blütenbesucher und
auf blühenden Sträuchern und Büschen sowie
Disteln zu finden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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Pedostrangalia
revestita

Rotgelber Buchen-
Halsbock

V 2 B Bevorzugt Wärmegebiete, ist aber nicht
streng xerothermophil. Als Wirtspflanze für die
Larven werden verschiedene Laubbaumarten
genutzt. Hier entwickelt sich die Larve vor
allem in toten rotfaulen Partien noch lebender
Äste und exponierte morsche Wipfeläste.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phymatodes alni B Klimatisch nicht anspruchsvoll; Entwicklung
unter der Rinde trockener 1-2 cm starker Äste
von Laubbäumen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Phymatodes rufipes Rotbeiniger Scheibenbock V 2 B Besiedelt ausgesprochene Wärmestandorte
und warme Hanglagen; Entwicklung in krän-
kelnden, abgestorbenen, exponierten Zwei-
gen und Ästen von Laubbäumen und Sträu-
chern

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phymatodes testa-
ceus

Variabler Schönbock B Ist in niedrigen und hohen Höhenlagen zu
finden. Entwickelt sich unter der Rinde von
toten Ästen und Stämmen.  An Quercus,
Fagus sylvatica, Castanea sativa, Malus
domestica, Salix caprea und Vitis vinifera zu
finden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phytoecia coerules-
cens

Dichtpunktierter Walzen-
halsbock

S B Gemäßigt wärmeliebende Art, die die höheren
Lagen der Mittelgebirge und Waldgebiete
meidet. Entwicklung in Stengeln und Wurzeln
verschiedener Boraginaceae. Lebt an Bö-
schungen, Weg- und Straßenrändern, Rhein-
und Bahndämmen, sandigen und felsigen
Standorten, Ruderalflächen sowie in Sand-
und Steingruben.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Phytoecia cylindrica Zylindrischer Walzenhals-
bock

B Klimatisch wenig anspruchsvolle Art, die in
der Ebene sowie im Bergland zu finden ist.
Die Larven entwickeln sich in Stengeln und
Wurzelhälsen verschiedener Umbeliferae und

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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in Brennesseln.
Phytoecia icterica Pastinakböckchen 2 3 B Die Art ist thermophil und ist auf

Ruderalflächen, Ödlandstreifen, Bahn und
Rheindämmen zu finden. Die Larve lebt vor
allem in den Wurzeln von Pastinaca sativa.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phytoecia nigricornis Schwarzhörniger Walzen-
halsbock

V 3 B Thermophile Art, die auf Ruderalflächen,
Sukzessionsflächen, Ackerrandstreifen,
Weinbergsbrachen und anderen trockenen
Standorten zu finden ist. Die Larven entwi-
ckeln sich in den Stengeln und Wurzeln ver-
schiedener Kräuter.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phytoecia pustulata Schafgarben-Böckchen 3 2 B Wärmeliebende Art, die offene Lebensräume
besiedelt (sonnenexponierte Böschungen,
Weinbergsränder, Sukzessionsbrachen,
Sand- und Tongruben). Die Larve entwickelt
sich in den unteren Stengelbereichen ver-
schiedener Kräuter.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Phytoecia rubropunc-
tata

Rotpunktierter Walzen-
halsbock

0 0 S Die Larven entwickeln sich ausschließlich in
Trinia glauca. Die Käfer halten sich an kühle-
ren Tagen oft an der Basis der Pflanzensten-
gel auf.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Plagionotus arcuatus Eichenwidderbock B Selten in montanen Regionen anzutreffen.
Entwicklung unter der Rinde von sonnenex-
ponierten Stämmen und dickeren Ästen von
Eichen oder Rotbuchen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Plagionotus detritus Bunter Eichen-
Widderbock

1 2 B Xerothermophile Eichenart. Entwicklung der
Larve unter der Rinde sonnenexponierter
Stämme und dicker Äste besonders von
Quercus. Die Art hält sich in den Wipfeln und
an den Stämmen der Bäume auf.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Plagionotus floralis 0 B Thermophile Art der pannonischen Steppen-
gebiete. Entwickelt sich in den Stengeln von

n n keine geeigneten
Lebensräume im
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Kräutern z. B. Euphorbia gerardiana. weiteren Umfeld
Pogonocherus
decoratus

S B Besitz eine enge Bindung an Pinus in deren
toten Zweigen sich die Larven entwickeln.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Pogonocherus fasci-
culatus

Gemeiner Wimperbock B Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der
montanen Stufe. Die Larven entwickeln sich
unter der Rinde von abgestorbenen Zweigen
verschiedener Nadelhölzer.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Pogonocherus hispi-
dus

B In allen Naturräumen zu erwarten; Entwick-
lung unter der Rinde toter Zweige von Laub-
bäumen und -sträuchern

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Prionus coriarius Sägebock B Klimatisch wenig anspruchsvolle Art, die aber
dennoch die mittleren Lagen bevorzugt. Die
Larven entwickeln sich in den Wurzeln großer
Laubbäume. Die Imagines bevorzugen Quer-
cus und Pinus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Pseudovadonia livida Kleiner Halsbock B Bevorzugt offene nicht zu intensiv genutzte
Kulturlandschaften und meidet geschlossene
Waldgebiete. Die Larven entwickeln sich im
Boden der vom Myzel des Pilzes Marasmius
oreades durchsetzt sein muss. Die Imagines
besuchen Blüten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Purpuricenus kaehleri Purpurbock 0 1 S Ist in der Nähe von Weinbergen recht häufig.
Die Larven entwickeln sich im Holz abgestor-
bener dünner Äste und Zweige von Ulmus,
Quercus, Robinia, Salix, Castanea, Fagus,
Populus, Prunus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Pyrrhidium sangui-
neum

Rothaarbock B Klimatisch wenig anspruchsvolle Art. Entwick-
lung in der Rinde toter Äste und Stämme vor
allem von Quercus ausnahmsweise auch an
Pinus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Rhagium inquisitor Schrotbock B Die Art ist eng an Coniferen gebunden und in
Bezug auf die Temperatur nicht anspruchs-
voll. Entwicklung unter der Rinde von Pinus
und Picea abies.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Rhagium mordax Schwarzfleckiger Zangen-
bock

B Klimatisch anspruchslose weit verbreitete Art.
Bevorzugt Quercus und Fagus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Rhagium sycophanta Großer Laubholz-
Zangenbock

3 B Bevorzugt milderes Klima, ist aber durch ihre
Gebundenheit an weit verbreitete Laubbäume
ebenfalls sehr weit verbreitet. Die Art wird
überwiegen an Quercus gefunden, aber auch
an Fagus, Sorbus und Betula sowie an ande-
ren Laubbaumarten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Rhamnusium bicolor Beulenkopfbock 3 2 B Mäßig thermophile Art, die verschiedene
Laubbaumarten besiedelt (Aesculus hippo-
castanum, Acer, Robinia, Ulmus, Populus,
Fagus sylvatica).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Ropalopus femoratus Mattschwarzer Scheiben-
bock

S 3 B Entwicklung unter der Rinde toter Zweige und
Äste zahlreicher Laubholzarten

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Saperda carcharias Großer Pappelbock B An Pappeln und Weiden gebundene Art, die
in den Baumkronen lebt. Die Larven entwi-
ckeln sich im lebenden Holz von Stämmen
jüngerer Pappeln und Weiden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Saperda perforata Gefleckter Espenbock 1 2 B Die Larven entwickeln sich in und unter der
Rinde kränkelnder und abgestorbener Äste
von Populus termula, andren Populus-Arten
und in Salix.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Saperda populnea Kleiner Pappelbock B Weitverbreitete klimatisch anspruchslose Art.
In lebenden Zweigen von Populus tremula
und anderen Populus Arten und in Salix.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Saperda punctata Vielpunktierter Pappel-
bock

0 1 B Die Larven entwickeln sich in und unter der
Rinde kränkelnder und absterbender Äste von
Ulmus, Quercus und Tilia.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Saperda scalaris B Klimatisch wenig anspruchsvoll; Entwicklung
in und unter der Rinde absterbender und toter
Zweige, Äste und Stämme stehender oder
liegender Hölzer zahlreicher Laubbaum-,
seltener Nadelholzgattungen

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Spondylis buprestoi-
des

Waldbock B Fehlt in baumfreien Regionen.  Bevorzugt
Pinus und Picea.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Stenocorus
meridianus

B Entwicklung in Laubholz; Verpuppung im
Boden

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Stenocorus quercus Schwarzer Buchtschie-
nenbock

2 2 B Bevorzugt klimatisch günstige Lagen. Die
Larven entwickeln sich in den Wurzeln von
Quercus, Acer und Fraxinus. Die Imagines
besuchen Blüten (Cratageus, Cornus).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Stenopterus rufus B polyphag in totem und trockenen Holz zahl-
reicher Laubbäume

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Stenostola dubia B Klimatisch nicht anspruchsvoll; Entwicklung
unter der Rinde und im Holz abgestorbener
Zweige und Ästevon Laubbäumen und Sträu-
chern

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Stenurella bifasciata Zweibindiger Schmalbock B Bevorzugt warme Regionen und ist eine Cha-
rakterart von Kalkmagerrasen.  Entwicklung in
Rosa und Ulmus.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Stenurella melanura Kleiner Schmalbock B Meidet baumfreie Regionen. Entwicklung der
Larven in morschen sehr feuchten, Ästen,
kleinen Stümpfen und oberflächlichen Wur-

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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zeln verschiedener Laub- und Nadelbäume.
Stenurella nigra B an morschem, trockenen Holz von Ästen an

dünnen Stämmen verschiedener Laubhölzer
n n keine geeigneten

Lebensräume im
Wirkraum

Tetrops praeustus B Ubiquitär; polyphag; Entwicklung v.a. in und
unter der Rinde von Zweigen und dünnen
Ästen von Rosaceae (z.B. Obstbäume), aber
auch anderen Laubbäumen und Sträuchern

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Trachys fragariae Erdbeer-Kleinprachtkäfer G 3 B Bevorzugt warme Standorte wie
Steppenheiden, sonnenexponierte Saumge-
sellschaften und felsige Wegböschungen.
Wirtspflanze der Larven sind Erdbeer-Arten
und Fingerkraut-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Trachys minutus Kleiner Prachtkäfer B Anspruchslos bzgl. Klima; polyphag; Entwick-
lung auf der Blattoberseite der Wirtspflanzen
(Weide, Ulme, Kirsche, Apfel)

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Trachys scrobiculatus B Meidet Wälder und feuchte Standort. Sonst ist
die Art weitverbreitet und kommt fast überall
vor. Als Wirtspflanze für die Larve dient vor
allem Gundermann.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Trachys troglodytes Karden-Klein-Prachtkäfer S B In trockenen Habitaten wie Trocken- und
Halbtrockenrasen auf kalkhaltigen Böden
oder vulkanischen Gestein. Die Larven entwi-
ckeln sich in Kardengewächsen der Gattung
Succisa.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Xylotrechus antilope Zierlicher Widderbock S B Xerothermophile Art, die an Eichen gebunden
ist. Die Larven entwickeln sich im toten Holz
und unter der Rinde von Ästen und Stämmen
von Eichen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Xylotrechus rusticus Grauer Espenbock 1 2 B Eine typische Art der Auwälder, die vor allem
an Populus gebunden ist. Die Larven entwi-

n n keine geeigneten
Lebensräume im
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ckeln sich unter der Rinde und im Holz abge-
storbener sonnenexponierter Stämme von
Populus.

weiteren Umfeld

Landschnecken
Cornu aspersum Gefleckte Weinberg-

schnecke
[3] (B) Bevorzugt offene Lebensräume mit

Gehölzbestand. Synanthrop in Gärten oder
entlang von Verkehrswegen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Helicopsis striata Gestreifte Heideschnecke 2 1 Vorkommen auf Trockenrasen mit Kalkgrund n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Helix pomatia Weinbergschnecke B Bevorzugt Lebensräume mit Gehölzen oder
Hochstauden. Lebt auf kalkhaltigem Boden in
Wäldern, Weinbergen, Gärten und Parks.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Pupilla pratensis Feuchtwiesen-
Puppenschnecke

(neu) R Lebt an kalkreichen Niedermoorstandorten
auf Feuchtwiesen. Auch Riedflächen können
besiedelt werden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Fische
Barbus barbus Barbe 2 Mittellauf klarer, sauerstoffreicher Fließge-

wässer mit kiesig-sandigem Grund. Auch in
der Äschen- und Brachsenregion zu finden.

Cottus gobio Groppe 2 Klare, sauerstoffreiche Bäche und Flüsse
sowie kühle Bergseen mit sandigem und
steinigem Untergrund. Auch in Brackwasser.

Libellen
Calopteryx splendens Gebänderte Prachtlibelle 3 V B Besiedelt bevorzugt die Mittel- und Unterläufe

langsam fließender größerer Bäche und Flüs-
se. Besonders gerne an stark besonnten
Gewässern mit freier Wasserfläche in der
Gewässermitte, Röhricht und Wasserpflan-
zenbeständen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Orthetrum cancella- Großer Blaupfeil B An größeren, stark besonnten Gewässern mit n n keine geeigneten
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tum großen freien Wasserflächen mit teilweise
Vegetationsarmen Ufern.

Lebensräume im
weiteren Umfeld

Schrecken
Arcyptera microptera Kleine Höckerschrecke 0 0 S Xerophile Art, auf Flugsanddünen, Steppen-

vegetation, Ödland, Offenland mit Sandboden
und montane Schotter- und Felsenfluren mit
Südexposition.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Calliptamus italicus Italienische Schönschre-
cke

1 2 B Xerophile und thermophile Art, die auf unter-
schiedlichen Habitaten vorkommt (Flugsand-
dünen, felsige Kuppen, Steinbrüche, lückig
bewachsene Wege, trockene, Berghänge,
Sandflächen mit etwas Vegetation).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Ephippiger ephippiger Westliche Steppen-
Sattelschrecke

2 2 S Besiedelt Streuobstflächen, Sukzessionsflä-
chen, Brombeergebüsche, felsige Brachen,
größere Grasflächen und vegetationsarme
Felsenflächen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Isophya kraussii Gemeine Plumpschrecke 3 V Mesophile Art, die Magerrasen, feuchte Krau-
tige Wiesen und beweidete Flächen besiedelt.
Auch auf Steppenheiden und Waldlichtungen.
Oft in bergigen Gegenden.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Mantis religiosa Gottesanbeterin 1 3 B Thermophile Art, die aufgelassene Weinber-
ge, Schieferhalden, grasige Brachen, step-
penartige Landschaften und vor allem südex-
ponierte Standorte besiedelt.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Nemobius sylvestris Waldgrille Besiedelt verschiedene Waldgebiete und
meidet Nadelwälder.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Oedipoda caerules-
cens

Blauflügelige Ödland-
schrecke

3 V B Xerophile Art, die in klimatisch begünstigten
Regionen auf trocken warmen Böden lebt. Die
Larven entwickeln sich auf Flächen mit dichter
Vegetation, die Imagines sind geophil. In

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum
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Sand- und Kiesgruben, Sandrasen, lichte
Kiefernwälder, und trockenen Heideflächen.

Sphingonotus caeru-
lans

Blauflügelige Sandschre-
cke

1 2 B Auf dürren, sandigen Boden in der Nähe von
Flüssen und Bächen. Aber auch an Bahnli-
nien und vegetationsarmen Schotterflächen.
Xerophile Art.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Reptilien
Anguis fragilis Blindschleiche B Besiedelt eine Vielzahl an Lebensräumen und

ist deshalb weit verbreitet. Bevorzugt eine
mäßig bis hohe Bodenfeuchte, deckungsrei-
che Vegetation und ausreichende Sonnenein-
strahlung. An Waldsäumen, aufgegebenen
Steinbrüchen, Gärten und Parks.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Natrix natrix Ringelnatter 3 V Bevorzugt Gewässernähe, an bewachsenen
Ufern, Auwäldern, Sümpfen, Mooren und
Feuchtwiesen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Amphibien
Bufo bufo Erdkröte B Die Erdkröte besiedelt Weiher, Teiche, Tüm-

pel, Gräben, Abbaugebiete, Altarme und
Betonbecken. Als Jahreslebensraum bevor-
zugt die Erdkröte offene Stellen im Wald.
Daneben besiedelt sie Gehölze, Hecken,
Obstwiesen, Brachland, Parks und Gärten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Rana temporaria Grasfrosch B Zum Laichen werden fast alle Typen von
langsam fließenden und stehenden Gewäs-
sern genutzt mit geringen Wassertiefen und
Besonnung. Als Lebensraum nutz der Gras-
frosch Säume (Waldränder, Hochstaudenflu-
ren usw.).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Rana ridibunda Seefrosch 2 B Stark ans Wasser gebundene Art. Tiefland-
bewohner, häufig in offenen Landschaften.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
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Besiedelt Flussauen, Altarme, ruhige Stre-
ckenabschnitte, breitere Gräben, Weiher und
Teiche. Bevorzugt werden offene Gewässer
mit Besonnung, die nicht zu flach sind.

weiteren Umfeld

Rana kl. esculenta Teichfrosch, Grünfrosch-
Komplex

B Grünfrösche besiedeln Weiher, Teiche und
Tümpel, Gräben, Seen, Altarme und Über-
schwemmungsgebiete. Der Teichfrosch be-
vorzugt teilweise besonnte Gewässer mit
reichhaltiger Wasservegetation.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Triturus vulgaris Teichmolch B In mittelgroßen stehenden Gewässern (Tüm-
pel und Weiher), selten in ephemeren
Kleinstgewässern, sehr selten in Fließgewäs-
sern. Als Tagesverstecke können Steine und
Holz dienen. Als Winterquartier nutzt der
Molch Moos, Erd- und Steinritzen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Schmetterlinge und Falter
Argynnis paphia Kaisermantel B Typischer Waldschmetterling, entlang breiter

Forstwegränder, kleineren Kahlschlägen,
selten in Offenland, Gärten und Parks. Nek-
tarpflanzen: Distel, Wasserdost, Dost, Greisk-
raut, Liguster, Sommerflieder, Brombeere,
Lindenblüten. Raupenfraßpflanzen: verschie-
dene Veilchen-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Coenonympha arca-
nia

Weißbindiges Wiesenvö-
gelchen

B Buschreiche Grasfluren und Saumbiotope in
warm-trockner Lage. Besiedelt Hecken,
Waldsäume, Schneisen, Kahlschläge. Bevor-
zugt Bereiche, die selten gemäht werden.
Nektarpflanzen: Färberginster, Flockenblume,
Witwenblume, Liguster, Thymian, Dost,
Brombeere, Zwerg-Holunder. Raupen an
verschiedenen Gräsern trockener Standorte.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Coenonympha pam- Kleines Wiesenvögelchen B Besiedelt offene Graslandbiotope trockener n n keine geeigneten
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philus bis mäßig feuchter Standorte. Besitz eine
Vielzahl an Nektarpflanzen z. B. Thymian,
Teufelsabbiss, Sommerflieder, Hahnenfuß-
Arten, Habichtskraut usw. Die Raupen fres-
sen an verschiedenen Gras-Arten z.B. Rot-
Schwingel, Wiesen-Rispengras.

Lebensräume im
weiteren Umfeld

Colias croceus Wander-Gelbling,
Postillon

I B Lebt im Offenland auf Äckern und Wiesen mit
verschiedenen Klee-Arten und Luzerne. Die
Raupen fressen an verschiedenen Lippenblüt-
lern.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Colias hyale Weißklee-Gelbling, Gol-
dene Acht

V B In Offenlandbiotopen wie Mähwiesen, Vieh-
weiden, Brachen, Magerrasen (großer Raum-
bedarf). Nektarpflanzen: Klee-Arten, Witwenb-
lume, Teufelsabbiss. Raupenpflanzen: Luzer-
ne, Hopfenklee, Weiß-Klee u.a..

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Papilio machaon Schwalbenschwanz V B Auf Magerrasen, Brach- und Ruderalflächen,
extensive Mähwiesen, andere Biotope mit
Doldengewächsen. Nektarpflanzen: bevorzugt
violette Blumen, Rot-Klee, Sommerflieder,
Flockenblume. Raupenpflanze: Doldenge-
wächse.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Plebeius argus Geißklee-Bläuling 3 B Lebt in Heidelandschaften, Magerrasen, ma-
gere Schlagfluren, Böschungen und Wegrän-
dern. Nektarpflanze: Thymian, Heidekraut,
Glocken-Heide. Raupenpflanze: Heidekraut,
Gewöhnlicher Hornklee, Hufeisenklee und
weitere Schmetterlingsblütler.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Polyommatus coridon Silbergrüner Bläuling 3 B Besiedelt Kalkmagerasen, magere Böschun-
gen, aufgelassene Steinbrüche und Kiesgru-
ben. Nektarpflanzen: Dost, Hornklee, Skabio-
se, Flockenblumen. Raupenpflanze: Hufei-
senklee.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling B Weitverbreitete Art des Offenlandes. Nektar-
pflanzen: Wiesen-Platterbse, Wundklee, Hop-
fen-Luzerne, Hornklee, Dost, Thymian usw.
Raupenpflanze: Verschiedene Schmetter-
lingsblütler (Weiß-Klee, Hopfen-Klee usw.)

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum

Polyommatus se-
miargus

Rotklee-Bläuling V B Wuchsorte des Rot- und Mittelklees (Fettwie-
sen, Ruderalflächen, Brachen, Waldsäume).
Nektarpflanzen: Schmetterlingsblütler, bevor-
zugt Rotklee. Raupenpflanze: Rot- und Zick-
zack-Klee, regional rote Nelkenarten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Pyrgus armoricanus Zweibrütiger Würfel-
Dickkopffalter

1 3 S Trocken und Magerrasen mit kurzer Vegetati-
on und freien Bodenstellen, häufig auf militä-
rischen Übungsplätzen. Raupenpflanzen:
Fingerkraut-Arten.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Säugetiere
Eliomys quercinus Gartenschläfer G B Laub- und Nadelwälder, Buschgebiete, Fel-

sen, Obstgärten, Gärten. Benötigt Baumhöh-
len und ist nachtaktiv.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Erinaceus europaeus Westigel 3 B Meidet vegetationsfreie Flächen. Besiedelt
Heckenlandschaften, Wiesen, bewachsenen
Dünen, Parks und Gärten. Dämmerungs- und
nachtaktiv.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Bienen
Andrena vaga Weiden-Sandbiene B Schwerpunktmäßig in Flussauen verbreitet,

aber auch in Sand-, Kies- und Lehmgruben.
Ebenfalls an Hochwasserdämmen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Nomada flavopicta 3 B Parasitiert Melitta leporina, Melitta haemorr-
hoidalis und Melitta tricincta. Als
Nektrapflanzen dienen verschiedene Pflan-
zenarten z.B. Tauben-Skabiose, Feld-
Thymian, Gewöhnlicher Dost, Jakobs-

n n keine geeigneten
Lebensräume im
Wirkraum



D
D

aten
zurFlora

und
Fauna

w
w

w
.sw

eco-gm
bh.de

Seite
155

Wissenschaftlicher
Artname

Deutscher
Artname

RL-
RP

RL-
D

Schutz Ökologie

Vo
rk

om
m

en
de

rA
rt

B
ee

in
tr

äc
ht

i-
gu

ng

Ausschlussgrün-
de für die Art

Greiskraut.
Xylocopa violacea Große Holzbiene 3 B Benötigt sonnenexponierte Lagen mit Tot-

holzbestand. Überwiegend in Streuobstbe-
ständen, Gärten und Parks.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Makrozoobenthos
Branchipus schaefferi 1 1 S In temporären meist lehmigen

Kleinstgewässern (Überflutungstümpel in
Flussnähe, Tümpel, Schmelzwassertümpel).

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

Pseudanodonta
complanata

Abgeplattete Teichmu-
schel

1 1 B In sauberen nährstoffarmen Wasser mit ruhi-
ger Strömung. Besiedelt sandig bis lehmigen
Grund mit dünner Schlammauflage. An den
Unterläufen von großen Flüssen und Kanälen,
Ränder von Seen.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld

weitere Insekten
Formica rufa Rote Waldameise B Die Rote Waldameise ist meistens im Wald,

am Waldrand oder in Hecken zu finden.
n n keine geeigneten

Lebensräume im
weiteren Umfeld

Zygaena ephialtes Veränderliches Widder-
chen

2 B Besiedelt Kalkmagerrasen, Steppenheiden,
Weinberge, Ruderalgelände, Bahndämme,
Waldränder, Ackerraine in Kalkgebieten oder
auch Straßenränder. Wichtig ist das die Rau-
penpflanze Bunte Kronwicke vorkommt.

n n keine geeigneten
Lebensräume im
weiteren Umfeld
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156 Erläuterungen zur Tabelle:

RL: Art nach der Roten Liste Deutschlands (D) und Rheinland-Pfalz (RP)
0= ausgestorben oder verschollen
1 = vom Aussterben bedroht
2 =  stark gefährdet
3 =  gefährdet
D = Datenlage defiztär
E =  seltene Art ohne absehbare Gefährdung

G = Gefähdung anzunehmen
I = gefährdete Vermehrungsgäste
R = extrem seltene Art und Arte mit geographischer Restriktion
S = selten gefundene, eingeschleppte, eigewanderte oder expandie-
rende Art

V =  Vorwarnliste
Schutz: Art gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG als streng geschützte Art (S), besonders geschützte Art (B) definiert
Ökologie Datenquellen:

NIEHUIS, M. (2001): Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland.- Schriftenreihe „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“, Beiheft 26
NIEHUIS, M. (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland.- Schriftenreihe „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“, Beiheft 31
LUBW-LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (2009): Informationssysteme Zielartenkonzept Ba-
den-Württemberg – Ergänzende Liste streng geschützter Arten, http://www2.lubw.baden-
wuerttemberg.de/public/abt5/zak/streng_geschuetzte_arten.pdf.
VOLLRATH WIESE (2014): Die Landschnecken Deutschlands, 1. Auflage, Quelle & Meyer,Wiebelsheim.
GEBHARDT, H., NESS, A. (2009): Fische- Süßwasserfische sowie Arten der Nord- und Ostsee, 8. Auflage, BLV Buchverlag GmbH & Co. KG,
München.
TROCKUR,B., BOUDOT, J., FICHEFET, V., GOFFART, P., OTT, J., PROESS, R. (2010): Fauna & Flora in der Großregion-Atlas der Libellen, Zentrum für
Biodokumentation, Landsweiler-Rede..
PFEIFER, M.A., NIEHUIS, M., RENKER, C. (2011): Die Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz, .- Schriftenreihe „Fauna und Flora in Rhein-
land-Pfalz“, Beiheft 41
BITZ, A., FISCHER, K., SIMON, L., THIELE, R., VEITH, M. (1996): Die Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz, GNOR, Nassau/Lahn.
SETTELE, J., STEINER, R., REINHARDT, R., FELDMANN, R.  (2005): Schmetterlinge- Die Tagfalter Deutschlands, Ulmer Naturführer, Stuttgart.
AULAGNIER, A., HAFFNER, P., MITCHELL-JONES, A., J., MOUTOU, F., ZIMA, J. (2009): Die Säugetiere Europas, Nordafrikas, und Vorderasiens, Haupt
Verlag, Berlin..
WESTRICH, P.(1990): Die Wildbienen Baden-Württembergs-Spezieller Teil, 2. Auflage, Ulmer, Stuttgart.
SCHLÖGEL, T. (1996): Die postembryonale Entwicklung der Männchen des Feenkrebses Branchipus schaefferi, Stapfia 42, zugleich Katalog
des O. Ö. Landesmuseums N. F. 100, 137-148.
BFG- BUNDESANSTALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2015): Steckbrief geschützte Arten.
WAGNER, W. (2015): Schmetterlinge und ihre Ökologie.- http://www.pyrgus.de/Zygaena_ephialtes.html 2016

Vorkom-
men der
Art/ Beein-
trächtigung

Prüfung des potenziellen Vorkommens der Art im Vorhabensbereich und Prüfung möglicher Beeinträchtigungen:
n = nicht vorhanden
v = vorhanden
(v) = vermutet
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E.1 Errichtung eines Autoabsetzplatzes südlich der vorhandenen Liege-
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E.2 Errichtung eines Autoabsetzplatzes südlich der vorhandenen Liege-
plätze am Rheinufer des Zoll- und Binnenhafen Mainz, Darstellung der
schifffahrtsbedingten Lärmimmissionen
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E.3 Zoll- und Binnenhafen Mainz – Bebauungsplan N 84, Zusammenstel-
lung von Grundlagendaten der Berechnung der schiffsbedingten
Emissionen und Immissionen
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E.4 Zoll- und Binnenhafen Mainz – Bebauungsplan N 84, Zusammenstel-
lung von Grundlagendaten der Berechnung der schiffsbedingten
Emissionen und Immissionen (hier Ergänzung für Planzustand: Auto-
absetzplatz)
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E.5 Zoll- und Binnenhafen Mainz – Bebauungsplan N 84, Zusammenstel-
lung von Grundlagendaten der Berechnung der schiffsbedingten,
Emissionen und Immissionen (hier Ergänzung: graph. Darstellung d.
Fahrwege)
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F Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

F.1 Abgestimmte Niederschrift der Besprechung Liegestelle Mainz-
Zollhafen, hier: Belange der Denkmalpflege, Hr. Ponath (WSV),
07.07.2014



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

www.sweco-gmbh.deSeite 173



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

Seite 174



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

www.sweco-gmbh.deSeite 175



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

Seite 176



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

www.sweco-gmbh.deSeite 177



F        Niederschrift zu den Belangen des Denkmalschutzes

Seite 178



G        Stellungnahme zur Hochwasserneutralität der geplanten Liegestelle

www.sweco-gmbh.deSeite 179

G Stellungnahme zur Hochwasserneutralität der geplanten Liege-
stelle

G.1 Liegestelle am Mainzer Zollhafen (Rhein-km 499,3 – 500,1) - Stellung-
nahme zur Hochwasserneutralität der geplanten Liegestelle vom
21.10.2015, Hr. Simons (BAW)
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